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Gesetz zu dem Staatsvertrag 
über die Einrichtung eines 

gemeinsamen Studienganges 
flir den Amtsanwaltsdienst und 

die Errichtung eines gemeinsamen 
Prüfungsamtes für die Abnahme 
der Amtsanwaltsprüfung sowie 

zur Änderung des Schlichtungsgesetzes 

Vom 11. Oktober 2007 

Der Landtag hat am 10. Oktober 2007 das folgende Ge
setz beschlossen: 

Artikel 1 

Gesetz zu dem Staatsvertrag über die Einrichtung 
eines gemeinsamen Studienganges 

für den Amtsanwaltsdienst und die Errichtung 
eines gemeinsamen Prtifungsamtes für die Abnahme 

der Amtsanwaltsprtifung 

Dem am 28. März 2007 unterzeichneten Staatsvertrag 
über die Einrichtung eines gemeinsamen Studienganges 
für den Amtsanwaltsdienst und die Errichtung eines ge
meinsamen Prüfungsamtes für die Abnahme der Amts
anwaltsprtifung wird zugestimmt. Der Staatsvertrag wird 
nachstehend veröffentlicht. 

Artikel 2 

Änderung des Schlichtungsgesetzes 

Das Schlichtungsgesetz vom 28. Juni 2000 (GBL S.470), 
geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 20. Novem
ber 2001 (GBL S. 605), wird wie folgt geändert: 

1. § 3 Abs. 2 und 3 erhält folgende Fassung: 

»(2) Zur Schlichtungsperson werden Rechtsanwäl
tinnen und Rechtsanwälte bestimmt, die in der von 
dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle geführten 
Schlichtungspersonenliste eingetragen sind. 

(3) Alle Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die 
bereit sind, im jeweiligen Gerichtsbezirk als Schlich
tungsperson tätig zu werden, sind auf Antrag in die 
Liste der Schlichtungspersonen aufzunehmen. Die 
Löschung aus der Liste der Schlichtungspersonen 
kann jederzeit beantragt werden.« 

2. § 16 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

»(2) Von der Schlichtungsperson für das Verfahren 
herangezogene Dolmetscher werden vergütet; die 
Höhe der Vergütung richtet sich nach dem Justiz
vergütungs- und -entschädigungsgesetz.« 

b) In Absatz 3 werden nach dem Wort »Entschädi
gung« die Worte »oder Vergütung« eingefügt. 
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3. § 17 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 und 3 erhält folgende Fassung: 

»Bezieht die Partei Leistungen zur Sicherung des 
Lebensunterhalts nach dem Zweiten Buch Sozial
gesetzbuch, Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 
Zwölften Buch Sozialgesetzbuch oder Grundleis
tungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, so 
richtet sich der Kostenanspruch gegen die Landes
kasse. Der Bezug von in Satz 2 genannten Leistun
gen ist durch Vorlage des letzten Bewilligungs
bescheids des Leistungsträgers glaubhaft zu 
machen.« 

b) In Absatz 2 Nr.l werden die Wörter »Hilfe zum Le
bensunterhalt nach dem Bundessozialhilfegesetz« 
durch die Wörter »Leistungen im Sinne von Absatz 
1 Satz 2« ersetzt. 

4. In § 18 Abs. 2 Satz 2 werden die Wörter »Hilfe zum 
Lebensunterhalt nach dem Bundessozialhilfegesetz« 
durch die Wörter »Leistungen im Sinne von § 17 
Abs.l Satz 2« ersetzt. 

5. In § 19 Abs. 2 Satz 2 werden die Wörter »Hilfe zum 
Lebensunterhalt nach dem Bundessozialhilfegesetz« 
durch die Wörter »Leistungen im Sinne von § 17 
Abs. 1 Satz 2« ersetzt. 

6. § 21 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

»(2) In die Liste nach § 3 Abs.2 sind alle Rechtsan
wältinnen und Rechtsanwälte aufzunehmen, die in der 
von der Rechtsanwaltskammer bis zum 1. Dezember 
2006 für das Jahr 2007 vorgelegten Liste der Schlich
tungspersonen enthalten waren. § 3 Abs. 3 Satz 2 
bleibt unberührt.« 

Artikel 3 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft. 

(2) Der Tag, an dem die Regelungen des Staatsvertrags 
nach seinen §§ 14 Abs.2 Satz 2 in Verbindung mit 
16 Abs.2 in Kraft treten, ist im Gesetzblatt bekanntzu
geben. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden. 

STUTTGART, den 11. Oktober 2007 

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg: 

OETTINGER 

PROF. DR. GOLL 

RECH 

PFISTER 

GÖNNER 

STÄCHEl.E 

STRATTHAUS 

DR. STOLZ 

PROF' IN DR. HÜBNER 

Staatsvertrag 
über die Einrichtung eines 

gemeinsamen Studienganges 
für den Amtsanwaltsdienst und die Errichtung 

eines gemeinsamen Prüfungsamtes 
für die Abnahme der Amtsanwaltspl'Üfung 

Das Land Baden-Württemberg, 

das Land BerUn, 

das Land Brandenburg, 

die Freie Hansestadt Bremen, 

die Freie und Hansestadt Hamburg, 

das Land Hessen, 

das Land Mecklenburg-Vorpommern, 

das Land Niedersachsen, 

das Land Nordrhein-Westfalen, 

das Land Rheinland-Pfalz, 

das Saarland, 

das Land Sachsen-Anhalt und 

das Land Schleswig-Holstein, 

- nachfolgend »Länder« genannt -

schließen folgenden Staatsvertrag: 

Die vertrags schließenden Länder richten aufgrund der 
jeweiligen landesrechtlichen Regelungen einen gemein
samen Studiengang für den Amtsanwaltsdienst ein und 
errichten für die Abnahme der Amtsanwaltsprüfung ein 
Gemeinsames Prüfungsamt. Hierzu treffen sie die fol
genden besonderen Vereinbarungen: 

Teil 1 

Gemeinsamer Studiengang 

§ 1 

Das Land Nordrhein-Westfalen übernimmt die Einrich
tung und Durchführung des in den Ausbildungs- und 
Prüfungsverordnungen der Länder für den Amtsanwalts
dienst vorgesehenen gemeinsamen Studienganges und 
stellt hierzu insbesondere die erforderlichen Lehrmittel 
und Räumlichkeiten zur Verfügung. 

§2 

Der Studiengang ist einzurichten, sofern für das Studium I 
insgesamt mindestens zehn Beamtinnen und Beamte zur 
Teilnahme gemeldet werden. 

§3 

(1) Während des Studiums sind insgesamt etwa 600 
Stunden Unterricht zu erteilen. 
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(2) Der Inhalt der Lehrveranstaltungen ist nach einem 
zwischen den Justizverwaltungen der Länder vereinbar
ten Curriculum auszurichten. 

§4 

Für das Studium I und II gelten im Übrigen die Bestim
mungen der Verordnung über die Ausbildung und Prü
fung für die Laufbahn des Amtsanwaltsdienstes des Lan
des Nordrhein-Westfalen (APOAA) vom 6.November 
2006 (Gy. NRW. 2006 S.520) in der jeweils geltenden 
Fassung. Änderungen der Verordnung über die Ausbil
dung und Prüfung für die Laufbahn des Amtsanwalts
dienstes des Landes Nordrhein-Westfalen (APOAA) 
werden unter den Ländern abgestimmt. 

§5 

(1) Die Justizverwaltungen der Länder können sich 
während des Studiums jederzeit über den Stand der Aus
bildung der von ihnen abgeordneten Beamtinnen und 
Beamten unterrichten. Sie sind berechtigt, Einblick in 
die gefertigten Arbeiten zu nehmen. 

(2) Der Direktor der Fachhochschule für Rechtspflege 
Nordrhein-Westfalen übersendet der nach den landes
rechtlichen Vorschriften zuständigen Stelle die Zeugnisse 
im Sinne von § 11 der Verordnung über die Ausbildung 
und Prüfung für die Laufbahn des Amtsanwaltsdienstes 
des Landes Nordrhein-Westfalen (APOAA). 

§6 

Die Kosten des Studienganges, inklusive der anteiligen 
Grundstücks-, Gebäude-, Gebäudebewirtschaftungs- und 
allgemeinen Verwaltungskosten, werden von den Län
dern entsprechend der Zahl der von ihnen abgeordneten 
Beamtinnen und Beamten getragen. Von dem jeweils er
mittelten Betrag werden 20 Prozent abgezogen. Die Kos
ten werden den Ländern unter Berücksichtigung des Ab
zugs jeweils nach dem Abschluss des Studienganges in 
Rechnung gestellt. 

Teil 2 

Gemeinsames Prüfungsamt 

§7 

Das gemeinsame Prüfungsamt ist das Landesjustizprü
fungsamt Nordrhein-Westfalen. In dieser Funktion führt 
es die Bezeichnung »Gemeinsames Prüfungsamt der 
Länder Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Bre
men, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, 
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, 
Saarland, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein für 
die Abnahme der Amtsanwaltsprüfung«. 

§8 

(1) Die Länder beteiligen sich an der Amtsanwaltsprü
fung durch die Benennung von Prüferinnen und Prüfern, 
die durch die Justizverwaltungen der Länder erfolgt. 

(2) Die Prüferinnen und Prüfer müssen die Befahigung 
zum Richteramt oder für den Amtsanwaltsdienst besit
zen. Sie müssen als 

1. Staatsanwältin oder Staatsanwalt, 

2. Amtsanwältin oder Amtsanwalt, 

3. Professorin oder Professor oder Dozentin oder Dozent 
der Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein
Westfalen 

im Dienst eines der beteiligten Länder stehen. Prüferin
nen und Prüfer nach Satz 2 Nr. 3 sollen praktische Erfah
rung als Staatsanwältin oder Staatsanwalt oder als Amts
anwältin oder Amtsanwalt besitzen. 

(3) Das Justizministerium des Landes Nordrhein-West
falen bestellt die Prüferinnen und Prüfer auf Vorschlag 
der Justizverwaltungen der Länder widerruflich für die 
Dauer von fünf Jahren. Die Bestellung erlischt außer 
durch Zeitablauf und Widerruf - mit dem Ausscheiden 
aus dem Hauptamt. 

(4) Das Gemeinsame Prüfungsamt soll beim Einsatz der 
Prüferinnen und Prüfer auf eine möglichst ausgeglichene 
Beteiligung der Länder und die angemessene Berück
sichtigung von Lehre und Praxis achten. 

§9 

Die Prüfelinnen und Prüfer unterstehen in dieser Eigen
schaft der Fachaufsicht der Präsidentin oder des Präsi
denten des Landesjustizprüfungsamtes Nordrhein-West
falen. Sie sind in ihrer Prüfertätigkeit unabhängig. 

§1O 

(1) Für das Prüfungsverfahren gelten die Bestimmungen 
der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für 
die Laufbahn des Amtsanwaltsdienstes des Landes 
Nordrhein-Westfalen (APOAA). Die Vorstellung zur 
Prüfung nach § 16 der Verordnung über die Ausbildung 
und Prüfung für die Laufbahn des Amtsanwaltsdiens
tes des Landes Nordrhein-Westfalen (APOAA) sowie 
die Entscheidung nach § 27 Abs.2 der Verordnung 
über die Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn des 
Amtsanwaltsdienstes des Landes Nordrhein-Westfalen 
(APOAA) obliegen den nach dem jeweiligen Landesrecht 
zuständigen Stellen. Änderungen der Verordnung über die 
Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn des Amtsan
waltsdienstes des Landes Nordrhein-Westfalen (APOAA) 
werden unter den Ländern abgestimmt. 

(2) Die Amtsanwaltsprüfung findet in Nordrhein-Westfa
len statt. Von Ort und Termin sind die beteiligten Landes
justizverwaltungen zu benachrichtigen. 
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(3) Erzielt ein Prüfling als Ergebnis der Amtsanwalts
prüfung die Note »vollbefriedigend« und sehen die auf 
diesen Prüfling anzuwendenden landesrechtlichen Vor
schriften diese Note nicht vor, so erfolgt die Umrech
nung dieser Note durch das abordnende Land. 

(4) Die Präsidentin oder der Präsident des Landesjustiz
prüfungs amtes Nordrhein-Westfalen übersendet der nach 
den landesrechtlichen Vorschriften zuständigen Stelle 
gemeinsam mit den übrigen Unterlagen eine Mitteilung 
über das Ergebnis der Amtsanwaltsprüfung. 

(5) Über einen Widerspruch gemäß § 68 der Verwal
tungsgerichtsordnung entscheidet die Präsidentin oder 
der Präsident des Landesjustizprüfungsamtes Nordrhein
Westfalen, bei Angriffen gegen die Beurteilung einer 
Prüfungsleistung auf Grundlage einer einzuholenden 
Stellungnahme der Personen, die an der Beurteilung be
teiligt gewesen sind. 

§11 

Die von den Beamtinnen und Beamten gefertigten Prü
fungsarbeiten werden von dem Gemeinsamen Prüfungs
amt aufbewahrt. Den abordnenden Justizverwaltungen 
der Länder ist jederzeit Einblick in diese Prüfungsarbei
ten und ihre Beurteilung zu gewähren. 

§ 12 

(1 ) Die Reisekosten der Prüferi nnen und Prüfer tragen die 
Länder jeweils für die von ihnen benannten Mitglieder. 

(2) Im Übrigen findet eine Kostenbeteiligung der Länder 
nur hinsichtlich der durch die Abnahme der Amts
anwaltsprüfung entstehenden Auslagen, insbesondere 
hinsichtlich der Prüfervergütungen statt. Diese Kosten 
tragen die Länder anteilmäßig entsprechend der Zahl der 
von ihnen zur Amtsanwaltsprüfung gemeldeten Beam
tinnen und Beamten. 

(3) Die Anteilsbeträge der Länder werden nach Ablauf 
eines jeden Haushaltsjahres ermittelt; sie sind einen Mo
nat nach der Kostenmitteilung fällig. 

(4) Die Höhe der Prüfervergütung richtet sich nach den 
Bestimmungen des Landes Nordrhein-Westfalen. 

Teil 3 

Dienstbezüge, Reisekosten und 
Beschäftigungsvergütungen der Beamtinnen 

und Beamten 

§13 

Die den Beamtinnen und Beamten für die Dauer ihrer 
Teilnahme am Studium und an der Amtsanwaltsprüfung 
zu zahlenden Dienstbezüge, Reisekosten und Beschäf
tigungsvergütungen hat das Land zu tragen, das die Be
amtiunen und Beamten zur Ausbildung abgeordnet oder 
zur Amtsanwaltsprüfung angemeldet hat. 

Teil 4 

Inkrafttreten, Kündigung, Beitritt 

§ 14 

(1) Dieser Staatsvertrag tritt mit Ablauf desjenigen Tages 
in Kraft, an dem die vertragsschließenden Länder beim 
Justizministerium des Landes Nordrhein-Westfalen die 
Ratifikationsurkunden hinterlegt haben, jedoch nicht vor 
dem 1. Januar 2007. Gleichzeitig tritt die Vereinbarung 
über die Einrichtung eines gemeinsamen Lehrgangs und 
eines gemeinsamen Prüfungsausschusses für Amtsan
waltsanwärter in der Fassung vom 22. Oktober 1998 
(2310 I. B.18) außer Kraft. 

(2) Sind bis zum 1. Januar 2007 noch nicht von allen ver
tragsschließenden Ländern die Ratifikationsurkunden 
beim Justizministerium des Landes Nordrhein-Westfalen 
hinterlegt worden, so tritt der Staatsvertrag nur zwischen 
den Ländern in Kraft, die bis zu diesem Zeitpunkt die 
Ratifikationsurkunden hinterlegt haben. Hinsichtlich der 
Länder, die ihre Ratifikationsurkunden nach dem 1. Ja
nuar 2007 hinterlegen, gilt § 16 Abs. 2 entsprechend. 

(3) Dieser Staatsvertrag findet auf alle Beamtinnen und 
Beamten Anwendung, die ihre Ausbildung am I.Januar 
2007 oder später beginnen oder eine unterbrochene Aus
bildung nach diesem Zeitpunkt fortsetzen. 

§ 15 

(1) Dieser Staatsvertrag kann von jedem Land jederzeit 
gekündigt werden. Die Kündigung erfolgt durch eine 
entsprechende Mitteilung an die übrigen beteiligten Län
der. Sie wird frühestens wirksam mit Ablauf der Ausbil
dung und Prüfung deIjenigen Beamtinnen und Beamten, 
die sich im Zeitpunkt des Zugangs der Kündigung in der 
Ausbildung für den Amtsanwaltsdienst oder in der Amts
anwaltsprüfung befinden. 

(2) Durch das Ausscheiden eines Landes oder mehrerer 
Länder wird die Wirksamkeit des Staatsvertrages zwi
schen den übrigen Ländern nicht berührt. Dies gilt nicht 
im Falle einer Kündigung durch das Land Nordrhein
Westfalen. 

§ 16 

(1) Andere Länder können diesem Staatsvertrag nach 
Anhörung der vertragsschließenden Länder beitreten. 
Der Beitritt erfolgt durch die schriftliche Erklärung des 
Beitritts gegenüber dem Justizministerium des Landes 
Nordrhein-Westfalen und soweit erforderlich - mit Zu
stimmung der gesetzgebenden Körperschaft des beitre
tenden Landes. Über den Eingang der Beitritt<;erklärung 
unterrichtet das Justizministerium des Landes Nord
rhein-Westfalen die übrigen Länder. 

(2) Für das beitretende Land treten die Regelungen dieses 
Staatsvertrages am Tag nach dem Eingang der Beitritts
erklärung und gegebenenfalls der Anzeige der Zustim
mung seiner gesetzgebenden Körperschaft beim Justiz-
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ministerium des Landes Nordrhein-Westfalen in Kraft. 
Von dem Zeitpunkt der Wirksamkeit des Beitritts an 
nimmt das beigetretene Land an dem Kostenausgleich 
teil. 

(3) Im Falle des Beitritts eines Landes wird die Bezeich
nung des gemeinsamen Prüfungsamtes um den Namen 
des beitretenden Landes ergänzt. 

Für das Land Baden-Württemberg: 

In Vertretung des Ministerpräsidenten 

Der lustizminister 

Für das Land Berlin: 

In Vertretung des 

Regierenden Bürgermeisters 

Die Senatorin für Justiz 

Für das Land Brandenburg: 

In Vertretung des Ministerpräsidenten 

Die Ministerin für Justiz 

Für die Freie Hansestadt Bremen: 

Der Senator für Justiz 

und Verfassung 

Für das Land Niedersachsen: 

In Vertretung des Ministerpräsidenten 

Die Justizministerin 

Für das Land Nordrhein- Westfalen: 

In Vertretung des Ministerpräsidenten 

Die Justizministerin 

Für das Land Rheinland-Pfah: 

In Vertretung des Ministerpräsidenten 

Der Minister der Justiz 

Für das Saarland: 

In Vertretung des Ministerpräsidenten 

Der Minister für Justiz, Gesundheit und Soziales 

Für die Freie und Hansestadt Hamburg, für den Senat: 

gez. CARSTBN LÜDBMANN 

Präses der Justizbehörde 

Für das Land Hessen: 

In Vertretung des Ministerpräsidenten 

Der Hessische Minister der Justiz 

Das Land Mecklenburg Vorpommern: 

Endvertreten durch den Justizminister 

Für das Land Sachsen-Anhalt: 

In Vertretung des Ministerpräsidenten 

Die Ministerin der Justiz des Landes Sachsen-Anhalt 

PROF. DR. ANGELA KOLB 

Für das Land Schleswig-Holstein: 

Für den Ministerpräsidenten 

Minister für Justiz, Arbeit und Europa 

Gesetz zur Änderung 
des Landesjagdgesetzes 

Vom 11. Oktober 2007 

Der Landtag hat am 10. Oktober 2007 das folgende Ge
setz beschlossen: 

Artikel 1 

Das Landesjagdgesetz in der Fassung vom 1. Juni 1996 
(GBI. S. 369, ber. S. 723), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 7. März 2006 (GBL S. 52), wird wie 
folgt geändert: 

§ 27 wird folgender Absatz 8 angefügt: 

»(8) In Abweichung von § 21 Abs.2 des Bundesjagdge
setzes kann das Ministerium für bestimmte Jagdbezirke 

1. zu wissenschaftlichen Zwecken, 

2. zu Forschungszwecken oder 

3. zur Durchführung von Pilotprojekten 

durch Einzelanordnung Jagdausübungsberechtigte von 
der Pflicht, Abschüsse von Schalenwild nur auf Grund 
und im Rahmen eines Abschussplans durchzuführen, 
entbinden. Die Ausnahme ist nur zulässig, wenn der 
Jagdausübungsberechtigte und 

1. bei gemeinschaftlichen Jagdbezirken die Jagdgenos
senschaft, 

2. bei Eigenjagdbezirken der Eigenjagdbesitzer 

zugestirmnt haben.« 

Artikel 2 

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. April 2007 in 
Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden. 

STUTTGART, den 11. Oktober 2007 

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg: 

OBTTINGER 
PROF. DR. GOLL STÄCHELE 

RECH STRATTHAUS 
PFISTER DR. STOLZ 

GÖNNER PROF'IN DR. HÜBNER 

Gesetz zur Änderung 
heilberufsrechdicher Vorschriften* 

Vom 11. Oktober 2007 

Der Landtag hat am 10. Oktober 2007 das folgende Ge
setz beschlossen: 

* Artikel 1 und 3 dieses Gesetzes dienen der Umsetzung der Richtlinie 
2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Sep
tember 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABI. 
EUNr. L255 S. 22). 
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Artikel 1 

Änderung des Heilberufe-Kammergesetzes 

Das Heilberufe-Kammergesetz in der Fassung vom 
16. März 1995 (GBI. S. 314), zuletzt geändert durchArti
kel 2 des Gesetzes vom 14. Februar 2007 (GBl. S.135), 
wird wie folgt geändert: 

1. Nach § 2 wird folgender § 2a eingefügt: 

»§ 2a 

Dienstleister aus europäischen Staaten 
und Vertragsstaaten 

(1) Berufsangehörige, die als Staatsangehörige eines 
anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union oder 
eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum vom 2. Mai 1992 
(BGBt. 1993 II S.266) (europäische Staaten) oder 
eines Vertragsstaates, dem Deutschland und die 
Europäische Gemeinschaft oder Deutschland und die 
Europäische Union vertraglich einen entsprechenden 
Rechtsanspruch eingeräumt haben, (Vertragsstaaten) 
im Geltungsbereich dieses Gesetzes im Rahmen des 
Dienstleistungsverkehrs nach dem Recht der Euro
päischen Gemeinschaften ihren Beruf vorübergehend 
und gelegentlich ausüben, ohne hier eine berufliche 
Niederlassung zu haben, gehören abweichend von 
§ 2 Abs. 1 den Kammern nicht an, solange sie in einem 
anderen europäischen Staat oder Vertragsstaat beruf
lich niedergelassen sind. 

(2) Die zuständige Behörde übermittelt der jeweils 
zuständigen Kammer unverzüglich Kopien der Mel
dung des Dienstleisters sowie der beigefügten Doku
mente nach Maßgabe der Artikel 6 Satz I und Arti
kel 7 Abs.l und 2 der Richtlinie 2005/36/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Sep
tember 2005 über die Anerkennung von Berufsquali
fikationen (ABI. EU Nr. L 255 S. 22). Für die Zeit der 
Dienstleistungserbringung werden die Dienstleister 
bei der jeweils zuständigen Kammer vorübergehend 
eingetragen. 

(3) Die Dienstleistung wird unter den in § 2 Abs. 1 auf
geführten Berufsbezeichnungen erbracht. Dies setzt 
voraus, dass die Berufsqualifikationen des Dienstleis
ters nach Artikel 7 Abs. 4 der Richtlinie 2005/36/EG 
nachgeprüft worden sind, soweit die Heilberufe nicht 
unter die automatische Anerkennung nach Titel m 
Kapitel m der Richtlinie 20051 36/EG fallen. 

(4) Die Dienstleister haben bei Erbringung ihrer 
Dienstleistung die gleichen Rechte und Pflichten zur 
Ausübung des Berufs wie die Berufsangehörigen 
nach § 2 Abs. I, insbesondere die Pflichten zur ge
wissenhaften Berufsausübung und zum Abschluss 
einer Haftpflichtversicherung. Sie unterliegen den 
berufsständischen, gesetzlichen oder verwaltungs
rechtlichen Berufsregeln einschließlich der Berufsge
richtsbarkeit nach Maßgabe des Artikels 5 Abs. 3 der 
Richtlinie 2005/36/EG.« 

2. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

»§ 3 

Melde- und Auskunftspflichten der Mitglieder; 
Datenverarbeitung durch die Kammern; 

Verwaltungszusammenarbeit mit Behörden 
des Herkunfts- undAuJnahmestaates«. 

b) Nach Absatz 2 werden folgende Absätze 3 und 4 
angefügt: 

»(3) Die jeweils zuständige Kammer wird durch 
die zuständige Behörde auf Anfrage über die Er
teilung und von Amts wegen über das Erlöschen, 
die Rücknahme, die Anordnung des Ruhens und 
den Widerruf von Approbationen und Berufser
laubnissen zeitnah informiert. Die Information 
kann auch durch eine zentrale Registerstelle erfol
gen. Die Kammer unterrichtet die Berufszulas
sungsbehörde über die Verletzung von Berufs
pflichten, wenn das Verhalten geeignet ist, Zweifel 
an der Eignung in gesundheitlicher Hinsicht, an der 
Würdigkeit oder Zuverlässigkeit von Kammer
angehörigen oder Dienstleistern hervorzurufen, 
und über Maßnahmen, die sie auf Grund von Aus
künften nach Artikel 56 Abs.2 der Richtlinie 
2005/36/EG ergriffen hat. 

(4) Im Rahmen ihrer Aufgabenwahmehmung 
sind die Kammern im Übrigen nach Maßgabe der 
Artikel 8 und 56 Abs. 1 der Richtlinie 2005/36/EG 
zur engen Zusammenarbeit mit den zuständigen 
Behörden des Herkunfts- und Aufnahmemitglied
staates und zur Leistung von Amtshilfe verpflichtet 
und haben dabei die Vertraulichkeit der aus
getauschten Informationen sicherzustellen. Die 
Kannnern unterrichten die zuständigen Behörden 
des Herkunftsmitgliedstaates über Tatsachen, die 
die Rücknahme, den Widerruf, die Anordnung des 
Ruhens der Approbation oder Erlaubnis oder die 
Untersagung der Tätigkeit rechtfertigen könnten, 
und über berufs gerichtliche Maßnahmen, die sich 
auf die Ausübung der von der Richtlinie 20051 
36/EG erfassten Tätigkeiten auswirken könnten. 
Erhalten die Kammern Auskünfte der zuständigen 
Behörden von Aufnahmernitgliedstaaten, die sich 
auf die Ausübung des Berufs auswirken könnten, so 
prüfen sie die Richtigkeit der Sachverhalte, befin
den über Art und Umfang der durchzuführenden 
Prüfungen und unterrichten den Aufnahmemit
gliedstaat über die Konsequenzen, die sie aus den 
übermittelten Auskünften ziehen. Im Fall der 
Dienstleistungserbringung können die Kammern 
von den zuständigen Behörden des Niederlassungs
mitgliedstaates alle Informationen über die Recht
mäßigkeit der Niederlassung und die gute Führung 
des Dienstleisters anfordern sowie Informationen 
über das Nichtvorliegen strafrechtlicher Sanktio-
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nen, einer Rücknahme, eines Widerrufs und einer 
Anordnung des Ruhens der Approbation oder der 
Erlau bnis, und Informationen über eine nicht vorlie
gende Untersagung der Ausübung der Tätigkeit und 
über das Fehlen von Tatsachen, die eine dieser Sank
tionen oder Maßnahmen rechtfertigen könnten. Auf 
Anforderung der zuständigen Behörden des Auf
nahmernitgliedstaates haben die Kammern die in 
Satz 4 genannten Informationen über den Dienst
leisterder anfordernden Behörde zu übermitteln. Im 
Falle einer Beschwerde über eine Dienstleistung 
fordern die Kammern alle Informationen an, die für 
ein ordnungsgemäßes Beschwerdeverfahren not
wendig sind, und übermitteln ihrerseits die entspre
chenden Informationen auf Anforderung an die 
zuständige Behörde des Aufnahmernitgliedstaats. 
Der Dienstleistungsempfänger wird über das Er
gebnis des Beschwerdeverfahrens unterrichtet. Bei 
der Datenverarbeitung nach diesem Absatz sind die 
Rechtsvorschriften über den Schutz personenbe
zogener Daten einzuhalten.« 

3. § 4 Abs. 3 Sätze 4 und 5 werden gestrichen. 

4. § 31 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird folgender Satz 3 angefügt: 

»Die Berufsordnung hat außerdem vorzusehen, 
dass die Kammermitglieder zum Abschluss einer 
ausreichenden Haftpflichtversicherung zur De
ckung sich aus der Berufstätigkeit ergebender 
Haftpflichtansprüche verpflichtet sind, soweit 
nicht die Kammer Vorsorge durch eine Betriebs
haftpflichtversicherung ausreichen lässt oder das 
Kammermitglied nach den Grundsätzen der Amts
haftung von der Haftung freigestellt ist.« 

b) Absatz 2 Nr. 8 erhält folgende Fassung: 

»8. der Angemessenheit und Nachprüfbarkeit des 
Honorars,«. 

5. § 36 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 4 Sätze 3 und 4 werden gestrichen. 

b) Absätze 5 und 6 werden aufgehoben. 

6. Nach § 36 wird folgender § 36 a eingefügt: 

»§ 36a 

Anerkennungsveifahren bei Staatsangehörigen 
aus europäischen Staaten und Vertragsstaaten 

(1) Wer als Staatsangehöriger eines anderen europäi
schen Staates oder eines Vertragsstaates ein fach
bezogenes Diplom, ein Prüfungszeugnis oder einen 
sonstigen Befähigungsnachweis (Ausbildungsnach
weis) über seine Weiterbildung besitzt, die nach dem 
Recht der Europäischen Gemeinschaften oder dem 
Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum 
gegenseitig anerkannt sind oder einer solchen Aner
kennung auf Grund erworbener Rechte gleichstehen, 
erhält auf Antrag die entsprechende Anerkennung 

nach § 33. Es ist diejenige Bezeichnung zu führen, 
die auf Grund einer entsprechenden Weiterbildung in 
Baden-Württemberg erworben wird; dies gilt auch 
für Dienstleister nach § 2 a Abs. I, ohne dass es einer 
Anerkennung bedarf. 

(2) Den Nachweisen im Sinne von Absatz I Satz I 
gleichgestellt sind in einem Drittland ausgestellte 
Ausbildungsnachweise über eine Weiterbildung, 
wenn sie durch einen anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union anerkannt wurden und eine drei
jährige Berufserfahrung im Hoheitsgebiet des Mit
gliedstaates, der die Weiterbildung anerkannt hat, 
durch den Mitgliedstaat bescheinigt wird. 

(3) Wer als Staatsangehöriger eines anderen europäi
schen Staates oder eines Vertragss taates einen Aus bil
dungsnachweis über eine abgeschlossene Weiterbil
dung besitzt, die nach dem Recht der Europäischen 
Gemeinschaften nicht automatisch anerkannt ist oder 
einer solchen Anerkennung nicht gleichsteht, erhält 
auf Antrag die entsprechende Anerkennung, wenn er 
nachweist, dass dieser Ausbildungsnachweis den An
forderungen an die entsprechende Weiterbildung in 
Baden-Württemberg entspricht oder gleichwertig ist. 
Wenn die Dauer der Weiterbildung mindestens ein 
Jahr unter der von der Kammer festgesetzten Weiter
bildungszeit liegt oder sich die Inhalte der Weiter
bildung wesentlich von denen der durch die Kammer 
bestimmten Weiterbildung unterscheiden, haben die 
Staatsangehörigen einen höchstens dreijährigen An
passungslehrgang unter Berücksichtigung von Arti
kel 3 Abs. 1 Buchstabe g der Richtlinie 2005/36/EG 
zu absolvieren oder eine Eignungsprüfung unter 
Berücksichtigung von Artikel 3 Abs. I Buchstabe h 
der Ricntlinie 2005/36/EG abzulegen (Ausgleichs
rnaßnahmen). Bei der Entscheidung über eine Aus
gleichsmaßnahme ist zu prüfen, ob die von dem An
tragsteller bei seiner beruflichen Tätigkeit erworbe
nen Kenntnisse den wesentlichen Unterschied ganz 
oder teilweise ausgleichen können. Das Gleiche gilt 
für Ausbildungsnachweise im Sinne des Absatzes 2 
oder für den Fall, dass die Anforderungen an die er
worbenen Rechte nach dem Recht der Europäischen 
Union deshalb nicht erfüllt sind, weil die erforderliche 
Berufspraxis nicht nachgewiesen wird. 

(4) Die Staatsangehörigen können zwischen den Aus
gleichsmaßnahmen wählen. Abweichend vom Grund
satz der freien Wahl nach Absatz 3 müssen Ärztinnen 
und Ärzte sowie Zahnärztinnen und Zahnärzte eine 
Eignungsprüfung ablegen. 

(5) Erfüllt eine Weiterbildung die Kriterien einer ge
meinsamen Plattform im Sinne vonArtikeII5 Abs.l 
der Richtlinie 2005/36/EG, ist auf Ausgleichsrnaß
nahmen zu verzichten. 

(6) Bei Staatsangehörigen eines anderen europäischen 
Staates oder eines Vertragsstaates mit einer nicht 
abgeschlossenen Weiterbildung hat die zuständige 
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Kammer zu prüfen, ob die in einem anderen Mitglied
oder Vertragsstaat abgeleistete Weiterbildungszeit 
ganz oder teilweise auf die in Baden-Württemberg 
festgesetzten Weiterbildungszeiten angerechnet wer
den kann. Dies gilt entsprechend für eine in einem 
Drittland abgeleistete Weiterbildungszeit, die von 
einern anderen Mitglied- oder Vertragsstaat anerkannt 
wurde. § 36 Abs. 4 Sätze 1 und 2 gilt entsprechend. 

(7) Die Kammer bestätigt innerhalb eines Monats den 
Eingang des Antrags und der Unterlagen und teilt mit, 
welche Unterlagen fehlen. Die Kammer entscheidet 
über einen Antrag innerhalb einer Frist von drei Mo
naten ab dem Zeitpunkt, zu dem der Antrag und die 
vollständigen Unterlagen vorliegen. Eine ablehnende 
Entscheidung ist zu begründen und mit einer Rechts
behelfsbelebrung zu versehen. 

(8) Die Kammer teilt der zuständigen Behörde eines 
anderen europäischen Staates auf Ersuchen die Daten 
mit, die für die Anerkennung als Fachärztin oder 
Facharzt und für die Anerkennung als Fachzahnärztin 
oder Fachzahnarzt erforderlich sind und bestätigt ge
gebenenfalls, dass die Mindestanforderungen an die 
Weiterbildung nach dem Recht der Europäischen Ge
meinschaften erfüllt sind. Die Kammer darf Aus
künfte nach Satz 1 von der zuständigen Behörde 
eines anderen europäischen Staates einholen, wenn 
sie berechtigte Zweifel an der Richtigkeit der Anga
ben des Antragstellers hat. Die Rechtsvorschriften 
über den Datenschutz sind zu beachten. 

(9) Näheres regeln die Kammern in ihren Weiterbil
dungsordnungen.« 

7. § 38 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) Nach dem Wort »Gemeinschaften« werden die 
Worte» , vor allem der Artikel 10 bis 15, 21 bis 
23, 25 bis 30, 35 sowie 50 bis 52 der Richtlinie 
2005/36/EG,« eingefügt. 

b) In Nummer 6 wird nach der Angabe »§ 36« die 
Angabe »und § 36 a« angefügt. 

8. § 41 a wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift wird das Wort »Spezifische« 
durch das Wort »Besondere« ersetzt. 

b) Absatz 1 Sätze 1 und 2 erhält folgende Fassung: 

»Die besondere Ausbildung in der Allgemeinme
dizin nach Artikel 28 der Richtlinie 2005/36/EG 
erfolgt als allgemeinmedizinische Weiterbildung. 
Wer eine allgemeinrnedizinische Weiterbildung 
abgeschlossen hat, die die Mindestanforderungen 
nach Artikel 28 der Richtlinie 2005/36/EG erfüllt 
und zur Ausübung des ärztlichen Berufs im Gel
tungsbereich der Bundesärzteordnung berechtigt 
ist, erhält auf Antrag von der Landesärztekammer 
die Anerkennung, die von Deutschland bei der 
EU-Kommission notifiziert und im Amtsblatt der 
Europäischen Union veröffentlicht ist.« 

c) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz I werden das Wort »spezifische« 
durch das Wort »besondere«, die Angabe» Ti
tellV der Richtlinie 93116/EWG« durch die 
Angabe »Artikel 28 der Richtlinie 2005/36/ 
EG« und die Angabe })Artikel 36 Abs.4 
der Richtlinie 93/16/EWG« durch die 
Angabe »Artikel 30 Abs. I der Richtlinie 
2005/36/EG« ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird die Angabe »93116/EWG« 
weils durch die Angabe »2005/36/EG« und 
die Angabe »Titels IV« durch die Angabe 
»Artikels 28« ersetzt. 

d) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) Das Wort »spezifischen« wird durch das 
Wort »besonderen« ersetzt. 

bb) Die Angabe »Titel IV der Richtlinie 93/16/ 
EWG« wird durch die Angabe »Artikel 28 
der Richtlinie 2005/36/EG« ersetzt. 

9. § 55 Abs.l werden folgende Sätze 2 und 3 angefügt: 

»Endet die Kammerzugehörigkeit nach Eröffnung 
des berufsgerichtlichen Verfahrens, kann das Verfah
ren fortgesetzt werden, sofern die Berechtigung zur 
Ausübung des Berufs weiter besteht. Dies gilt auch 
für Dienstleister nach § 2 a Abs. 1.« 

10. In der Überschrift des 10. Abschnitts wird das Wort 
»Verschwiegenheitspflicht,« gestrichen. 

11. Der bisherige § 75 wird neuer § 17 a. 

12. Die bisherigen §§ 76 bis 78 werden §§ 75 bis 77. 

Artikel 2 

Änderung des Gesetzes über die Versorgungsanstalt 
für Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte 

Das Gesetz über die Versorgungsanstalt für Ärzte, Zahn
ärzte und Tierärzte in der Fassung vorn 28. Juli 1961 (GBL 
S. 299), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vorn 
14. Februar 2006 (GBl. S. 23), wird wie folgt geändert: 

1. § 4 Abs. 4 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

»Sie beschließt über den jährlichen Haushaltsplan, die 
Anerkennung der Jahresrechnung und die Entlastung 
des Verwaltungsrats und stellt Richtlinien für die An
lage von Vermögen auf.« 

2. § 5 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

»(2) Der Verwaltungsrat beschließt über alle Angele
genheiten der Versorgungsanstalt, soweit das Gesetz 
oder die Satzung nichts anderes bestimmen; Angele
genheiten, die der Beschlussfassung der Vertreterver
sammlung vorbehalten sind, bereitet er vor.« 

3. In § 12 werden nach dem Wort »Staatsanzeiger« die 
Worte »für Baden-Württemberg« eingefügt. 
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Artikel 3 

Änderung der Heilberufe-Zuständigkeitsverordnung 

Die Heilberufe-Zuständigkeitsverordnung vom 9. Juli 
2002 (GBI. S. 267) wird wie folgt geändert: 

§ 1 wird wie folgt geändert: 

a) InAbsatz 1 werden die Worte »mitAusnahme derin den 
Absätzen 2 und 3 genannten Aufgaben« gestrichen. 

b) Die Absätze 2 und 3 werden aufgehoben. 

c) Die bisherigen Absätze 4 bis 6 werden Absätze 2 
bis 4. 

Artikel 4 

Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang 

Die auf Artikel 3 beruhenden Teile der dort geänderten 
Rechtsverordnung können auf Grund der einschlägigen 
Ermächtigungen durch Rechtsverordnung geändert oder 
aufgehoben werden. 

ArtikelS 

Neubekanntmachung 

Das Ministerium für Arbeit und Soziales kann den Wort
laut des Heilberufe-Kammergesetzes in der im Zeitpunkt 
der Bekanntmachung geltenden Fassung mit inhaltsüber
sicht und neuer Paragraphenfolge bekannt machen und 
Unstimmigkeiten des Wortlauts beseitigen. 

Artikel 6 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden. 

STUTTGART, den 11. Oktober 2007 

Die Regierung des I"andes Baden-Württemberg: 

OETTINGER 

PRO~DR.GOLL STÄCHELE 

RECH STRATTHAUS 

PFISTER DR. STOLZ 

GÖNNER PROF'IN DR. HÜBNER 

Gesetz über die Verweigerung 
der Zulassung von Fahrzeugen 

bei rückständigen Gebühren und Auslagen 
(Fahrzeugzulassungsverweigerungsgesetz) 

Vom 11. Oktober 2007 

Der Landtag hat am 10. Oktober 2007 das folgende Ge
setz beschlossen: 

§ 1 

Verweigerung der Zulassung 

(1) Die Zulassungsbehörde kann nach Maßgabe der fol
genden Bestimmungen die Zulassung eines Kraftfahr
zeugs oder eines Anhängers verweigern, wenn der Fahr
zeughalter rückständige Gebühren und Auslagen aus 
vorausgegangenen Zulassungsvorgängen schuldet. 

(2) Die Zulassung ist zu verweigern, wenn die Schulden 
im Sinne von Absatz 1 30 Euro oder mehr betragen. Die 
Zulassung kann verweigert werden, wenn die Schulden 
weniger als 30 Euro, aber mehr als 10 Euro betragen. 
Soweit die Schulden 10 Euro nicht Übersteigen, soll die 
Zulassung nicht verweigert werden. 

(3) Die Verweigerung der Zulassung kann nur durch die 
vorherige Zalrlung der rückständigen Gebühren und Aus
lagen und die Vorlage eines Nachweises darüber abge
wendet werden. Zuständig für den Zahlungsempfang und 
die Erstellung des Nachweises ist nur die Zulassungs
behörde, die für den Zulassungsvorgang, der zu den 
Schulden im Sinne von Absatz I geführt hat, zuständig 
war. 

(4) Beauftragt der Fahrzeughalter eine dritte Person mit 
der Zulassung des Fahrzeugs, so hat er schriftlich sein 
Einverständnis zu erklären, dass die Zulassungsbehörde 
die dritte Person über die Höhe der Schulden im Sinne 
von Absatz I und die vorausgegangenen Zulassungsvor
gänge unterrichten darf. 

§2 

Datenverarbeitung 

(1) Die Zulassungsbehörde ist befugt, soweit Schulden 
im Sinne von § I Abs. I bestehen, personenbezogene 
Daten aus vorausgegangenen Zulassungsvorgängen in 
Zulassungsvorgängen desselben Fahrzeughalters zu ver
arbeiten. Sie kann dazu auch Auskünfte von anderen 
Zulassungsbehörden zu dort bestehenden Schulden im 
Sinne von § 1 Abs. 1 einholen. 

(2) Automatisiert eine Zulassungsbehörde die Daten
verarbeitung, dürfen folgende personenbezogenen Daten 
eines Fahrzeughalters verarbeitet werden: 

1. Name, Vorname, Geburtstag, Geburtsort, Adresse, 

2. Kennzeichen des Fahrzeugs zum Zeitpunkt der Entste-
hung der Schulden im Sinne von § I Abs.l, 

3. Höhe und Art der Schulden im Sinne von § 1 Abs. 1, 

4. Zeitpunkt der Vollstreckungsverjährung. 

Zusätzlich dürfen folgende Daten verarbeitet werden, 
wenn sie an andere Zulassungsbehörden übermittelt wer
den sollen: 

1. Fahrzeugklasse, Art des Aufbaus, Marke, Typ, Va
riante, Version und Handelsbezeichnung des Fahr
zeugs, Fahrzeugidentifizierungsnummer, 
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2. Angaben zu Zeitpunkt, Anzahl und Art der Voll
streckungsmaßnahmen nach dem Landesverwaltungs
vollstreckungsgesetz. 

(3) Gespeicherte Daten sind unverzüglich zu löschen, 
wenn die Schulden im Sinne von § 1 Abs.l vollständig 
getilgt wurden oder Vollstreckungsverjährung eingetre
ten ist. 

§3 

Schulden vor Inkrafttreten 

§ 1 Abs. I findet auch Anwendung auf vor Inkrafttreten 
dieses Gesetzes entstandene und rückständige Gebühren 
und Auslagen aus Zulassungsvorgängen. 

§4 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden. 

STUTTGART, den 11. Oktober 2007 

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg: 

OETTINGER 

PROF. DR. GOLL 

RECH 

PFISTER 

GÖNNER 

STÄCHELE 

STRATTHAUS 

DR.STOLZ 

PROF'IN DR. HÜBNER 

Gesetz zur Änderung 
des Landeskrankenhausgesetzes 

Baden-Württemberg und 
des Kriegsopfergesetzes 

Vom 11. Oktober 2007 

Der Landtag hat am 11. Oktober 2007 das folgende Ge
setz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Landeskrankenhausgesetzes 
Baden-Württemberg 

Das Landeskrankenhausgesetz Baden-Württemberg vom 
15. Dezember 1986 (GBI. S.425), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 14. Februar 2006 (GBL S.18), wird wie folgt 
geändert: 

1. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird folgender Satz 3 angefügt: 

»Bei der bedarfsgerechten Versorgung der Be
völkerung mit Krankenhausleistungen handelt es 
sich um eine Dienstleistung von allgemeinem 
wirtschaftlichen Interesse.« 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

»(2) Die Krankenhausversorgung wird von öffent
lichen, freigemeinnützigen und privaten Kranken
häusern getragen. Bei der Durchführung dieses 
Gesetzes ist diese Vielfalt der Krankenhausträger 
zu beachten. Die Wohlfahrtspflege der kirchlichen 
Krankenhäuser sowie das verfassungsrechtlich 
geschützte Selbstbestimmungsrecht der Kirchen 
und anderen Religionsgemeinschaften bleiben ge
währleistet.« 

2. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aal Satz 1 erhält folgende Fassung: 

»Dieses Gesetz gilt für alle Krankenhäuser, 
die nach dem Krankenhausfinanzierungsge
setz (KHG) in der Fassung vom 10. April 
1991 (BGBL I S. 887) in der jeweils gelten
den Fassung öffentlich gefördert werden.« 

bb) In Satz 2 werden die Worte »nach dem Kran
kenhausfinanzierungsgesetz« gestrichen und 
nach dem Wort »Pflegesätze« die Worte 
»nach § 2 Nr.4 KHG« eingefügt. 

b) In Absatz 2 wird die Angabe »§§ 8, 28 bis 32, 34 
bis 36 und 38 sowie der 7. Abschnitt« durch die 
Angabe »§ 2 a Satz 1 bis 3, §§ 3 a, 8, 28 bis 32, 34 
bis 36 und 38 sowie der 7. Abschnitt« ersetzt. 

c) In Absatz 3 wird die Angabe »33« durch die 
Angabe» 34« ersetzt. 

d) In Absatz 4 wird der Klammerzusatz gestrichen. 

3. Nach § 2 wird folgender § 2a eingefügt: 

»§ 2a 

Trägerschaft 

Krankenhausträger im Sinne dieses Gesetzes ist der 
Betreiber des Krankenhauses. Betreiber und Eigen
tümer des Krankenhauses können personell ausei
nander fallen. Im Falle des Satzes 2 können Betreiber 
und Eigentümer gemeinschaftlich die Trägerschaft 
übernehmen, wenn die Überlassung der geförderten 
oder zu fördernden Anlagen unentgeltlich erfolgt. 
Landesmitte1 zur Förderung der Anlagegüter im 
Falle des Satzes 3 werden gegenüber den gemein
schaftlichen Trägem bewilligt. Sie werden dem Trä
ger ausbezahlt, der von den gemeinschaftlichen Trä
gem hierzu bestimmt wird.« 

4. § 3 Abs. 3 wird aufgehoben. 

S. Nach § 3 wird folgender § 3 a eingefügt: 

»§ 3 a 

Zusammenarbeit der Krankenhäuser 
untereinander und mit anderen Diensten und 

Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens 

(1) Auf der Grundlage des Krankenhausplans sollen 
die nach § 108 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
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(SGB V) vom 20. Dezember 1988 (BGBl.l S. 2482) in 
der jeweils geltenden Fassung zugelassenen Kranken
häuser innerhalb des Einzugsbereichs entsprechend 
ihrer Aufgabenstellung zusammenarbeiten. Die Zu
sammenarbeit erstreckt sich insbesondere auf die 
Bildung von Leistungsschwerpunkten und auf die 
Krankenhausaufnahme einschließlich der Notfall
aufnahme. 

(2) Die Krankenhäuser sollen im Interesse der durch
gehenden Sicherstellung der Versorgung der Patien
ten eng mit den niedergelassenen Ärzten und den 
übrigen an der Patientenversorgung beteiligten am
bulanten und stationären Diensten und Einrichtungen 
des Gesundheits- und Sozialwesens zusammenarbei
ten. Dabei ist eine Zusammenarbeit insbesondere im 
Rahmen der Notfallversorgung anzustreben. Im Rah
men der Notfallrettung ist der Rettungsdienst ver
pflichtet, Patienten in das nächsterreichbare, für die 
medizinische Versorgung nach dem Landeskranken
hausplan geeignete, Krankenhaus zu befördern, so
fern keine zwingenden medizinischen Gründe für 
eine anderweitige Versorgung vorliegen. Verlegun
gen zwischen Krankenhäusern aus rein wirtschaft
lichen Gründen sollen, soweit Patienteninteressen 
entgegenstehen, nicht erfolgen.« 

6. § 4 erhält folgende Fassung: 

»§ 4 

Krankenhau~plan 

(1) Zur Verwirklichung der in § 1 dieses Gesetzes 
oder in § 1 KHG genannten Zwecke wird für das 
Land ein Krankenhausplan aufgestellt, der regel
mäßig aktualisiert wird. Er kann durch medizinische 
Fachplanungen (Versorgungskonzepte) ergänzt wer
den. Die medizinischen Fachplanungen sind Teil des 
Krankenhausplans. Der Krankenhausplan wird durch 
Einzelfallentscheidungen nach § 7 Abs. 4 laufend an
gepasst und bei Bedarf insgesamt fortgeschrieben. 

(2) Der Krankenhausplan wird vom Ministerium für 
Arbeit und Soziales (Ministerium) in engerZusammen
arbeit mit dem Landeskrankenhausausschuss erstellt; 
die betroffenen Krankenhäuser sind anzuhören. 

(3) Der Krankenhausplan wird von der Landesregie
rung beschlossen. Der Beschluss der Landesregie
rung ist im Staatsanzeiger für Baden-WÜl'ttemberg 
öffentlich bekannt zu machen. Der Krankenhausplan 
ist im Internet auf der Homepage des Ministeriums 
zu veröffentlichen. Ein Verzeichnis der in Baden
Württemberg zugelassenen Krankenhäuser ist jähr
lich mit aktualisiertem Stand zum 1. Januar des je
weiligen Jahres im Internet zu veröffentlichen.« 

7. § 5 Abs. 3 wird folgender Satz 3 angefügt: 

»Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass öffentlich 
geförderte Investitionen gemeinwohlveiträglich und 
wirtschaftlich genutzt werden.« 

8. § 6 erhält folgende Fassung: 

»§ 6 

Inhalt des Krankenhausplans 

(1) Der Krankenhausplan ist ein Rahmenplan und 
enthält allgemeine Zielsetzungen sowie Kriterien zur 
Investitionsförderung. Er weist die bedarfsgerechten 
Krankenhäuser mit ihren Betriebsstätten nach gegen
wärtiger und zukünftiger AufgabensteIlung aus. Die 
Ziele und die Grundsätze der Raumordnung sind zu 
beachten. Insbesondere sind die Qualität und Sicher
heit der Versorgung zu beachten. Die Einzelfestset
zungen für jedes Krankenhaus umfassen die Fach
gebiete und die Gesamtzahl der Planbetten. Daneben 
kann auch die Zahl der Planbetten je Fachgebiet, 
die Zuweisung besonderer Aufgaben sowie die Zu
sammenarbeit mehrerer Krankenhäuser festgelegt 
werden. Der Krankenhausplan hat insbesondere den 
Anforderungen an eine ortsnahe Notfallversorgung 
Rechnung zu tragen. 

(2) Das Land regelt im Rahmen der Krankenhaus
planung die Zulassung von Transplantationszentren 
nach §§ 9 und 10 des Transplantationsgesetzes 
(TPG) vom 5.November 1997 (BGBl. I S.2631) in 
der jeweils geltenden Fassung.« 

9. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird nach Satz 3 folgender neue 
Satz 4 eingefügt: 

»Die Anfechtungsklage eines Dritten gegen Ent
scheidungen nach Satz 1 hat keine aufschiebende 
Wirkung.« 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

»(2) Der Bescheid kann mit Nebenbestimmungen 
versehen werden, soweit dies zur Erreichung der 
Ziele des Krankenhausplans, insbesondere den 
Anforderungen an eine ortsnahe Notfallversor
gung, geboten ist.« 

c) InAbsatz 3 wird das Wort »wesentlich« ge..<;trichen. 

d) In Absatz 4 Satz 5 wird die Angabe »Absatz 1 
Satz 4« durch die Angabe »Absatz 1 Satz 5« er
setzt. 

e) Es wird folgender Absatz 5 angefügt: 

»(5) Absatz 1 Satz 1 und 2 gilt entsprechend für 
Entscheidungen nach § 116 b Abs. 2 SGB V. Der 
Bescheid kann mit Nebenbestimmungen versehen 
werden.« 

10. § 9 Abs.l Satz 2 Nr.4 erhält folgende Fassung: 

»4. die Landesärztekammer Baden-Württemberg und 
die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württem
berg mit je einem Vertreter,«. 

11. § 10 Abs. 4 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Worte »Bedarfsgerechte 
Landeskrankenhäuser sowie« gestrichen. 
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b) Es wird folgender Satz 4 angefügt: 

»Satz 2 gilt entsprechend anteilig bei der Beteili
gung an einem eigenen oder fremden Unterneh
men.« 

12. § 11 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz I wird wie folgt geändert: 

aal In Satz 1 werden im Klammerzusatz nach dem 
Wort »Jahreskrankenhausbauprogramme« die 
Worte »und ergänzende Förderprogramme« 
eingefügt. 

bb) In Satz 2 werden nach dem Wort» Pflegesätze« 
die Worte »nach § 2 Nr. 4 KHG« eingefügt. 

b) Absatz 3 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

»Ergänzende Förderprogramme der Regierungs
präsidien können in Abstimmung mit dem Minis
terium aufgestellt werden.« 

13. § 12 Abs.] Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nach dem Wort »Investitionskosten,« werden 
die Worte »die entstehen« durch die Worte »die 
dem Versorgungsauftrag der Einrichtung entspre
chen,« ersetzt. 

b) Nummer 4 wird gestrichen. 

c) Die bisherige Nummer 5 wird Nummer 4. 

d) In der neuen Nummer 4 wird nach dem Wort 
»Substanz« das Wort »wesentlich« gestrichen. 

14. § 13 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

»(1) Bei der Festlegung des förderfähigen Um
fangs einer dem Versorgung sauf trag entsprechen
den Investition sind ihre Folgekosten, insbeson
dere die Auswirkungen auf die Pflegesätze nach 
§ 2 Nr.4 KHG, zu berücksichtigen.« 

b) Absatz 4 Satz 2 wird gestrichen. 

15. § 14 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift wird das Wort» , Förderricht
linien« gestrichen. 

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aal Satz 2 erhält folgende Fassung: 

»Investitionen nach § 12 Abs.l Satz 1 Nr.l 
müssen in ein Investitionsprogramm des Lan
des aufgenommen sein und den im Kranken
hausplan des Landes aufgenommenen För
derkriterien entsprechen.« 

bb) In Satz 3 wird die Zahl »5« durch die Zahl 
»4« ersetzt. 

c) Absatz 4 wird aufgehoben. 

16. § 15 Abs.l Nr.l erhält folgende Fassung: 

»1. die Wiederbeschaffung von Einrichtungs- und 
Ausstattungsgegenständen, ausgenommen Ver
brauchs- und Gebrauchsgüter (kurzfristige An
lagegüter),«. 

17. § 16 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird folgende Nummer 4 angefügt: 

»4. die Zuständigkeiten und Verfahren im Zusam
menhang mit der Pauschalförderung.« 

b) In Absatz 4 werden nach dem Wort »in« das Wort 
»regelmäßigen« eingefügt und die Worte »von 
höchstens zwei Jahren« gestrichen. 

18. In § 17 Abs.l Satz 1 werden nach dem Wort »Nut
zungsvereinbarung« die Worte »vor ihrem vertrag
lichen Abschluss« eingefügt. 

19. In § 18Abs.l Satz 1 werden nach dem Wort »werden« 
die Worte »für bedarfsgerechte Krankenhäuser« ein
gefügt. 

20. § 21 Abs. 3 Nr.2 erhält folgende Fassung: 

»2. Betriebsverluste, die im unmittelbaren Zusam
menhang mit der Schließung des Krankenhauses 
stehen,«. 

21. § 22 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

»(4) Bau- und andere Leistungen sind nach den all
gemein geltenden vergaberechtlichen Vorschriften zu 
vergeben.« 

22. § 23 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 wird gestrichen. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aal Nach Satz 1 wird folgender neue Satz 2 ein
gefügt: 

»Im Falle der gemeinsamen Trägerschaft 
nach § 2 a Satz 3 haften die Träger als Ge
samtschuldner. « 

bb) Die bisherigen Sätze 2 bis 6 werden neue 
Sätze 3 bis 7. 

cc) Im neuen Satz 4 wird die Angabe »Satz 2« 
durch die Angabe »Satz 3« ersetzt. 

dd) Im neuen Satz 6 wird die Angabe »Absatz 3 
Satz 2« durch die Angabe »Absatz 3 Satz 3« 
ersetzt. 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aal Es wird folgender neue Satz 2 eingefügt: 

»Liegt das Ausscheiden des Krankenhauses 
nach Absatz 2 im krankenhausplanerischen 
Interesse, ist von einer Rückforderung abzu
sehen, wenn und soweit 

1. krankenhausspezifische bauliche Investi
tionen in den Krankenhausgebäuden zu 
keiner Steigerung des Gebäudewertes für 
Nachfolgenutzungen geführt haben und 
auch nicht entsprechend ihrer ursprüngli
chen oder einer ähnlichen Zweckbestim
mung weiter verwendbar sind oder 

2. umsetzbare Anlagegüter anderweitig für 
die stationäre Akutversorgung eingesetzt 
werden können.« 
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bb) Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden neue 
Sätze 3 und 4. 

ce) Im neuen Satz 4 wird die Angabe »Absatz 2 
Satz 6« durch die Angabe »Absatz 2 Satz 7« 
ersetzt. 

d) In Absatz 4 wird das Wort »wesentliche« ge
strichen. 

e) Nach Absatz 5 wird folgender neue Absatz 6 ein
gefügt: 

»(6) Von der Rückforderung nach Absatz 5 kann 
abgesehen werden, wenn 

1. geförderte bewegliche oder unbewegliche An
lagegüter, die nicht unmittelbar dem Betrieb 
von bettenführenden Abteilungen des Kranken
hauses zuzuordnen sind, aus fachlichen oder 
wirtschaftlichen Gründen mit Einverständnis 
des Regierungspräsidiums aus dem Kranken
hausbetrieb ausgegliedert werden, 

2. die geförderten Anlagegüter weiterhin überwie
gend für die stationäre Krankenhausversorgung 
genutzt werden und 

3. die Erträge aus der Nutzung oder Veräußerung 
der geförderten Anlagen den Pauschalfördermit -
teIn des Krankenhauses zugeführt werden. Das 
Krankenhaus hat darüber Nachweis zu führen.« 

f) Die bisherigen Absätze 6 bis 9 werden neue Ab
sätze 7 bis 10. 

g) Dem neuen Absatz 7 wird folgende Nummer4 an
gefügt: 

»4. wenn die allgemein geltenden vergaberecht
lichen Vorgaben bei Bau- und anderen Leis
tungen nicht eingehalten wurden.« 

h) Der neue Absatz 10 erhält folgende Fassung: 

»(10) Das Regierungspräsidium soll vom Kran
kenhausträger verlangen, dass er für einen mög
lichen Rückforderungsanspruch vor Auszahlung 
oder Übertragung der Fördermittel in geeigneter 
Weise, in der Regel durch Bestellung von Grund
pfandrechten, Sicherheit leistet. Soweit eine 
Kommune oder das Land Träger des Krankenhau
ses ist, besteht kein Sicherungsbedürfnis.« 

23. § 24 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird die Angabe »§ 23 Abs. 2 bis 8« 
durch die Angabe »§ 23 Abs. 2 bis 9« ersetzt. 

b) Absätze 2 und 4 werden aufgehoben. 

c) Die bisherigen Absätze 3 und 5 werden neue Ab
sätze 2 und 3. 

d) Im neuen Absatz 2 erhält Satz 2 folgende Fassung: 

»Für Pauschalmittel bleibt § 15 Abs. 6 unberührt.« 

24. § 25 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

»Wechselt der Träger eines geförderten Kranken
hauses oder bei gemeinschaftlicher Trägerschaft 
nach § 2 a Satz 3 einer der beiden Träger und soll 
das Krankenhaus seine Aufgabe nach dem Kran
kenhausplan weiter erfüllen, so bedarf der neue 
Krankenhausträger eines Feststellungsbescheids 
nach § 7 Abs.1 dieses Gesetzes und nach § 8 
Abs.1 Satz 2 KHG.« 

b) In Absatz 3 Satz 4 wird die Angabe »§ 23 Abs. 9« 
durch die Angabe »§ 23 Abs.lO« ersetzt. 

25. § 27 wird aufgehoben. 

26. § 28 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 1 wird folgender neue Absatz 2 ein
gefügt: 

»(2) Die Krankenhäuser stellen durch geeignete 
Vorkehrungen, insbesondere durch die Erstellung 
und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplä
nen, sicher, dass auch bei einem Massenanfall von 
Verletzten oder Erkrankten eine ordnungsgemäße 
Versorgung der Patienten gewährleistet werden 
kann. Die untere Verwaltungsbehörde (Gesund
heitsamt) ist berechtigt, sich diese Pläne vorlegen 
zu lassen.« 

b) Die bisherigen Absätze 2 bis 4 werden neue Ab
sätze 3 bis 5. 

27. § 29 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

»Die Verpflichtung der Krankenhäuser zur Hilfe 
in N~tfällen sowie zur Stellung von Ärzten für 
den .Rettungsdienst nach § 10 Abs.1 Satz 3 des 
Rettungsdienstgesetzes (RDG) bleibt hiervon un
berührt.« 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

»(3) Als benachbart im Sinne von Absatz 2 sind 
Krankenhäuser anzusehen, die sich in einer so ge
ringen Entfernung zueinander befinden, dass eine 
rechtzeitige Aufnahme des Patienten durch einen 
wechselnden Aufnahmedienst nicht unzumutbar 
erschwert wird. Dabei sind auch die Verkehrsver
hältnisse zu berücksichtigen.« 

c) In Absatz 4 wird die Angabe »(§ 5 Rettungs
dienstgesetz)« durch die Angabe »(§ 6 RDG)« er
setzt. 

28. In § 30 a Abs. 3 wird die Angabe »(§ 107 Abs. 2 des 
Fünften Buches Sozialgesetzbuch)« durch die An
gabe »(§ 107 Abs. 2 SGB V)« ersetzt. 

29. In § 30b Abs. 2 Nr.1 wird die Angabe »(TPG) vom 
5. November 1997 (BGBl. I S. 2631) in der jeweils 
geltenden Fassung« gestrichen. 

30. § 31 Abs.l Satz 1 werden die Worte» , der auch die 
Pflegeüberleitung umfasst« angefügt. 
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31. § 32 erhält folgende Fassung: 

»§ 32 

Räumlich mit Plankrankenhäusern 
verbundene Krankenhäuser 

Wird ein Krankenhaus, das nicht in den Anwendungs
bereich des Krankenhausentgeltgesetzes oder der 
Bundespflegesatzverordnung fällt, in unmittelbarer 
räumlicher Nähe zu einem in den Krankenhausplan 
aufgenommenen Krankenhaus betrieben, so muss es 
räumlich, personell und organisatorisch eindeutig von 
dem Plankrankenhaus abgegrenzt sein. Kriterien hier
für werden in den Krankenhausplan aufgenommen. 
Das Plankrankenhaus muss seinen Versorgungs auf
trag nach dem Krankenhausplan vollständig erfüllen 
und auch Selbstzahlern und Privatversicherten für die 
Erbringung von allgemeinen Krankenhausleistungen 
zur Verfügung stehen. Bietet das Plankrankenhaus 
Wahlleistungen an, so müssen diese auch für Selbst
zahler und Privatversicherte zur Verfügung stehen. Im 
Falle der Nichterfüllung dieser Verpflichtungen kann 
der Bescheid nach § 7 Abs. 1 ganz oder zum Teil wi
derrufen werden.« 

32. § 33 wird aufgehoben. 

33. § 38 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz I werden folgende Sätze 3 bis 5 angefügt: 

»Mehrere Betriebsstellen eines Krankenhausträ
gers bilden zusammen nur dann ein Krankenhaus 
im Sinne dieses Gesetzes, wenn die Betriebsstellen 
organisatorisch und wirtschaftlich sowie fachlich
medizinisch eine Einheit bilden. Das Krankenhaus 
im Sinne von Satz 3 wird einheitlich unter Nen
nung der einzelnen Betriebsstellen in den Kran
kenhausplan des Landes aufgenommen. Eine 
nachträgliche Änderung der Allokation der Fach
abteilungen an den Betriebsstellen darf nicht den 
Voraussetzungen nach Satz 3 oder der bedarfs
gerechten Versorgung der Patienten zuwiderlaufen 
und ist dem zuständigen Regierungspräsidium im 
Voraus anzuzeigen.« . 

b) In Absatz 2 werden die Worte» , Zweckverbände 
und Landeswohlfahrtsverbände« durch die Worte 
»und Zweckverbände« ersetzt. 

c) Die Absätze 4 bis 6 werden aufgehoben. 

34. § 39 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz I Sätze I, 2 und 4 werden die Worte 
»das Gesundheitsamt« jeweils durch die Worte 
»die untere Verwaltungsbehörde (Gesundheits
amt)« ersetzt. 

b) In Absatz 1 Satz 9 und Absatz 3 Satz 2 wird das 
Wort »Seuchenrechts« jeweils durch das Wort 
»Infektionsschutzgesetzes« ersetzt. 

35. § 40 erhält folgende Fassung: 

»§ 40 

Anordnung zum Betrieb eines Krankenhauses 

Ist in einem Stadt-oder Landkreis die bedarfsgerechte 
Krankenhausversorgung der Bevölkerung nicht ge
währleistet, so kann das Regierungspräsidium ge
genüber dem Stadt- oder Landkreis die erforderlichen 
Anordnungen zur Erfüllung der Pflichtträgerschaft 
nach § 3 treffen.« 

36. § 41 wird aufgehoben. 

37. In § 42 Satz I werden nach dem Wort »Bundespfle
gesatzverordnung« die Worte» , dem Krankenhaus
entgeltgesetz« eingefügt. 

38. § 42 a erhält folgende Fassung: 

»§ 42a 

Verordnungsermächtigung 

Das Ministerium wird ermächtigt, durch Rechtsver
ordnungAusnahmen von den Leistungen aus dem Ka
talog nach § 137 Abs.l Satz 3 SGB V zu treffen, wenn 
die Anwendung von § 137 Abs.l Satz 4 SGB V die 
Sicherstellung einer flächendeckenden Versorgung 
der Bevölkerung gefährden könnte. Bei den durch 
Rechtsverordnung festgelegten Leistungen kann das 
Ministerium für einzelne Krankenhäuser Ausnahmen 
durch Einzelbescheid festlegen.« 

39. § 43 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

»(2) Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten für 
Krankenhäuser, die von Religionsgemeinschaften 
oder diesen zuzuordnenden Einrichtungen betrieben 
werden, ohne Rücksicht auf deren Rechtsform nur, so
weit die Religionsgemeinschaften bis zum 1. Januar 
2008 im Einzelnen keine gleichwertigen Regelungen 
zum Schutz personenbezogener Daten getroffen ha
ben. Die Anwendung von § 49 bleibt unberührt.« 

40. §§ 52 und 54 werden aufgehoben. 

41. In § 55 Abs. 1 werden die Worte» ; § 52 Abs. 2 bleibt 
unberührt« gestrichen. 

42. Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen. 

Artikel 2 

Änderung des Kriegsopfergesetzes 

Das Kriegsopfergesetz vom 14.Mai 1963 (GBl. S.71, 
ber. S.82), zuletzt geändert durch Artikel 23 der 7. An
passungsverordnung vom 25. April 2007 (GBl. S.252), 
wird wie folgt geändert: 

§ 12 wird aufgehoben. 

Artikel 3 

Neubekanntmachung 

Das Ministerium für Arbeit und Soziales kann den Wort
laut des Landeskrankenhausgesetzes Baden-Württem-
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berg und des Kriegsopfergesetzes in der jeweils im Zeit
punkt der Bekanntmachung geltenden Fassung mit neuer 
Paragraphenfolge bekannt machen und Unstimmigkeiten 
des Wortlauts beseitigen. 

Artikel 4 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden. 

STUTTGART, den 11. Oktober 2007 

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg: 

OETTINGER 

PROF. DR. GOLL 

RECH 

STÄCHELE 

STRATTHAUS 

DR. STOLZ PFISTER 

GÖNNER PROF' IN DR. HÜBNER 

Verordnung des Justizministeriums 
zur Änderung der Verordnung 
über Gebühren und Auslagen 

für die Juristischen Staatsprüfungen 

Vom 27. September 2007 

Auf Grund von § 4 Abs. 2 und § 11 Abs.l des Landesge
bührengesetzes vom 14. Dezember 2004 (GBI. S.895) 
wird verordnet: 

Artikel 1 

Die Verordnung des Justizministeriums über Gebühren 
und Auslagen für die Juristischen Staatsprüfungen vom 
7. Juli 2005 (GBI. S. 604) wird wie folgt geändert: 

Die Anlage wird wie folgt geändert: 

1. Die Bezeichnung des Gegenstands in Nummer 1.1 des 
Gebührenverzeichnisses erhält folgende Fassung: 

»Staatsprüfung der Ersten juristischen Prüfung und 
Erste Juristische Staatsprüfung zur Notenverbesse
rung«. 

2. In Nummer 1.3.2 des Gebührenverzeichnisses wird der 
dritte Spiegelstrich gestrichen. 

3. In Nummer l.3.3 des Gebührenverzeichnisses erhält 
der erste Spiegelstrich folgende Fassung: 

»- Rücktritt von der schriftlichen Prüfung ab d~in Tag 
der ersten Aufsichtsarbeit«. 

4. Nummer 5 des Gebührenverzeichnisses erhält folgende 
Fassung: 

»5. Sonstige Gebühren und Auslagen«. 

5. Nach Nummer 5.1 des Gebührenverzeichnisses wird 
angefügt: 

»5.2 Pauschale für die Versendung von Akten auf 
Antragje Sendung 

Die Hin- und Rücksendung der Akten durch das 
Landesjustizprüfungsamt oder andere Behörden 
gelten zusammen als eine Sendung.« 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in 
Kraft. 

STUTTGART, den 27. September 2007 
PROF. DR. GOLL 

Verordnung des Kultusministeriums 
zur Änderung der 

EU-EWR-Lehrerverordnung 

Vom 30. September 2007 

Auf Grund von § 28 a Abs.l Satz 2 des Landesbeamten
gesetzes inder Fassung vom 19. März 1996 (GBI. S.286) 
wird im Einvernehmen mit dem Innenministerium und 
dem Finanzministerium verordnet: 

Artikel 1 

Die EU-EWR-Lehrerverordnung vom 15.August 1996 
(GBI. S.564), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
7. Juli 2005 (GBl. S. 603) wird wie folgt geändert: 

1. Die Fußnote zur Überschrift erhält folgende Fassung: 

»* Diese Verordnung dient der Umsetzung der Richtlinie 20051 
36EG des Europäischen Parlaments und des Rates vorn 7. Sep
tember 2005 über die Anerkennung von BerufsquaJifikationen 
(ABI. EG 2005 Nr. L 255 S. 22).« 

2. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

»( 1) Eine in einem anderen Mitgliedstaat der Euro
päischen Union, in einem anderen Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäischen Wirt
schaftsraum oder in der Schweiz mit einem 
Diplom im Sinne der Richtlinie 2005/36/EG des 
Europäischen Parlamentes und des Rates vom 
7. September 2005 erworbene oder anerkannte Be
fähigung für einen Lehrerberuf wird auf Antrag als 
Befähigung für die Ausübung des Lehrerberufs an 
öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg an
erkannt, wenn 

l. der Antragsteller ein Staatsangehöriger eines 
Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines 
anderen Vertragsstaates des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum oder der 
Schweiz ist, 
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2. die für den Ausbildungsnachweis des Antrag
stellers im Sinne der genannten Richtlinie er
forderliche Ausbildung keine wesentlichen 
fachwissenschaftlichen, fachdidaktischen, er
ziehungswissenschaftlichen, fachlichen oder 
schulpraktischen Defizite gegenüber der Aus
bildung in Baden-Württemberg aufweist und 

3. die Dauer der erforderlichen Ausbildung im 
Sinne der genannten Richtlinie gegenüber der 
für die Ausübung des Lehrerberufs in derjewei
ligen Schulart in Baden-Württemberg vorge
schriebenen Ausbildungsdauer um nicht mehr 
als ein Jahr unterschritten wurde.« 

b) In Absatz 2 wird die Angabe »Nr. 3« durch die An
gabe »Nr. 2« ersetzt. 

c) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

»(3) Entspricht die Ausbildungsdauer nicht den 
Anforderungen nach Absatz 1 Nr. 3, wird Absatz 2 
entsprechend angewandt.« 

d) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

»(4) Liegt sowohl ein inhaltliches (Absatz 1 Nr. 2) 
als auch ein zeitliches Defizit (Absatz 1 Nr. 3) vor, 
kann nur der Ausgleich des inhaltlichen Defizits 
nach Absatz 2 verlangt werden.« 

e) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6 eingefügt: 

»(5) Soweit die nachfolgenden Bestimmungen Be
griffe wie Antragsteller, Bewerber, Teilnehmer und 
ähnliche enthalten, sind sie funktionsbezogene Be
schreibungen, die gleichermaßen auf Männer und 
Frauen zutreffen.« 

3. § 2 wird aufgehoben. 

4. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Nr. 2 wird gestrichen. Die bisherigen Nummern 3 
bis 6 werden Nummern 2 bis 5. 

b) Die neue Nummer 2 erhält folgende Fassung: 

»der Antragsteller trotz festgestelltem Defizit 
nach § 1 Abs. 2 oder 3 innerhalb angemessener 
Frist keine Wahl hinsichtlich der Ausgleichsmaß
nahme für den erforderlichen Defizitausgleich 
trifft,« 

5. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

»(2) Dem Antrag sind beizufügen: 

1. ein Lebenslauf mit tabellarischer Darstellung 
von Ausbildungen und beruflichem Werdegang 
sowie einem Lichtbild neueren Datums, 

2. Ausbildungsnachweise (Diplome, Prüfungs
zeugnisse oder sonstige Befähigungsnachweise 
im Sinne der Richtlinie 2005/36/EG), 

3. Nachweis der Staatsangehörigkeit eines Mit
gliedstaates der Europäischen Union, eines 
anderen Vertrags staates des Abkommens über 

den Europäischen Wirtschaftsraum oder der 
Schweiz; der Nachweis kann durch Vorlage 
eines gültigen Reisepasses erbracht werden, 

4. Nachweise der Studien- und Ausbildungsin
halte zum Beispiel in Form von Studienbuch, 
Studienordnung, Prüfungsordnung oder in an
derer geeigneter Weise; aus den Nachweisen 
müssen die Studien- oder Ausbildungsinhalte 
und die Dauer der absolvierten Ausbildung zur 
Erlangung des Diploms hervorgehen, 

5. eine Bescheinigung über die Dauer und Art bis
her ausgeübter beruflicher Tätigkeiten als Leh
rer in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union, einem anderen Vertrags staat des Ab
kommens über den Europäischen Wirtschafts
raum oder der Schweiz, 

6. eine Erklärung, ob und mit welchem Ergebnis 
der Bewerber in einem anderen Land der Bun
desrepublik Deutschland einen entsprechenden 
Antrag gestellt, eine Eignungsprüfung abgelegt 
oder einen Anpassungslehrgang durchlaufen 
hat, 

7. die Geburtsurkunde und 

8. eine Erklärung des Antragstellers, ob gegen ihn 
wegen des Verdachts einer Straftat ein gerichtli
ches Strafverfahren oder ein staatsanwaltschaft
liches Ermittlungsverfahren anhängig ist und 
ob wegen eines Verbrechens oder Vergehens 
eine gerichtliche Bestrafung vorliegt, die Inhalt 
eines deutschen Führungszeugnisses werden 
könnte.« 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 2 wird gestrichen. 

bb) Folgende neue Sätze 2 und 3 werden ange
fügt: 

»Sie können in beglaubigten Ablichtungen 
eingereicht werden. Die Vorlage der Urschrif
ten kann verlangt werden.« 

6. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort »vier« durch 
das Wort »drei« ersetzt. 

b) Absatz 2 Satz 2 wird folgende Nummer 4 ange
fügt: 

»4. den Hinweis, dass dieser Bescheid keine 
Aussagen über Fähigkeiten und Fertigkei
ten im Gebrauch der deutschen Sprache 
trifft.« 

7. § 6 erhält folgende Fassung: 

»§ 6 

Anerkennung 

(1) Die Lehramtsbefäbigung wird uneingeschränkt 
anerkannt, wenn keine Defizite vorliegen und die 
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sonstigen Anerkennungsvoraussetzungen gegeben 
sind. Werden Defizite festgestellt, wird die Anerken
nung dem Grunde nach ausgesprochen. 

(2) Nach erfolgreichem Defizitausgleich nach § 1 
Abs.2 bis 4 wird die Lehramtsbefählgung uneinge
schränkt anerkannt. 

(3) Über diese Feststellung erhält der Antragsteller 
eine Bescheinigung des Kultusministeriums. Im An
erkennungsbescheid ist darauf hinzuweisen, dass die 
Anerkennung keinen Anspruch auf Einstellung be
gründet. 

(4) Für diese Entscheidung wird eine Gebühr festge
setzt nach § 1 der Gebührenverordnung des Kultus
ministeriums vom 29. August 2006 (GBL S.295) in 
Verbindung mit Ziffer 10 des hierzu ergangenen Ge
bührenverzeichnisses.« 

8. § 7 erhält folgende Fassung: 

»§ 7 

Allgemeine Vorschriften 

(1) Voraussetzung für die Teilnahme an einer Aus
gleichsmaßnahme ist, dass der Antragsteller über die 
hierzu erforderlichen deutschen Sprachkenntnisse in 
Wort und Schrift verfügt. Dies kann er glaubhaft ma
chen durch 

1. Vorlage des Großen Deutschen Sprachdiploms 
eines Goethe-Instituts, 

2. einen in anderer Weise erbrachten Nachweis ver
bunden mit der erfolgreichen Teilnahme an einem 
Kolloquium bei einer vom Kultusministerium 
oder der jeweiligen oberen Schulaufsichtsbehörde 
benannten Kommission oder 

3. den Nachweis von Deutsch als Muttersprache. 

(2) Vor Beginn der Maßnahme sind vorzulegen: 

1. bei Fächerverbindung mit den Fächern Evangeli
sche oder Katholische Religionslehre mindestens 
eine vorläufige kirchliche Unterrichtserlaubnis, 

2. ein deutsches Führungszeugnis zur Vorlage bei 
einer Behörde (§ 30 Abs.5 des Bundeszentralre
gistergesetzes), das nicht älter als drei Monate sein 
soll, 

3. ein Nachweis über die Teilnahme an einer Ausbil
dung in erster Hilfe in den letzten zwei Jahren vor 
AntragsteIlung und 

4. bei Befähigungen mit dem Fach Sport ein Nach
weis über die Rettungsfähigkeit im Schwimmun
terricht. 

(3) Wegen des Defizitausgleichs wird auf § lAbs. 2 
bis 4 verwiesen. Nach der Zulassung zu einem Anpas
sungslehrgang oder zu einer Eignungsprüfung ist eine 
Änderung der Wahl entscheidung nicht mehr mög
lich.« 

9. Die Überschrift »Erster Unterabschnitt Eignungsprü
fung« wird gestrichen. 

10. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

»(1) Anträge auf Zulassung zur Eignungsprüfung 
sind schriftlich an das Kultusministerium oder die 
jeweilige obere Schulaufsichtsbehörde zu richten. 
Eine Ablichtung des Bescheids nach § 5 Abs.2, 
eine Glaubhaftmachung nach § 7 Abs.l Satz 2 
und die sonstigen nach § 7 Abs. 2 vorzulegenden 
Unterlagen sind beizufügen.« 

b) Absatz 2 wird aufgehoben. Der bisherige Absatz 3 
wird Absatz 2. 

U. § 11 Abs. 3 wird folgender Satz 2 angefügt: 

»§ 9 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.« 

12. Die Überschrift »Zweiter Unterabschnitt Anpas
sungslehrgang« wird gestrichen. 

13. § 14 Abs.l erhält folgende Fassung: 

»(1) Anträge auf Teilnahme an einem Anpassungs
lehrgang sind bis zum 1. August schriftlich an das Kul
tusministerium oder die jeweilige obere Schulauf
sichtsbehörde zu richten. § 9 Abs. 1 Satz 2 gilt entspre
chend.« 

14. § 15 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

»(2) Am Ende des Anpassungslehrgangs wird eine 
zusammenfassende Beurteilung und Bewertung 
erstellt. Darin muss zum Ausdruck kommen, ob 
der L~hrgang insg~samt erfolgreich durchlaufen 
wurde. Zur Bewertung wird eine Gesamtnote er
teilt.« 

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 ange
fügt: 

»(3) Über das Ergebnis des Anpassungslehrgangs 
wird eine Bescheinigung ausgestellt, bei Nichtbe
stehen mit Rechtsmittelbelehrung. In diesem Fall 
kann der Lehrgang auf Antrag zum Zwecke der er
neuten zusammenfassenden Beurteilung und Be
wertung einmal um ein halbes Jahr verlängert wer
den.« 

15. In § 16 Satz 1 werden die Worte »mit dem Schuljahr« 
ersetzt durch die Worte »am ersten Unterrichtstag im 
Januar«. 

16. In § 17 wird nach Satz 1 folgender neue Satz 2 einge
fügt: 

»Hierzu müssen sie die sichere Beherrschung der 
deutschen Sprache im Unterricht in Wort und Schrift 
nachweisen.« 

17. Die Anlage zu § 12 erhält folgende Fassung: 
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VERTRAG 
zwischen 

dem Land Baden-Württemberg 
- vertreten durch das Regierungspräsidium Tübingen -

und 
Herrn/Frau .............................................................................................................. . 
geboren am ..................... in .................................................................... . 
wohnhaft ................................................................................................................. . 
wird folgender Vertrag geschlossen: 

§1 
Herrn/Frau ............................................................................................. . 
wird für die Zeit vom ................ bis zum ..................................... .. 

Nr.17 

»Anlage 
(zu § 12) 

Gelegenheit gegeben, in einem Anpassungslehrgang nach der EU-EWR-Lehrerverordnung vom 15. August 
1996 (GBI. S. 564) in ihrer jeweils geltenden Fassung die mit Bescheid vom ................ für das Lehramt an 
............................................................... festgestellten Defizite auszugleichen. 

§2 
Inhalt und Durchführung des Anpassungslehrgangs orientieren sich unter Berücksichtigung des Einzelfalles 
an den Bestimmungen über Ausbildung und Zweite Staatsprüfung für das Lehramt an .... Der Anpassungs
lehrgang kann mit der Verpflichtung verbunden werden, fachwissenschaftliche oder künstlerische sowie 
fachdidaktische und erziehungswissenschaftliche Defizite durch erfolgreiche Teilnahme an Lehrveranstaltun
gen einer staatlichen Hochschule auszugleichen. Darüber hinaus kann der Nachweis der erfolgreichen Teil
nahme an Lehrveranstaltungen in Staatlichen Seminaren für Didaktik und Lehrerbildung (Seminaren) ver
langt werden. Der Ausbildungsleiter kann Einzelheiten des Anpassungslehrgangs festlegen. 

§3 
Der Anpassungslehrgang endet außer durch Ablauf der festgesetzten Zeit vorzeitig auf Antrag. 
Er kann außerdem vorzeitig von Amts wegen beendet werden, wenn schwerwiegende Pflichtverletzungen 
des Teilnehmers der Fortführung entgegenstehen. 

§4 
Der Teilnehmer am Anpassungslehrgang hat an dem Lehrgang regelmäßig teilzunehmen und den Anwei
sungen des Ausbildungsleiters zu folgen. 

§5 
Der Teilnehmer am Anpassungslehrgang ist verpflichtet, zu Beginn des Anpassungslehrgangs die Verpflich
tung nach dem Verpflichtungsgesetz vom 2. März 1974 (BGBI. I S. 469) abzugeben. 

§6 
Eine Vergütung oder ein sonstiges Entgelt wird nicht gewährt . 

................................. , den 

Regierungspräsidium Tübingen Lehrgangsteilnehmer" 
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Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in 
Kraft. 

STUTTGART, den 30. September 2007 

Bekanntmachung 
des Ministeriums für Kultus, 

Jugend und Sport über die Verleihung 
der Rechte einer Körperschaft 

des öffentlichen Rechts an 

RAu 

die Rumänische Orthodoxe Metropolie 

Vom 1. Oktober 2007 

Die Landesregierung hat mit Beschluss vom 25. Septem
ber 2007 der Rumänischen Orthodoxen Metropolie für 
Deutschland und Zentraleuropa mit Sitz in Nürnberg für 
das Gebiet des Landes Baden-Würuemberg im Wege der 
Zweitverleihung nach Bayern die Rechtsstellung einer 
Körperschaft des öffentlichen Rechts gemäß Artikel 5 
der Landesverfassung und Artikel 140 des Grundgeset
zes in Verbindung mit Artikel 137 Abs. 5 Satz 2 der Wei
marer Reichsverfassung verliehen. 

STUTTGART, den 1. Oktober 2007 RAu 
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Verordnung der Landesregierung zur 
Änderung der Subdelegationsverordnung 

MLR 

Vom 23. Oktober 2007 

Es wird verordnet auf Grund von 

1. § 21 a Satz 3 des Pflanzenschutzgesetzes in der Fas
sung vom 14.Mai 1998 (BGB\. I S. 972), 

2. § 54 Abs.2 des Weingesetzes in der Fassung vom 
16. Mai 2001 (BGB!. I S. 986), 

3. § 8 Abs.4 des Hufbeschlaggesetzes vom 19. April 
2006 (BGBl. I S. 900): 

Artikel 1 

Änderung der Subdelegationsverordnung MLR 

Die Subdelegationsverordnung MLR vom 17. Februar 
2004 (GBI. S.1l5), geändert durch Artikel I der Verord
nung vom 21.November 2005 (GBI. S.687), wird wie 
folgt geändert: 

1. In § 4Abs.1 wird nach der Angabe »§ 10Abs. 3 Satz 3,« 
die Angabe »§ 21 a Satz 2,« eingefügt. 

2. In § 5 Abs. I werden die Angabe »§ 6 Abs. 3 und 4« 
durch die Angabe »§ 6Abs. 3, 5 und 6«, die Angabe »§ 9 
Abs.2 Satz 1 undAbs. 4« durch die Angabe »§ 9 Abs. 2 
Satz 1, Abs.4 und 5« sowie die Angabe »§ 12Abs. 3,« 
durch die Angabe »§ 12Abs. 3, 4 und 5,« ersetzt. 

3. Nach § 7 a wird folgender § 7 beingefügt: 

»§7b 

Hujbeschlaggesetz 

Die Ermächtigung, durch Rechtsverordnung nach § 8 
Abs.4 des Hufbeschlaggesetzes die zuständigen Be
hörden zu bestimmen, wird auf das Ministerium über
tragen.« 

Artike12 

Aufltebung einer Verordnung 

Die Verordnung der Landesregierung über die Ge
schäftsführung des Prüfungsausschusses für die Hufbe-
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schlagprüfung vom 23. Mai 1978 (GBl. S. 338) wird auf
gehoben. 

Artikel 3 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in 
Kraft. 

STUTTGART, den 23. Oktober 2007 

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg: 

OETTINGER 

PROF. DR. GOLL 

RECH 

PROF. DR. FRANKENBERG 

DR. STOLZ 

STÄCHELE 

RAU 

STRATTHAUS 

PROF'IN DR. HÜBNER 

Verordnung der Landesregierung 
über die Gewährung eines Zuschlags 

zu den Dienstbezügen 
bei begrenzter Dienstfähigkeit 

(Dienstbezügezuschlagsverordnung - D BZV) 

Vom 6. November 2007 

Auf Grund von § 72 a Abs. 2 Satz 1 des Bundesbesol
dungsgesetzes (BBesG) in der Fassung vom 6. August 
2002 (BGBl.I S. 3022) wird verordnet: 

§ 1 

Geltungsbereich 

Diese Verordnung gilt für 

1. die Beamten des Landes, der Gemeinden, der Ge
meindeverbände sowie der sonstigen Aufsicht des Lan
des unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stif
tungen des öffentlichen Rechts; ausgenommen sind die 
Ehrenbeamten, 

2. die Richter des Landes; ausgenommen sind die ehren
amtlichen Richter. 

§2 

Gewährung eines Zuschlags 
bei begrenzter Dienstfähigkeit 

(1) Begrenzt dienstfähige Beamte und Rieher erhalten zu 
den laufenden Dienstbezügen nach § 72 a Abs. I BBesG 
einen nicht ruhegehaltfähigen Zuschlag. 

(2) Der Zuschlag beträgt fünf Prozent der Dienstbezüge, 
die ein begrenzt Dienstfähiger bei Vollzeitbeschäftigung 
erhalten würde, mindestens jedoch 220 €. Werden Dienst-

bezüge nach § 72 aAbs.l Satz 1 BBesG gewährt, weil sie 
höher sind als die Dienstbezüge nach § 72 aAbs.l Satz 2 
BBesG, verringert sich der Zuschlag um den Unter
schiedsbetrag. 

(3) Zu den Dienstbezügen im Sinne von Absatz 2 Satz 1 
gehören: 

1. das Grundgehalt, 

2. die Leistungsbezüge für Professoren sowie für haupt
beruflich Leiter und Mitglieder von Leitungsgremien 
an Hochschulen, 

3. der Familienzuschlag, 

4. die Amts- und Stellenzulagen, 

5. die Ausgleichs- und Überleitungszulagen. 

§3 

Ausschluss des Zuschlags 

Ein Zuschlag nach dieser Verordnung wird nicht gewährt, 
wenn ein Zuschlag auf Grund der Altersteilzeitzuschlags
verordnung nach § 6 Abs. 2 BBesG zusteht. 

§4 

NachzahlungenfUr Kläger, Widerspruchsfiihrer 
undAntragsteller für die Jahre 2002 bis 2006 

Für Kläger, Widerspruchsführer und Antragsteller, die 
wegen ihrer festgestellten begrenzten Dienstfähigkeit 
eine höhere als die nach § 72 aAbs.l BBesG vorgesehene 
Bes<;>ldung schriftlich geltend gemacht haben, finden die 
§§ 2 und 3 entsprechend Anwendung. Die Nachzahlung 
erfolgt frühestens mit Wirkung ab dem 1. Januar des Jah
res der erstmaligen Geltendmachung. 

§5 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2007 in 
Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2009 außer Kraft. 

STUTTGART, den 6. November 2007 

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg: 

OETTINGER 

PROF. DR. GOLL STÄCHELE 

REcH RAU 

PROF. DR. FRANKENBERG STRATTHAUS 

PFISTER HAUK 

DR.STOLZ GÖNNER 

PROF. DR. REINHART DRAUTZ 

PROF'IN DR. HÜBNER 
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Verordnung 
des Wirtschaftsministeriums 

über Zuständigkeiten im Bereich 
des Energieverbrauchs
kennzeichnungsgesetzes 

Vom 10. Oktober 2007 

Es wird verordnet auf Grund von 

1. § 5 Abs. 3 des Landesverwaltungsgesetzes in der Fas
sung vom 3. Februar 2005 (GBl. S.159), 

2. § 36 Abs. 2 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
in der Fassung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 603), 
in Verbindung mit § 11 der Verordnung der Landes
regierung über Zuständigkeiten nach dem Gesetz über 
Ordnungswidrigkeiten in der Fassung vom 2. Februar 
1990 (GBl. S. 75), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 19. Juni 2007 (GBl. S. 329, ber. S. 352): 

Artikel 1 

Verordnung des Wirtschaftsministeriums 
über Zuständigkeiten nach 

dem Energieverbrauchskennzeichnungsgesetz 
(EnVKG-ZuVO) 

Zuständige Behörde für den Vollzug des Energiever
brauchskennzeichnungsgesetzes vom 30. Januar 2002 
(BGBl. I S. 570) in der jeweils geltenden Fassung und der 
auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnun
gen sind die Gemeinden der Stadtkreise und die Land
ratsämter als untere Verwaltungsbehörde. 

Artikel 2 

Änderung der Verordnung 
über Zuständigkeiten nach dem Gesetz 

über Ordnungswidrigkeiten 

Die Verordnung der Landesregierung über Zuständigkei
ten nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in der 
Fassung vom 2. Februar 1990 (GBl. S. 75), zuletzt geän
dert durch Verordnung vom 19. Juni 2007 (GBl. S.329, 
ber. S. 352), wird wie folgt geändert: 

In § 2 Abs. 2 wird am Ende von Nummer 7 ein Komma 
und nach Nummer 7 folgende Nummer 8 angefügt: 

»8. nach dem Energieverbrauchskennzeichnungsgesetz«. 

Artikel 3 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in 
Kraft. 

STUTTGART, den 10. Oktober 2007 PFISTER 

Verordnung des Justizministeriums 
zur Änderung der Verordnung zur 

Übertragung von Dienstherrenbefugnissen 
im Rahmen der Bewährungs- und 
Gerichtshilfe in freier Trägerschaft 

Vom 18. Oktober 2007 

Auf Grund von § 8 Nr.4 Satz 1 des Landesgesetzes über 
die Bewährungs- und Gerichtshilfe sowie die Sozialarbeit 
im Justizvollzug vom 1. Juli 2004 (GBl. S. 469,504) wird 
verordnet: 

Artikel 1 

Die Verordnung des Justizministeriums zur Übertragung 
von Dienstherrenbefugnissen im Rahmen der Bewäh
rungs- und Gerichtshilfe in freier Trägerschaft vom 
30. November 2004 (GBl. S. 864), geändert durch Verord
nung vom 21. Dezember 2006 (GBl. 2007 S. 2), wird wie 
folgt geändert: 

§ 1 wird nach Nummer 6 folgende Nummer 7 angefügt: 

»7. die Angelegenheiten im Zusammenhang mit Dienst-
reisen, insbesondere die Erteilung von Dienstreiseauf
trägen, die Erstattung der Reisekostenvergütungen 
und die Anerkennung eines überwiegenden dienstli
chen Interesses an der Haltung eines privaten Kraft
fahrzeugs nach den Bestimmungen des Landesreise
kostengesetzes in der jeweils geltenden Fassung.« 

Artikel 2 

Diese Veror~nung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in 
Kraft. 

STUTTGART, den 18. Oktober 2007 PROF. DR. GOLL 

Verordnung des Innenministeriums 
zur Änderung der Verordnung 

zur Durchfiihrung des Polizeigesetzes 

Vom 22. Oktober 2007 

Auf Grund von § 71 Abs. 1 des Polizeigesetzes in der 
Fassung vom 13. Januar 1992 (GBl. S.l) in Verbindung 
mit § 22a Abs.2 des Passgesetzes vom 19.April 1986 
(BGBl. S.537), eingefügt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 20. Juli 2007 (BGBl. I S. 1566), und § 2 c Abs. 2 des 
Gesetzes über Personalausweise vom 21. April 1986 
(BGBl. I S. 598), eingefügt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 20. Juli 2007 (BGBl. I S. 1566), wird verordnet: 

Artikeil 

Die Verordnung des Innenministeriums zur Durchfüh
rung des Polizeigesetzes vom 16. September 1994 (GBl. 
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S.567), zuletzt geändert durch Artikel 38 des Gesetzes 
vom 1. Juli 2004 (GBI. S.469), wird wie folgt geändert: 

§ 26 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

»(3) Die Polizeipräsidien und Polizeidirektionen sind zu
ständig für den Abruf von Lichtbildern im automatisier
ten Verfahren nach § 22 a Abs. 2 des Passgesetzes vom 
19. Apri11986 (BGBl. S. 537), eingefügt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 20. Juli 2007 (BGBl. I S.1566), und 
nach § 2 c Abs.2 des Gesetzes über Persoanlausweise 
vom 21. April 1986 (BGBI. I S.598), eingefügt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Juli 2007 (BGBl. I 
S.1566).« 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in 
Kraft. 

STUTTGART, den 22. Oktober 2007 

Verordnung 
des Ministeriums für Ernährung 

und Ländlichen Raum 
über den Landesbeirat 

für Natur- und Umweltschutz 
(BeiratsVO Natur und Umwelt) 

Vom 28. Oktober 2007 

RECH 

Auf Grund von § 64 Abs. 1 Satz5 des Naturschutzgesetzes 
(NatSchG) vom 13. Dezember 2005 (GBI. S. 745)wirdirn 
Einvernehmen mit dem Umweltrninisterium verordnet: 

§ 1 

Aufgaben 

Der Landesbeirat für Natur- und Umweltschutz hat die 
Aufgabe, die zuständigen Ministerien in Fragen des Na
turschutzes und der Umwelt von grundsätzlicher und all
gemeiner Bedeutung zu beraten. 

§2 

Zusammensetzung 

(1) In den Landesbeirat für Natur- und Umweltschutz 
werden berufen 

1. je ein Mitglied der Fraktionen des Landtags, 

2. drei Vertreter der kommunalen Landesverbände, 

3. ein Vertreter der Regionalverbände, 

4. fünf Vertreter der nach § 67 NatSchG anerkannten 
Verbände, 

5. zwei Vertreter der ökologischen Wissenschaften, 

6. zwei Vertreter der Landwirtschaft, 

7. ein Vertreter der Forstwirtschaft, 

8. zwei Vertreter der Wirtschaft, 

9. zwei Vertreter der Arbeitnehmer, 

10. ein Vertreter des Handwerks, 

11. ein Vertreter des Gesundheitswesens, 

12. ein Vertreter der Kirchen, 

13. ein Vertreter des Sports, 

14. ein Vertreter der Verbraucherverbände, 

15. ein Vertreter der Wasserwirtschaft. 

Für jedes Mitglied wird ein Stellvertreter berufen. 

(2) Der für Naturschutz zuständige Minister führt den 
Vorsitz im Beirat. Stellvertretender Vorsitzender ist der 
für Umweltschutz zuständige Minister. 

(3) An den Sitzungen des Landesbeirats nehmen ein Ver
treter der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und 
Naturschutz und je ein Vertreter der Regierungspräsidien 
beratend teil. 

§3 

Fachausschuss für Naturschutzfragen 

(1) Beim Landesbeirat für Natur- und Umweltschutz wird 
ein Fachausschuss für Naturschutzfragen als unselbst
ständiger Unterausschuss gebildet. Ihm obliegt die Be
ratung der obersten Naturschutzbehärde und des Landes
beirats selbst in Naturschutzfragen. Er hat das Recht, Be
schlussempfehlungen an den Landesbeirat zu erarbeiten. 

(2) Der Fachausschuss für Naturschutzfragen setzt sich 
aus folgenden Mitgliedern des Landesbeirats für Natur
und Umweltschutz zusammen: 

1. den fünf Vertretern der nach § 67 NatSchG anerkann-
ten Verbände, 

2. den zwei Vertretern der ökologischen Wissenschaften, 

3. den zwei Vertretern der Landwirtschaft, 

4. dem Vertreter der Forstwirtschaft. 

Den Vorsitz führt der für Naturschutz zuständige Abtei
lungsleiter des Ministeriums für Ernährung und Länd
lichen Raum. 

(3) Der Landesbeirat kann zur Erarbeitung von Empfeh
lungen für Einzelfragen ad-hoc-Arbeitsgruppen einrich
ten. 

§4 

Vorschlagsrecht 

(1) Vorschlagsberechtigt für die Beiratsmitglieder und 
ihre Stellvertreter sind für ihren Bereich 

1. die Fraktionen des Landtags, 

2. die kommunalen Landesverbände, 

3. die Arbeitsgemeinschaft der Regional verbände, 

4. der nach § 66 Abs. 3 N atSchG anerkannte Landesna
turschutzverband für die in Baden-Württemberg aner
kannten Naturschutzverbände, 

5. die Arbeitsgemeinschaft der Badisch-Württembergi
sehen Bauernverbände, 
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6. die Forstkammer Baden-Württemberg, 

7. für je einen Vertreter der Landesverband der Baden
Württembergischen Industrie e.v. und der Baden
Württembergische Industrie- und Handelskammer
tage.V., 

8. für je einen Vertreter der Deutsche Gewerkschafts
bund, Landesbezirk Baden-Württemberg, und der Be
amtenbund Baden-Württemberg, 

9. der Baden-Württembergische Handwerkstag, 

10. die Landesärztekammer Baden-Württemberg, 

11. einvernehmlich die evangelischen Landeskirchen und 
die katholische Kirche, 

12. der Landessportverband Baden-Württemberg e.Y., 

l3. die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V., 

14. der Wasserwirtschaftsverband Baden-Württemberg e. V. 

(2) Die Vorschlagsberechtigten können bestimmen, dass 
der jeweilige Träger einer bestimmten Funktion berufen 
werden soll. Änderungen in der Person sind der obersten 
Naturschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen. 

§5 

Berufung, Amtsdauer und Stellvertretung 

(l) Die Beiratsmi tglieder werden grundsätzlich persön
lich berufen, soweit nicht auf Grund von § 5 Abs. 2 eine 
Berufung als Funktionsträger zu erfolgen hat. 

(2) Der für Naturschutz zuständige Minister beruft die 
Mitglieder des Beirats und deren Stellvertreter auf die 
Dauer von fünf Jahren. 

(3) Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes können die 
Beiratsmitglieder vorzeitig von ihrer Mitgliedschaft ent
bunden werden. Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, so ist 
ein Nachfolger für die restliche Amtsdauer zu berufen. 

§6 

Geschäftsgang, Sitzungen 

(1) Der Vorsitzende regelt die Geschäftsführung und be
ruft die Sitzungen ein. 

(2) Die Einladung zu den Sitzungen erfolgt unter Über
sendung der Tagesordnung mit einer Frist von mindes
tens zwei Wochen. 

(3) Der Landesbeirat tritt nach Bedarf, mindestens je
doch einmal jährlich zusammen. Auf Antrag mindestens 
eines Drittels der Beiratsmitglieder hat der Vorsitzende 
eine Sitzung unter Angabe des beantragten Tagesord
nungspunktes einzuberufen. 

(4) Die Sitzungen sind nicht öffentlich. Der Vorsitzende 
kann bei Bedarf weitere Personen zur Beratung zulassen. 

(5) Die Mitglieder benachrichtigen im Falle ihrer Verhin
derung unverzüglich ihre Stellvertreter und den Vorsit
zenden. Sind auch die Stellvertreter verhindert, unter
richten diese unverzüglich den Vorsitzenden. 

(6) Über jede Sitzung ist eine Niederschrift anzufertigen, 
die mindestens die Beschlüsse des Beirats oder die sons
tigen abschließenden Besprechungsergebnisse enthalten 
muss. 

(7) Der Landesbeirat kann sich ergänzend eine Geschäfts
ordnung geben. 

(8) Für den Fachausschuss für Naturschutzfragen nach 
§ 3 gelten die Absätze 1 bis 7 entsprechend. 

§7 

Verschwiegenheitspflicht 

(1) Die Beiratsmitglieder sind verpflichtet, über Vor
gänge, von denen sie in ihrer Eigenschaft als Mitglied 
Kenntnis erlangen und die nicht für die Öffentlichkeit 
oder Dritte bestimmt sind, Stillschweigen zu wahren. 
Dies gilt nicht gegenüber den Gremien des entsendenden 
Verbandes, soweit das Mitglied als Funktionsträger (§ 4 
Abs.2) berufen ist. Diese Verpflichtung gilt auch nach 
dem Ausscheiden aus dem Beirat. 

(2) Tagesordnungspunkte und Beschlüsse des Beirats un
terliegen nicht der Verschwiegenheit. 

§8 

Beschlussfassung 

(1) Der Landesbeirat beschließt seine Empfehlungen mit 
der Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder. 
Er ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der 
Mitglieder anwesend ist. Bei Stimmengleichheit gibt die 
Stimme des ,vorsitzenden den Ausschlag. 

(2) Für den FachausschUss für Naturschutzfragen gilt 
Absatz 1 entsprechend. 

§9 

Entschädigung 

Die Entschädigung und die Reisekostenvergütung für die 
Mitglieder des Landesbeirats richten sich nach den allge
meinen Bestimmungen über die Abfindung der Mitglie
der von Beiräten, Ausschüssen und Kommissionen in der 
Landesverwaltung. 

§1O 

Inkrafttretell 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung des Ministerium 
für Ernährung und Ländlichen Raum über die Beiräte 
bei den Naturschutzbehörden vom 15. November 1993 
(GBl. S. 701), zuletzt geändert durch Artikel 110 des Ge
setzes vom I. Juli 2004 (GBl. S. 469), außer Kraft. 

STUTTGART, den 28. Oktober 2007 HAUK 
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Verordnung des Regierungspräsidiums 
Stuttgart über das Naturschutzgebiet 

»Musberger Eichberg« 

Vom 9. Oktober 2007 

Auf Grund von §§ 26 und 73 Abs. 3 des Gesetzes zum 
Schutz der Natur, zur der Landschaft und über die 
Erholungsvorsorge in der freien Landschaft (Naturschutz
gesetz - NatSchG) in der Fassung vom 13. Dezember 
2005 (GBI. S. 745), berichtigt im Gesetzblatt vom 20. Ok
tober 2006, S. 319, sowie § 28 Abs. 2 des Landesjagdge
setzes (LJagdG) in der Fassung vom 1. Juni 1996 (GBL 
S. 369), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
7. März 2006 (GBL S. 52) wird verordnet: 

§ 1 

Erklärung zum Schutzgebiet 

Die in § 2 näher bezeichneten Flächen auf dem Gebiet 
der Stadt Leinfelden-Echterdingen, Landkreis Esslingen, 
werden zum Naturschutzgebiet erklärt. Das Naturschutz
gebiet führt die Bezeichnung »Musberger Eichberg«. 

§2 

Schutzgegenstand 

(1) Das Naturschutzgebiet hat eine Größe von rund 
14,4ha. 

(2) Das Naturschutzgebiet umfasst Teile des Eichberges. 

Einbezogen sind dabei nach dem Stand vom 19. Juli 2006 
auf dem Gebiet der Stadt Leinfe1den-Echterdingen, Ge
markung Musberg die Flurstücke, Nummer 1013-1026, 
1166, 116611, 1167/1, 1169-1173, 117311, 117312, 
1174-1182, 1183/1, 118312, 1184-1188, 1188/1, 
1189-1192, 1193/1, 119312, 1194-1203, 1203/1, 
120312, 120411, 1204/2, 1205, 1205/1, 1205/2, 1206, 
1207,1208/1,1208/2,1209,1209/1,1210,1210/1,1211, 
1212,1212/1,1213,1213/1,1214-1216,1217/1,1217/2, 
1218,1218/1,1218/2,1219,1220/1,1220/2,1221-1228, 
122911, 1229/2, 1230/1, 1230/2, 1231, 125011, 1251, 
1364, jeweils ganz, 

die Flurstücke, Nummer 267/1,1062,1129, 1257,jeweils 
teilweise. 

(3) Das Naturschutzgebiet ist in einer Übersichtskarte des 
Regierungspräsidiums Stuttgart vom 19. Juli 2006 im 
Maßstab 1: 25 000 mit einer durchgezogenen roten Linie 
umgrenzt sowie in einer Detailkarte des Regierungspräsi
diums Stuttgart vom 19. Juli 2006 im Maßstab 1: 1500 mit 
durchgezogener roter, rot angeschummerter Linie einge
tragen. 

Die Karten sind Bestandteil der Verordnung. Die Verord
nung mit Karten wird beim Regierungspräsidium Stutt
gart in Stuttgart, beim Landratsamt in Esslingen und beim 
Bürgermeisteramt der Stadt Leinfelden-Echterdingen in 
Leinfelden-Echterdingen auf die Dauer von zwei Wo-

chen, beginnend am Tag nach Verkündung dieser Verord
nung im Gesetzblatt, zur kostenlosen Einsicht durch je
dermann während der Sprechzeiten öffentlich ausgelegt. 

(4) Die Verordnung mit Karten ist nach Ablauf der Ausle
gungsfrist bei den in Absatz 3 Satz 3 bezeichneten Stellen 
zur kostenlosen Einsicht durch jedermann während der 
Sprechzeiten niedergelegt. 

§3 

Schutzzweck 

(1) Schutzzweck ist 

- die Erhaltung, Entwicklung und teilweise Wiederher
stellung eines im Bereich der Stadt Leinfelden-Echter
dingen in dieser Form einzigartigen, ökologisch hoch
wertigen und artenreichen Biotopkomplexes mit einem 
kleinräumigen Wechsel von Magerrasen, extensiv ge
nutzten Streuobstwiesen, Hecken, Rainen, Säumen, 
Feldgehölzen und Eichenhainen, 

die Erhaltung der historischen Kulturlandschaft im 
Süd- und Osttei1 des Eichberges in ihrer Gesarntstruk
tur und ihrem Gesamtensemb1e einschließlich den un
befestigten Flurwegen mit ihren Rainen und Säumen 
als besonderer Erlebniswert, 

die Sicherung des Gebietes flir den Biotopverbund auf 
Dauer im Sinne einer Kernfläche, die durch weitere 
Wiederherstellungsmaßnahmen sowohl ein Grund
gerüst für die innere Struktur des Naturschutzgebietes 
wie nach außen zu Verbindungsflächen und Verbin
dungselementen aufweist. Unterstützt wird das eu
ropäische, ökologische Netz »Natura 2000«. 

Wesentliches Ziel ist es, den Artenaustausch zwischen 
den Lebensräumen zu fördern und Wechselbeziehun
gen zwischen den Lebensräumen zu ermöglichen. 

- Die Wiederbesiedlungs- und Wanderungsprozesse von 
wild lebenden Pflanzen- und Tierarten und die histori
sche Kulturlandschaft sind in Synthese zu sichern, zu 
pflegen und zu entwickeln. 

§4 

Verbote 

(1) In dem Naturschutzgebiet sind alle Handlungen verbo
ten, die zu einer Zerstörung, Veränderung oder nachhalti
gen Störung im Schutzgebiet oder seines Naturhaushalts 
oder zu einer Beeinträchtigung der wissenschaftlichen 
Forschung führen oder führen können. Insbesondere sind 
die in den Absätzen 2 bis 6 genannten Handlungen verbo
ten. 

(2) Zum Schutz von Tieren und Pflanzen ist es verboten, 

1. Pflanzen oder Pflanzenteile einzubringen, zu entneh
men, zu beschädigen oder zu zerstören; 

2. Standorte besonders geschützter Pflanzen durch Aufsu
chen, Fotografieren. Filmen oder ähnliche Handlungen 
zu beeinträchtigen oder zu zerstören; 
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3. Tiere einzubringen, wild lebenden Tieren nachzustel
len, sie mutwillig zu beunruhigen, sie zu fangen, zu 
verletzen oder zu töten oder Puppen, Larven, Eier oder 
Nester oder sonstige Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstät
ten dieser Tiere zu entfernen, zu beschädigen oder zu 
zerstören; 

4. wild lebende Tiere an ihren Nist-, Brut-, Wohn- oder 
Zufluchtsstätten durch Aufsuchen, Fotografieren, Fil
men oder ähnliche Handlungen zu stören; 

5. Hunde unangeleint laufen zu lassen, ausgenommen da
von auf dem sogenannten Bundeswanderweg (ehema
lige Bahntrasse ), in das Naturschutzgebiet einbezogene 
Teilfläche von FIst. Nr. 267/1. 

(3) Verboten ist es, bauliche Maßnahmen durchzuführen 
und vergleichbare Eingriffe vorzunehmen, wie 

1. bauliche Anlagen im Sinne der Landesbauordnung in 
der jeweils geltenden Fassung zu errichten oder der Er
richtung gleichgestellte Maßnahmen durchzuführen; 

2. Straßen, Wege, Plätze oder sonstige Verkehrsanlagen 
anzulegen, Leitungen zu verlegen oder Anlagen dieser 
Art zu verändern; 

3. fließende oder stehende Gewässer anzulegen, zu be
seitigen oder zu verändern sowie Entwässerungs- oder 
andere Maßnahmen vorzunehmen, die den Wasser
haushalt verändern; 

4. Plakate, Bild- oder Schrifttafeln aufzustellen oder an
zubringen mit Ausnahme behördlich zugelassener Be
schilderungen. 

(4) Bei der Nutzung der Grundstücke ist es verboten, 

1. die Bodengestalt zu verändern, insbesondere durch Ab
grabungen oder Aufschüttungen; 

2. Art und Umfang der bisherigen Grundstücksnutzung 
entgegen dem Schutzzweck zu ändern; 

3. neu aufzuforsten oder Christbaum- und Schmuckrei
sigkulturen oder Vorratspflanzungen von Sträuchern 
und Bäumen anzulegen; 

4. Dauergrünland oder Dauerbrache umzubrechen; die 
Umwandlung von Acker oder Kleingärten in Dauer
grünland oder Dauerbrache ist zulässig; 

5. Streuobstbäume zu entfernen, Pflegeschnitte sind aus
drücklich zulässig; 

6. Pflanzenschutzmittel, Düngemittel oder Chemikalien 
zu verwenden; 

7. land- oder forstwirtschaftliche Produkte zu lagern. 

(5) Insbesondere bei Erholung, Freizeit und Sport ist es 
verboten, 

1. die Wege zu verlassen; 

2. das Gebiet außerhalb des sogenannten Bundeswan
derweges (ehemalige Bahntrasse, FIst. Nr. 267/1) mit 
Fahrrädern oder mit sonstigen fahrbaren Gegenständen 
zu befahren, ausgenommen die Teilstrecke des Feld
weges, FIst. Nr. 1210 im Bereich ParkplatzlViadukt als 
Anschluss zum Bundeswanderweg; 

3. zu reiten; 

4. das Gebiet mit motorisierten Fahrzeugen aller Art 
zu befahren, ausgenommen davon sind Krankenfahr
stühle oder sonstige Behindertenhilfen auf dem soge
nannten Bundeswanderweg (ehemalige Bahntrasse, 
FIst. Nr. 26711); 

5. zu zelten, zu lagern, Wohnwagen oder Verkaufsstände 
aufzustellen oder Kraftfahrzeuge abzustellen; 

6. Luftfahrzeuge aller Art zu betreiben, insbesondere das 
Starten und Landen von Luftsportgeräten (zum Bei
spiel Hängegleiter, Gleitsegel, Ultraleichtflugzeuge, 
Sprungfallschirme) und Freiballonen sowie das Auf
steigenlassen von Flugmodellen. 

(6) Weiter ist es verboten, 

1. Abfälle oder sonstige Gegenstände zu hinterlassen oder 
zu lagern; 

2. Feuer zu machen oder zu unterhalten, ausgenommen 
sind die Handlungen bei amtlich angezeigten Pflege
rnaßnahmen; 

3. Lärm, Luftverunreinigungen oder Erschütterungen zu 
verursachen. 

§5 

Zulässige Handlungen 

(1) Für die landwirtschaftliche Bodennutzung gelten die 
Verbote des § 4 nicht, wenn sie in der bisherigen Art und 
im bisherigen Umfang und ordnungsgemäß erfolgt, dabei 
den Boden pflegt, Erosion und Humusabbau vermeidet, 
Gewässerrandstreifen und Ufer, oberirdische Gewässer 
und Grundwasser nicht in ihrer chemischen, physikali
schen und biologischen Beschaffenheit beeinträchtigt und 
wild lebenden Tieren und Pflanzen ausreichend Lebens
raum erhält. Voraussetzung ist weiter, dass 

1. die Bodengestalt nicht verändert wird; 

2. durch Entwässerungs- oder andere Maßnahmen der 
Wasserhaushalt nicht verändert wird; 

3. Dauergrünland oder Dauerbrache nicht umgebrochen 
wird; 

4. Pflanzenschutzmittel nur auf intensiv genutzten land
wirtschaftlichen Flächen unter Beachtung der Pfl an zen
schutz-Anwendungsverordnung verwendet werden; 

5. Feldraine, Stufenraine (Hochraine), Wegraine und 
Säume, ungenutztes Gelände, Hecken, Gebüsche, Stau
densäume, Bäume, Röhrichtbestände, Aue- und Weg
randgehölze nicht beeinträchtigt werden; 

6. land- oder forstwirtschaftliche Produkte nicht gelagert 
werden; 

7. Streuobstwiesen extensiv genutzt werden, abgängige 
Streuobstbäume nur entfernt werden dürfen, wenn auf 
demselben Grundstück ersatzweise hochstämmige 
Streuobstbäume zuvor nachgepflanzt wurden; 

8. die motorisierte und nichtmotorisierte Zu- und Abfahrt 
zur Pflege und Bewirtschaftung der landwirtschaftli
chen und kleingärtnerischen Flächen nur durch Grund-
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stückseigentümer, Grundstückspächter oder deren Be
auftragte erfolgt. 

(2) Für die Ausübung der Jagd gelten die Verbote des § 4 
nicht, wenn sie ordnungsgemäß erfolgt. Voraussetzung ist 
weiter, dass 

1. Hochsitze nur außerhalb von Standorten seltener 
Pflanzen und landschaftsgerecht aus naturbelassenen 
Hölzern im Anschluss an vorhandene, hochwüchsige 
Gehölze errichtet werden; 

2. keine Wildäcker, Ablenkungsfütterungen und Kirrun
gen angelegt werden; 

3. das Schutzgebiet nur im Zusammenhang mit der Aus
übung der Jagd und nur auf befestigten Wegen mit 
Kraftfahrzeugen befahren wird, es sei denn, das Ver
lassen befestigter Wege ist zu Transportzwecken un
umgänglich und erfolgt unter Berücksichtigung des 
Schutzzwecks; 

4. die Jagdausübung schonend in Übereinstimmung mit 
dem Schutzzweck und unter Berücksichtigung wert
voller Pflanzenstandorte erfolgt. 

(3) Unberührt bleibt die sonstige bisher rechtmäßiger
weise ausgeübte Nutzung der Grundstücke, Gewässer, 
Straßen und Wege sowie der rechtmäßigerweise bestehen
den Einrichtungen in der bisherigen Art und im bisherigen 
Umfang sowie deren Unterhaltung und Instandsetzung, 
ebenfalls im Charakter der bisherigen Art und des bisheri
gen Umfangs. 

§6 

Schutz- und Pflegemaßnahmen 

Schutz- und Pflegernaßnahmen sind in der bisherigen Art 
und im bisherigen Umfang zulässig. Im Übrigen können 
Schutz- und Pflegernaßnahmen durch Einzelanordnung 
der höheren Naturschutzbehörde festgelegt werden. 

§ 4 dieser Verordnung ist insoweit nicht anzuwenden. 

§7 

Befreiungen 

Von den Vorschriften dieser Verordnung kann die höhere 
Naturschutzbehörde nach § 79 NatSchG sowie die obere 
Jagdbehörde Befreiung erteilen. 

§8 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 80 Abs.l Nr.2 
NatSchG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig im Na
turschutzgebiet eine der nach § 4 dieser Verordnung ver
botenen Handlungen vornimmt. 

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 40 Abs. 2 Nr. 7 UagdG 
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig im Naturschutz
gebiet entgegen § 4 und § 5 Abs. 2 dieser Verordnung die 
Jagd ausübt. 

§9 

InkraJttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach Ablauf der Aus
legungsfrist in Kraft. 

(2) Mit lnkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verord
nung des Regierungspräsidiums Stuttgart über das Land
schaftsschutzgebiet })Glemswald« vom 16. Oktober 1995, 
zuletzt geändert durch die Zweite Verordnung des Regie
rungspräsidiums Stuttgart zur Änderung der Verordnung 
über das Landschaftsschutzgebiet »Glemswald« vom 
15. August 2005 für den Geltungsbereich dieser Verord
nung außer Kraft. 

Ebenfalls außer Kraft treten die Verordnungen des Land
ratsamts Esslingen vom 25. August 1983 hinsichtlich des 
Naturdenkmals (ND) 23/03 Eiche, vom 22. Oktober 1993 
hinsichtlich des ND 23/12 Eiche und Hecken am Eich
berg und vom 22. Oktober 1993 wegen des ND 23/38 
Halbtrockenrasen am Eichberg. 

STUTTGART, den 9. Oktober 2007 DR.ANDRIOF 

Verkündungshinweis: 

Nach § 76 des Naturschutzgesetzes (NatSchG) in der 
Fassung vom 13. Dezember 2005 (GBL S.745) ist eine 
Verletzung der in § 74 NatSchG genannten Verfahrens
und Formvorschriften nur beachtlich, wenn sie innerhalb 
eines Jahres nach Verkündung der Verordnung schriftlich 
beim Regierungspräsidium Stuttgart geltend gemacht 
wird; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, 
ist darzulegen. 

Erste Verordnung des Regierungspräsidiums 
Tübingen zur Änderung der Verordnung 

über das Natur- und 
Landschaftsschutzgebiet »Bodenmöser« 

Vom 9. Oktober 2007 

Auf Grund der §§ 26, 29, 36 Abs.4 und 73 Abs.3 des 
Gesetzes zum Schutz der Natur, zur Pflege der Land
schaft und über die Erholungsvorsorge in der freien 
Landschaft (Naturschutzgesetz - NatSchG) in der Fas
sung vom 13. Dezember 2005 (GBl. S.745, ber. GBl. 
2006, S. 319), wird die Verordnung des Regierungspräsi
diums Tübingen über das Natur- und Landschaftsschutz
gebiet »Bodenmäser« vom 22. März 1990 (OBI. S.126) 
wie folgt geändert: 

Artikell 

(1) Für die in Absatz 2 bezeichneten Flächen wird die Ver
ordnung des Regierungspräsidiums Tübingen über das 
Natur- und Landschaftsschutzgebiet »Bodenmöser« vom 
22. März 1990 aufgehoben. Die in Absatz 3 näher be
zeichneten Flächen werden neu in das dienende Land
schaftsschutzgebiet »Bodenmöser« aufgenommen. 
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(2) Aus dem Landschaftsschutzgebiet werden folgende 
Flächen ausgegrenzt: 

a. Teilflächen der Flurstücke Nr.1114 (K 8014) und 1569 
der Gemarkung Eisenharz, Gemeinde Argenbühl; 

b. die Flurstücke NI. 46 teilweise (tw), 46 tw, 48, 49, 54 
(Weg) und 67/1 (Weg) der Gemarkung Neutrauchburg 
sowie die Hofstelle auf dem Flurstück Nr.2100 der 
Gemarkung Isny, Stadt Isny im Allgäu. 

(3) In das Landschaftsschutzgebiet werden folgende Flä
chen der Gemarkung Isny, Stadt Isny im Allgäu, neu auf
genommen: 

Flurstücke Nr.1009, 1010/1, 1010/2, 1010/3, 1010/4, 
1010/5, 1010/7, 1010/8, 1010/9, 1011/7, 1018, 1058/1, 
1065/3 tw, 1066/1, 1066/4, 1067/7, 1069, 1069/1, 
1069/6,1086/3 und 1091 tw. 

(4) Die Grenze des Naturschutzgebiets wird beim Flur
stück Nr.1569, Gemarkung Eisenharz, Gemeinde Argen
bühl, auf die jeweils gemeinsame Grundstücksgrenze des 
Flurstücks NI. 1569 mit den neu gebildeten Flurstücken 
NI. 1569/1 beziehungsweise 1569/2 gelegt. 

(5) Die sich durch diese Änderungen ergebenden neuen 
Grenzen des Natur- und Landschaftsschutzgebiets sind in 
einer Flurkarte im Maßstab 1: 5000, kombiniert mit einer 
Übersichtskarte im Maßstab 1: 25 000 des Regierungsprä
sidiums Tübingen vom 27. August 2007, für das Land
schaftsschutzgebiet mit unterbrochener grüner Linie und 
für das Naturschutzgebiet mit unterbrochener roter Linie 
eingetragen. Die aufgehobenen Schutzgebietsgrenzen 
sind jeweils mit unterbrochener gelber Bandierung ge
kennzeichnet. Die »Natura 2000«-Schutzgebiete sind in 
der Übersichtskarte schraffiert, der Schonwald ist in der 
Detailkarte nachrichtlich als braune, gepunktete Fläche 
dargestellt. Die Karten sind Bestandteil der Änderungs
verordnung und ersetzen insoweit die bisherige Über
sichts-, Luftbildkarte und 5 Flurkarten (SO 7965, SO 
8061, SO 8064, SO 8065 und SO 8163), jeweils vom 
20. Februar 1990. 

Artikel 2 

(1) In § 1 der Verordnung wird folgender Absatz 3 einge
fügt: 

Das Natur- und Landschaftsschutzgebiet ist zugleich fast 
vollständig Teil des europäischen ökologischen Netzes 
besonderer Schutzgebiete mit der Bezeichnung »Natura 
2000«. Es umfasst im betroffenen Bereich die Gebietsku
lisse »Bodenmöser und Hengelesweiher (FFH-Nr. 8325-
341)«, einem Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung 
im Sinne der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 
21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen (ABI. EG 
Nr. L 206, S.7 - Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, kurz: 
FFH-RL). Ferner das faktische Vogelschutzgebiet »Bo
denmöser Isny«, das gemäß § 36 Abs. 2 NatSchG für eine 
Benennung als europäisches Vogelschutzgebiet im Sinne 
der Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 

über die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten (AB 1. EG 
Nr. L 103 S.l, kurz: VS-RL) vorgeschlagen wurde. 

Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 5. 

(2) In § 1 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

Teilflächen des Natur-und Landschaftsschutzgebiets sind 
auch Schonwald im Sinne des § 32 Abs. 3 Landeswaldge
setz. Für den Schonwald bleibt die Verordnung der Forst
direktion Tübingen über die Schonwälder Riedle, Egelsee, 
Arrisrieder Moos und Bodenmöser vom 26. März 2004 
(GBI. S. 263, kurz: Schonwald-Verordnung) unberührt. 

(3) In § 2 Abs.1 Satz 1 wird die Flächenangabe >ca. 
1136,92 ha< durch »ca. 1135,51 ha« ersetzt. In Satz 2 
werden die Flächenangaben für das Naturschutzgebiet 
von >ca. 611,47 ha< durch »ca. 606,16 ha« und für das 
Landschaftsschutzgebiet von >ca. 525,45 ha< durch »ca. 
529,35 ha« ersetzt. 

(4) In § 2 Abs. 2 a wird das Flurstück NI. >1569< durch die 
Flurstücke» 1569/1« und »1569/2« ersetzt. 

(5) In § 2 Abs. 3 g werden die Flurstücke Nr. 46 tw, 47 tw, 
48 tw, 49 tw, 54 tw (Weg) und 67/1 (Weg) gestrichen. 

(6) In § 2Abs. 3 d werden die Flurstücke Nr. 1009, 1010/1, 
1010/2, 1010/3, 1010/4, 1010/5, 1010/7, 1010/8, 
1010/9, 1011/7, 1018, 1019/29, 1058/1, 1065/3 tw 
(Weg), 1067/7, 1069, 1069/1, 1069/6 und 1091 tweinge
fügt, sowie die Flurstücke NI.> 1066/1 tw< und> 1066/4 
tw< durch» 1 066/1« und» 1066/4 (Wa)« ersetzt. 

(7) In § 2 Abs. 5 wird folgender Satz 3 eingefügt: 

Die Flächen, die zu den »Natura 2000«-Schutzgebieten 
gehören, sind in der Übersichtskarte schraffiert, die des 
Schonwaldes »Bodenmöser« sind nachrichtlich in der 
Detailkarte braun gepunktet dargestellt. 

Der bisherige Satz >3< wird Satz »4«; der bisherige 
Satz >4< wird Satz »5«. 

(8) In § 2 Abs. 6 wird der Verweis >Satz 4< durch »Satz 5« 
ersetzt. 

(9) In § 3 Abs.2 wird der Schutzzweck des dienenden 
Landschaftsschutzgebiets um folgenden Spiegelstrich 
erweitert: 

- Lebensraum und Lebensstätte der in Abs. 3 aufgeführ-
ten wertgebenden Tier- und Pflanzenarten. 

(10) In § 3 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

Wesentlicher Schutzzweck innerhalb der »Natura 2000«
Schutzgebiete ist die Erhaltung, Entwicklung und Wie
derherstellung der wertgebenden FFH -Lebensraumtypen, 
insbesondere Fließgewässer mit flutender Wasservege
tation, Pfeifengraswiesen, Feuchte Hochstaudenfluren, 
Magere Flach1and-Mähwiesen, Geschädigte Hochmoore, 
Übergangs- und Schwingrasenmoore, Torfmoor-Schlen
ken, Kalkreiche Sümpfe mit Schneidried (prioritär), Kalk
reiche Niedermoore, Moorwälder (prioritär), Auenwäl
der mit Erle, Esche, Weide (prioritär) und die Erhaltung 
insbesondere der wertgebenden FFH-Arten: Dunkler 
Wiesenknopf-Ameisenbläuling, Groppe, Großes Maus
ohr und Firnisglänzendes Siche1moos, 
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ferner die Erhaltung der Lebensstätten von Vogelarten 
nach der VS-RL, insbesondere Grauspecht, Neuntöter, 
Rotmilan, Schwarzrnilan, Schwarzspecht und Wachtelkö
nig (Arten des Anhangs 1), sowie Baumfalke, Berglaub
sänger, Braunkehlchen, Wachtel, Gänsesäger, Krickente, 
Wasserralle und Zwergtaucher. 

(11) § 5 Nr. 1 wird folgender Buchstabe c angefügt: 

c. im Schonwald »Bodenmöser« gehen die Regelungen 
des § 5 Abs. 1 der Schonwald-Verordnung den Ziffern a 
undbvor. 

(12) § 5 Nr. 3 a erhält folgende Fassung: 

3 a. für den Staatswald Ravensburg (vormals Wangen), 
Distrikt 79 (früher 32) »Möser«, Abteilung 1 bis 4, 
6 und 7, ist für die forstliche Bewirtschaftung die 
Schonwald-Verordnung maßgebend. 

(13) In § 5 wird die Nr. 6 wie folgt neu gefasst: 

6. für Schutz-, Pflege- und Entwicklungsrnaßnahmen, die 
von der höheren Naturschutzbehörde - im Wald im 
Einvernehmen mit der unteren Forstbehörde - veran
lasst oder mit deren Zustimmung durchgeführt werden. 

(14) In § 5 wird folgende Nr. 9 angefügt: 

9. für die Durchführung von wissenschaftlichen Untersu
chungen, soweit sie im Auftrag oder mit Zustimmung 
des Regierungspräsidiums durchgeführt werden. 

(15) § 5 wird folgender Satz angefügt: 

Die Handlungen nach Nr.1-9 sind jedoch nur inso
weit zulässig, als das Verschlechterungsverbot des § 37 
NatSchG in den »Natura 2000«-Schutzgebieten beachtet 
wird. 

(16) In § 6 Abs.l wird folgende Nr. 6 angefügt: 

6. innerhalb der »Natura 2000«-Schutzgebiete bei den ge
schützten Lebensraumtypen und Arten die Qualität der 
Lebensstätten nachteilige Veränderungen eintreten. 

(17) In § 7 wird folgender Absatz 6 angefügt: 

Die Erlaubnisvorbehalte des § 7 und die zugelassenen 
Handlungen in § 8 dieser Verordnung gelten nicht, soweit 
sich das dienende Landschaftsschutzgebiet mit dem 
Schonwald »Bodenmöser« überlappt. In diesen Fällen 
greifen die speziellen Verbote der Schonwald-Verord
nung. 

(18) In § 8 Nr.5 werden die Worte >dem Forstamt< durch 
»der unteren Forstbehörde« ersetzt. 

(19) In § 8 wird folgende Nr. 8 angefügt: 

8. Die Handlungen nach Nr.1-7 sind jedoch nur inso
weit zulässig, als das Verschlechterungsverbot des § 37 
NatSchG in den »Natura 2000«-Schutzgebieten beach
tet wird. 

(20) § 9 erhält folgende Fassung: 

Schutz-, Pflege- und Entwicklungsrnaßnahmen werden 
für das Natur- und Landschaftsschutzgebiet durch die 
höhere Naturschutzbehörde unter besonderer Berücksich
tigung der sich aus den Anforderungen der FFH-RL und 
der VS-RL ergebenden Erhaltungs- und Entwicklungs
ziele in einem Pflege- und Entwicklungsplan oder durch 

Einzelanordnung festgelegt, für Waldflächen im Einver
nehmen mit der zuständigen Forstbehörde. § 6 der Schon
wald-Verordnung bleibt unberührt. Die §§ 4, 6 und 7 die
ser Verordnung sind insoweit nicht anzuwenden. Die 
Schutz-, Pflege- und Entwicklungsrnaßnahmen sollen die 
in § 3 festgelegten Schutzzwecke berücksichtigen. 

(21) § 10 erhält folgende Fassung: 

(1) Von dieser Verordnung kann gemäß § 79 NatSchG Be
freiung erteilt werden. Es wird darauf hingewiesen, dass 
in den »Natura 2000«-Schutzgebieten bei Projekten und 
Plänen im Sinne des § 14 Abs.l Nr.13 und 14 NatSchG 
gegebenenfalls auch eine Verträglichkeitsprüfung nach 
§ 38 NatSchG erforderlich ist. 

(2) Im Überlappungsbereich des Natur- und Landschafts
schutzgebiets mit dem Schonwald »Bodenmöser« ist nur 
eine Befreiung notwendig. Diese erteilt die höhere Natur
schutzbehörde im Einvernehmen mit der höheren Forst
behörde. 

(22) § 11 Abs.l wird wie folgt neu gefasst: 

Ordnungswidrig im Sinne des § 80 Abs. 1 NatSchG han
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig im Naturschutzgebiet 
nach § 4 dieser Verordnung verbotene oder nach § 5 
Nr.1-9 in die Verbote einbezogene Handlungen vor
nimmt. Ferner werden in § 11 Abs. 31. Halbsatz die Para
graphen >64 Abs.l Nr. 2< durch »80 Abs. 1 Nr. 2« sowie in 
§ 11 Abs. 3 Nr.l >22Abs. 3< durch »29 Abs. 3« ersetzt. 

Artikel 3 

(1) Die Verordnung mit Karten wird beim Regierungsprä
sidium Tübingen in Tübingen und beim Landratsamt Ra
vensburg in Ravensburg auf die Dauer von zwei Wochen, 
begihnend am Tag nach Verkündung dieser Verordnung 
im Gesetzblatt, zur kostenlosen Einsicht durch jedermann 
während der Sprechzeiten öffentlich ausgelegt. 

(2) Die Verordnung mit Karten ist nach Ablauf der Aus
legungsfrist bei den in Absatz 1 bezeichneten Stellen 
zur kostenlosen Einsicht durch jedermann während der 
Sprechzeiten niedergelegt. 

§4 

Diese Verordnung tritt nach Ablauf der Auslegungsfrist in 
Kraft. 

TÜBINGEN, den 9. Oktober 2007 STRAMPFER 

Verkündungshinweis: 

Gemäß § 76 NatSchG ist eine etwaige Verletzung der in 
§ 74 NatSchG genannten Verfahrens- und Formvor
schriften nur beachtlich, wenn sie innerhalb eines Jahres 
nach Verkündung der Verordnung gegenüber dem Regie
rungspräsidium Tübingen schriftlich geltend gemacht 
worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begrün
den soll, ist darzulegen. 
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Verordnung des Regierungspräsidiums 
Stuttgart über das Naturschutzgebiet 

»Schopflocher Moor (Torfgrube)« 

Vom 13. Oktober 2007 

Auf Grund von §§ 26 und 73 Abs.3 des Gesetzes zum 
Schutz der Natur, zur Pflege der Landschaft und über die 
Erholungsvorsorge in der freien Landschaft (Natur
schutzgesetz NatSchG) in der Fassung vom 13. De
zember 2005 (GBI. S. 745, ber. GBI. 2006 S. 319) sowie 
§ 28 Abs. 2 des Landesjagdgesetzes (LJagdG) in der Fas
sung vom 1. Juni 1996 (GBI. S.369), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 7. März 2006 (GBI. 
S. 52) wird verordnet: 

§ 1 

Erklärung zum Schutzgebiet 

(1) Die in § 2 näher bezeichneten Flächen auf dem Gebiet 
der Gemeinden Lenningen, Gemarkung Schopfloch und 
Bissingen an der Teck, Gemarkung Ochsenwang, Land
kreis Esslingen, werden zum Naturschutzgebiet erklärt. 
Das Naturschutzgebiet führt die Bezeichnung »Schopflo
eher Moor (Torfgrube)«. 

(2) Das Naturschutzgebiet ist zugleich in Teilen ein Gebiet 
von gemeinschaftlicher Bedeutung im Sinne der Richt
linie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Er
haltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild le
benden Tiere und Pflanzen (FFH-Richtlinie) (ABl.EG 
Nr.L 206 S. 7), geändert durch Richtlinie 97/62/EG des 
Rates vom 27. Oktober 1997 (ABI. EG Nr. L 305 S.42) 
(»Neidlinger Alb« 7423-341) sowie Teil eines Vogel
schutzgebiets im Sinne der Richtlinie 79/409/EWG des 
Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wild 
lebenden Vogelarten (Vogelschutzrichtlinie) (ABI. EG 
Nr. L 103 S. 1), zuletzt geändert durch Richtlinie 97/49/ 
EG der Kommission vom 29.Juli 1997 (ABLEG Nr.L 
223S.9). 

§2 

Schutzgegenstand 

(1) Das Naturschutzgebiet hat eine Größe von rund 
76,5ha. 

(2) Das Naturschutzgebiet umfasst das Schopflocher 
Moor (Torfgrube ) und dessen Einzugsbereich. 

Einbezogen sind dabei nach dem Stand vom 29. Januar 
2007 auf dem Gebiet der Gemeinde Lenningen, Gemar
kung Schopfloch, ganz oder teilweise die Flurstücke Num
mern 2865, 2866, 2867 tw. (Wegparzelle), 2868- 2872, 
2873 tw. (Wegparzelle), 2875, 2876, 2882-2885, 2892 tw. 
(Wegparzelle), 2893, 2904 tw. (Wegparzelle), 2915-2921, 
2921/1, 2922-2924, 2926 (Wegparzelle), 2927, 2928 
(Wegparzelle), 2929, 2930, 2932 (Wegparzelle), 2933-
2935, 2936 (Wegparzelle), 2937-2944, 2945 (Weg-

parzelle), 2946, 2946/1, 2946/2 tw., 2946/3 tw., 2949, 
2950 tw. (Wegparzelle), 2952-2954, 2954/1 tw.,2954/3, 
2956 (Wegparzelle), 2957-2960 und auf dem Gebiet der 
Gemeinde Bissingen an der Teck, Gemarkung Ochsen
wang ganz oder teilweise Flurstücke Nummern 829 - 833, 
834 (Wegparzelle), 835-837, 839, 840, 841 (Wegpar
zelle), 842-846, 847 und 848 (beides Wegparzellen). 

(3) Das Naturschutzgebiet ist in einer Übersichtskarte des 
Regierungspräsidiums Stuttgart vom 29. Januar 2007 im 
Maßstab 1: 25 000 mit einer durchgezogenen roten Linie 
umgrenzt sowie in einer Detailkarte des Regierungspräsi
diums Stuttgart vom 29. Januar 2007 im Maßstab 1: 2500 
mit durchgezogener roter, rot angeschummerter Linie ein
getragen. 

In vorgenannter Übersichtskarte ist das FFH-Gebiet mit 
einer durchgezogenen blauen Linie umgrenzt und blau 
schraffiert, das Vogelschutzgebiet ist mit einer durchgezo
genen magenta Linie umgrenzt und magenta schraffiert. 

Die Karten sind Bestandteil der Verordnung. Die Verord
nung mit Karten wird beim Regierungspräsidium Stutt
gart in Stuttgart und beim Landratsamt Esslingen in Ess
lingen auf die Dauer von zwei Wochen, beginnend am Tag 
nach Verkündung dieser Verordnung im Gesetzblatt, zur 
kostenlosen Einsicht durch jedermann während der 
Sprechzeiten öffentlich ausgelegt. 

(4) Die Verordnung mit Karten ist nach Ablauf der Ausle
gungsfrist bei den in Absatz 3 Satz 3 bezeichneten Stt~l1en 
zur kostenlosen Einsicht durch jedermann während der 
Sprechzeiten niedergelegt. 

§3 

Schutzzweck 

(1) Schutzzweck ist die Erhaltung und Regeneration 
des bedeutendsten Moores auf der Schwäbischen Alb mit 
seiner vielfältigen, typischen und gefährdeten Flora und 
Fauna, insbesondere: 

- die jahrtausendelange Entstehungsgeschichte des 
Schopflocher Moores mit allein 9000 Jahre währenden 
Hochmoorstadium 

- die für den Naturraum einmaligen Moorbiotope mit 
ihrem einzigartig nährstoffarrnen, saueren Milieu in
mitten des basischen Kalksteingebirges Schwäbische 
Alb 

- die Regenerationsstadien der Flach- und Zwischen
rnoorflächen 

- das kleinstandörtlich stark differenzierte Vegetations
mosaik der Nass- und Feuchtwiesen, Pfeifengraswie
sen, Seggenriede, Röhrichte und Magerrasen mit ihrer 
hoch spezialisierten Flora und Fauna 

- die Reduktion des Nährstoffeintrags und der Kalk
abschwemmung durch eine extensiv bewirtschaftete, 
ausreichende Pufferzone 

- die Stabilisierung des Wasserhaushalts durch lokale 
Wiedervernässung. 
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(2) Schutzzweck ist auch die Erhaltung der in dem Gebiet 
vorkommenden Lebensräume nach Anhang I, insbeson
dere der in dem Gebiet vorkommenden Lebensraumtypen 
(zum Beispiel »Übergangs- und Schwingrasenmoore«, 
»Pfeifengraswiesen«) sowie der wild lebenden Tiere und 
Pflanzen entsprechend Anhang 11 der FFH-Richtlinie und 

die Erhaltung der im Gebiet vorkommenden Arten nach 
Anhang I der VogelschutzrichtIinie, insbesondere Grau
specht, Halsbandschnäpper, Neuntöter, Rot- und Schwarz
milan, Schwarzspecht, Baumfalke, Braunkehlchen und 
Schafstelze. 

§4 

Verbote 

(1) In dem Naturschutzgebiet sind alle Handlungen verbo
ten, die zu einer Zerstörung, Veränderung oder nachhalti
gen Störung im Schutzgebiet oder seines Naturhaushalts 
oder zu einer Beeinträchtigung der wissenschaftlichen 
Forschung führen oder führen können. Insbesondere sind 
die in den Absätzen 2 bis 6 genannten Handlungen ver
boten. 

(2) Zum Schutz von Tieren und Pflanzen ist es verboten, 

1. Pflanzen oder Pflanzenteile einzubringen, zu entneh
men, zu beschädigen oder zu zerstören; 

2. Standorte besonders geschützter Pt1anzen durch Aufsu
ehen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen 
zu beeinträchtigen oder zu zerstören; 

3. Tiere einzubringen, wild lebenden Tieren nachzustel
len, sie mutwillig zu beunruhigen, sie zu fangen, zu 
verletzen oder zu töten oder Puppen, Larven, Eier oder 
Nester oder sonstige Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstät
ten dieser Tiere zu entfernen, zu beschädigen oder zu 
zerstören; 

4. wild lebende Tiere an ihren Nist-, Brut-, Wohn- oder 
Zut1uchtsstätten durch Aufsuchen, Fotografieren, Fil
men oder ähnliche Handlungen zu stören; 

5. Hunde unangeleint laufen zu lassen. 

(3) Verboten ist es, bauliche Maßnahmen durchzuführen 
und vergleichbare Eingriffe vorzunehmen, wie 

I. bauliche Anlagen im Sinne der Landesbauordnung in 
der jeweils geltenden Fassung zu errichten oder der Er
richtung gleichgestellte Maßnahmen durchzuführen; 

2. Straßen, Wege, Plätze oder sonstige Verkehrsanlagen 
anzulegen, Leitungen zu verlegen oder Anlagen dieser 
Art zu verändern; 

3. fließende oder stehende Gewässer anzulegen, zu besei
tigen oder zu verändern sowie Entwässerungs- oder an
dere Maßnahmen vorzunehmen, die den Wasserhaus
halt entgegen des Schutzzwecks verändern; 

4. Plakate, Bild- oder Schrifttafeln aufzustellen oder an
zubringen mit Ausnahme behördlich zugelassener Be
schilderungen; 

5. Mauern, Zäune, Hecken oder ähnliche Einfriedungen 
zu errichten oder zu verändern, soweit nicht bereits 
Nr.1 Anwendung findet. 

(4) Bei der Nutzung der Grundstücke ist es verboten, 

1. die Bodengestalt zu verändern, insbesondere durch 
Abgrabungen oder Aufschüttungen; 

2. Art und Umfang der bisherigen Grundstücksnutzung 
entgegen dem Schutzzweck zu ändern; 

3. neu aufzuforsten oder Christbaum- und Schmuckrei
sigkulturen oder Vorratspt1anzungen von Sträuchern 
und Bäumen anzulegen; 

4. Dauergrünland oder Dauerbrache umzubrechen; 

5. Pt1anzenschutzmittel, Düngemittel oder Chemikalien 
zu verwenden; 

6. land- oder forstwirtschaftliche Produkte zu lagern. 

(5) Insbesondere bei Erholung, Freizeit und SpOI1 ist es 
verboten, 

I. die Wege zu verlassen; 

2. das Gebiet außerhalb befestigter Wege, im Wald außer
halb befestigter Wege von mindestens 2 Metern Breite 
mit Fahrrädern zu befahren; 

3. zu reiten; 

4. das Gebiet mit motorisierten Fahrzeugen aller Art zu 
befahren, ausgenommen Krankenfahrstühle; 

5. zu zelten, zu lagern, Wohnwagen oder Verkaufsstände 
aufzustellen oder Kraftfahrzeuge abzustellen; 

6. Luftfahrzeuge aller Art zu betreiben, insbesondere das 
Starten und Landen von Luftsportgeräten (zum Bei
spiel Hängegleiter, Gleitsegel, Ultraleichtt1ugzeuge, 
Sprungfallschirme) und Freiballonen sowie das Auf
steigenlassen von Flugmodellen; 

7. Wasserflächen zu nutzen. 

(6) Weiter ist es verboten, 

1. Abfälle oder sonstige Gegenstände zu hinterlassen oder 
zu lagern; 

2. Feuer zu machen oder zu unterhalten; 

3. Lärm, Luftverunreinigungen oder Erschütterungen zu 
verursachen sowie Tonwiedergabegeräte in Betrieb zu 
nehmen. 

§5 

Zulässige Handlungen 

(1) Für die landwirtschqftliche Bodennutzung gelten die 
Verbote des § 4 nicht, wenn sie in der bisherigen Art und 
im bisherigen Umfang und ordnungsgemäß erfolgt, dabei 
den Boden pt1egt, Erosion und Humusabbau vermeidet, 
Gewässerrandstreifen und Ufer, oberirdische Gewässer 
und Grundwasser nicht in ihrer chemischen, physikali
schen und biologischen Beschaffenheit beeinträchtigt und 
wild lebenden Tieren und Pflanzen ausreichend Lebens
raum erhält. Voraussetzung ist weiter, dass 
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1. die Bodengestalt nicht verändert wird; 

2. durch Entwässerungs- oder andere Maßnahmen der 
Wasserhaushalt nicht verändert wird; 

3. Dauergrünland oder Dauerbrache nicht umgebrochen 
wird; 

4. Pflanzenschutzmittel nur auf intensiv genutzten land
wirtschaftlichen Flächen unter Beachtung der Pflan
zenschutzanwendungsverordnung verwendet werden; 

5. Dolinen, Feldraine, ungenutztes Gelände, Hecken, Ge
büsche, Bäume, Röhrichtbestände, nicht beeinträchtigt 
werden; 

6. land- oder forst wirtschaftliche Produkte dort nicht ge-
lagert werden. 

(2) Für die forstwirtschaftliehe Bodennutzung gelten die 
Verbote des § 4 nicht, wenn sie in der bisherigen Art und 
im bisherigen Umfang ordnungsgemäß erfolgt und die 
Grundsätze und Ziele des Naturschutzgesetzes sowie den 
Schutzzweck berücksichtigt. Betroffen sind davon die 
Waldparzellen mit den Flurstücksnummern 2882, 2883 
tw., 2884 tw., 2885 tw., 2892 tw. (Weg), 2893 und 2920. 

Voraussetzung ist insbesondere, dass 

1. die Bewirtschaftung mit der Maßgabe elfolgt, dass 
eine nachhaltige Bewirtschaftung mit Einzelstamment
nahrne, Naturverjüngung und Beseitigung standort
fremder Gehölze, insbesondere Nadelhölzer angestrebt 
wird; 

2. der Bau von für die Bewirtschaftung des Waldes erfor
derlichen Wegen im Einvernehmen mit der höheren 
Naturschutzbehörde erfolgt; 

3. Entwässerungsmaßnahmen nicht vorgenommen wer
den; 

4. die Zusammensetzung der Baumarten überwiegend aus 
standortheimischen Arten der potenziell natürlichen 
Vegetation entsprechend den Standortverhältnissen ge
fördert wird; 

5. Tothölzer, Höhlenbäume und Horstbäume bis zu ihrem 
natürlichen Verfall erhalten werden, es sei denn, dass 
dies aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht nicht 
möglich oder eine Erhöhung des Risikos durch Insek
tenkalamitäten zu erwarten ist. 

(3) Für die Ausübung der Jagd gelten die Verbote des § 4 
nicht, wenn sie ordnungsgemäß erfolgt. Voraussetzung ist 
weiter, dass ausgenommen der Gewanne »Stellbuchen
mahd« (Flurstücksnummern 2904 tw. (Weg), 2892 tw. 
(Weg), 2893, 2882, 2883) 

und »Vor dem Wald« (Flurstücks nummern 2884 und 
2885) 

1. vom 1. Januar bis 31. Oktober nur die Einzeljagd zuläs
sig ist; 

2. ganzjährig Treibjagden im Sinne von § 42 UagdG ver
boten sind; 

3. keine Wildfuttereinrichtungen angelegt werden; 

4. keine Hochsitze angelegt werden; 

5. keine Wildäcker angelegt werden; 

6. die Jagdausübung schonend in Übereinstimmung mit 
dem Schutzzweck und unter Berücksichtigung wert
voller Pflanzenstandorte erfolgt. 

(4) Unberührt bleibt auch die sonstige bisher rechtmäßi
gerweise ausgeübte Nutzung der Grundstücke, Gewässer, 
Straßen und Wege und Loipen sowie der rechtmäßiger
weise bestehenden Einrichtungen in der bisherigen Art 
und im bisherigen Umfang sowie deren Unterhaltung und 
Instandsetzung. 

§6 

Schutz- und Pflegemaßnahmen 

Schutz- und Pflegernaßnahmen werden unter besonderer 
Berücksichtigung der sich aus den Anforderungen der 
FFH- und Vogelschutzrichtlinie ergebenden Erhaltungs
und Entwicklungszielen in einem Pflege- und Ent
wicklungsplan festgelegt. Im Übrigen können Schutz
und Pflegernaßnahmen auch durch Einzelanordnung der 
höheren Naturschutzbehörde oder der von ihr beauftrag
ten Stelle angeordnet werden. § 4 dieser Verordnung ist 
insoweit nicht anzuwenden. 

§7 

Befreiungen 

Von den Vorschriften dieser Verordnung kann die höhere 
Naturschutzbehörde nach § 79 NatSchG sowie die obere 
Jagdbehörde Befreiung erteilen. 

Soweit Erhaltungsziele des vorliegenden FFH- und/oder 
Vogelschutzgebietes betroffen sind, kann im Einzelfall 
auch eine Verträglichkeitsprüfung beziehungsweise Aus
nahme nach § 38 NatSchG erforderlich werden. 

§8 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 80 Abs.l Nr. 2 
NatSchG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig im 
Naturschutzgebiet eine der nach § 4 dieser Verordnung 
verbotenen Handlungen vornimmt. 

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 40 Abs.2 Nr. 7 
UagdG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig im Natur
schutzgebiet entgegen § 4 und § 5 Abs. 3 dieser Verord
nung die Jagd ausübt. 

§9 

Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach Ablauf der Ausle
gungsfrist in Kraft. 

(2) Mit Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verord
nung »Schopflocher Moor (Torfgrube)« des Regierungs-
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präsidiums Stuttgart vom 21. Juli 1983 (verkündet im Ge
setzblatt Nr.16, 1983, S.504) für den Geltungsbereich 
dieser Verordnung außer Kraft. 

STUTTGART, den 13. Oktober 2007 DR.ANDRIOF 

Verkündungshinweis: 

Gemäß § 76 NatSchG ist eine etwaige Verletzung der in 
§ 74 NatSchG genannten Vert'ahrens- und Formvor
schriften nur beachtlich, wenn sie innerhalb eines Jahres 
nach der Verkündung der Verordnung beim Regierungs
präsidium Stuttgart schriftlich geltend gemacht worden 
ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, 
ist darzulegen. 

Verordnung des Regierungspräsidiums 
Tübingen über das Naturschutzgebiet 

»Kiesgrube Aitrach« 

Vom 17. Oktober 2007 

Auf Grund von §§ 26, 36 Abs. 4 und 73 Abs. 3 des Geset
zes zum Schutz der Natur, zur Pflege der Landschaft und 
über die Erholungsvorsorge in der freien Landschaft 
(Naturschutzgesetz NatSchG) vom 13. Dezember 2005 
(GBl. S.745, ber. GBl. 2006, S. 319), sowie § 28 Abs. 2 
des Landesjagdgesetzes (LJagdG) in der Fassung vom 
1. Juni 1996 (GBI. S. 369), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 7. März 2006 (GBl. S. 52), wird verordnet: 

Allgemeine Vorscbriften 

§ 1 

Erklärung zum Schutzgebiet 

(1) Die in § 2 näher bezeichneten Flächen auf dem Gebiet 
der Gemeinde Aitrach im Landkreis Ravensburg wird 
zum Naturschutzgebiet erklärt. Das Naturschutzgebiet 
führt die Bezeichnung »Kiesgrube Aitrach«. 

(2) Das Naturschutzgebiet ist Teil der Gebietskulisse 
»Aitrach und Herrgottsried (FFH-Nr.8026-341)«, die 
der Kommission als Gebiet von gemeinschaftlicher Be
deutung im Sinne der Richtlinie 92/43/EWG des Rates 
vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebens
räume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen 
(ABI. EG Nr. L 206 S.7 - Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, 
kurz: FFH-RL) gemäß § 33 Abs. 1 Satz 3 Bundesnatur
schutzgesetz benannt wurde. 

§2 

Schutzgegenstand 

(1) Das Naturschutzgebiet hat eine Größe von rund 13,4 
ha. 

(2) Es umfasst die Flurstücke Nr.1294 und 267/4 teil
weise, Gewann Am Oberhauser Weg, Gemarkung und 
Gemeinde Aitrach. 

(3) Die Grenzen des Naturschutzgebietes sind in einer 
Flurkarte des Regierungspräsidiums Tübingen vom 
8. Oktober 2007 im Maßstab 1 : 2500, kombiniert mit einer 
Übersichtskarte im Maßstab 1: 25 000, gekennzeichnet 
und rot angelegt. Die rote Bandierung ist Teil der Schutz
gebietsfläche. Die Karte ist Bestandteil der Verordnung. 
Die Verordnung mit Karte wird beim Regierungspräsi
dium Tübingen in Tübingen und beim Landratsamt Ra
vensburg in Ravensburg auf die Dauer von zwei Wochen, 
beginnend am Tag nach Verkündung dieser Verordnung 
im Gesetzblatt, zur kostenlosen Einsicht durch jedermann 
während der Sprechzeiten öffentlich ausgelegt. 

(4) Die Verordnung mit Karte ist nach Ablauf der Ausle
gungsfrist bei den in Absatz 3 Satz 4 bezeichneten Stellen 
zur kostenlosen Einsicht durch jedermann während der 
Sprechzeiten niedergelegt. 

§3 

Schutzzweck 

(1) Wesentlicher Schutzzweck sind: 

- der Schutz der unbeeinflussten eigendynamischen Ent
wicklung auf einem Großteil der Fläche, insbesondere 
der Bereich der Seen sowie östlich und nördlich davon; 
die Erhaltung der vom Grundwasser gespeisten Bag
gerseen als Lebensraum gefahrdeter Tier- und Pflan
zenarten; 

- die Erhaltung der noch gehölzfreien Rohbodenflächen 
als Standort ftir seltene und gefahrdete Pflanzenarten; 

- der Erhalt der nordostexponierten, mit Eichen-Hain
buch wald bestockten Niederterrassen-Erosionskante 
als Beispiel einer besonderen geomorphologischen Er
scheinungsform, die das Landschaftsbild prägt und ein 
erdgeschichtliches Dokument darstellt; 

- der Erhalt des vielfältigen Sekundär- und Ersatzbiotops 
in seiner Gesamtheit als Trittstein zwischen Iller und 
Aitrach; 

die Erhaltung des Gebiets für Zwecke einer naturkund
lich und umweltpädagogisch ausgerichteten Umwelt
bildung. 

(2) Schutzzweck ist auch die Sicherung des im Gebiet 
vorkommendenFFH-Lebensraumtyps: Kalkreiche, nähr
stoffarme Stillgewässer mit Armleuchteralgen (Anhang I 
FFH-RL). 

§4 

Verbote 

(1) In dem Naturschutzgebiet sind alle Handlungen verbo
ten, die das Gebiet, seinen Naturhaushalt oder einzelne 
seiner Bestandteile zerstören, beschädigen, verändern, 
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nachhaltig stören oder die wissenschaftliche Forschung 
beeinträchtigen können. Insbesondere sind die in den Ab
sätzen 2 bis 5 genannten Handlungen verboten. 

(2) Zum Schutz von Tieren und Pflanzen ist es verboten: 

1. Pflanzen oder Pflanzen teile einzubringen, zu entneh
men, zu beschädigen oder zu zerstören; 

2. Standorte besonders geschützter Pflanzen durch Auf
suchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlun
gen zu beeinträchtigen oder zu zerstören; 

3. Tiere auszusetzen, anzusiedeln oder einzubringen, wild 
lebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu beun
ruhigen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder 
Puppen, Larven, Eier oder Nester oder sonstige Brut-, 
Laich-, Wohn-, Rast-, Nahrungs- oder Zufluchtsstätten 
dieser Tiere zu entfernen, zu beschädigen oder zu zer
stören sowie zum Fang von Tieren geeignete Vorrich
tungen zu errichten, zu betreiben oder mit sich zu 
führen; 

4. wild lebende Tiere an ihren Nist-, Brut-, Wohn- oder 
Zufluchtsstätten durch Aufsuchen, Fotografieren, Fil
men oder ähnliche Handlungen zu stören; 

5. das Schutzgebiet zu betreten; ausgenommen auf dem in 
der Karte gekennzeichneten Lehrpfad. Ferner sind 
nach vorheriger Abstimmung mit der Gemeinde ge
führte naturkundliche und umweltpädagogische Ex
kursionen möglich. Das Betreten des Gebiets zum Ein
sammeln von verirrten Bällen aus dem angrenzenden 
Sportgelände ist zulässig; 

6. Hunde frei laufen oder schwimmen zu lassen; 

7. in den Kiesseen zu angeln; 

8. das Flurstück Nr.1294 forstwirtschaftlich zu nutzen. 

(3) Verboten ist es, bauliche Maßnahmen durchzuführen 
und vergleichbare Eingriffe vorzunehmen, wie 

1. bauliche Anlagen im Sinne der Landesbauordnung zu 
errichten oder ihnen gleichgestellte Maßnahmen durch
zuführen; dies gilt auch für Einfriedigungen jeder Art 
sowie für Sport-, Spiel- oder Erholungseinrichtungen; 

2. Straßen, Wege, Lagerplätze, sonstige Verkehrsanlagen 
oder Beleuchtungsanlagen anzulegen, Leitungen zu 
verlegen oder Anlagen dieser Art auszubauen; 

3. fließende oder stehende Gewässer anzulegen, zu besei
tigen oder zu verändern sowie Entwässerungs- oder an
dere Maßnahmen vorzunehmen, die den Wasserhaus
halt nachteilig verändern können; 

4. Plakate, Bild- oder Schrifttafeln aufzustellen oder an
zubringen, mit Ausnahme behördlich zugelassener Be
schilderungen; 

5. die BodengestaIt zu verändern, insbesondere durch Ab
grabungen und Aufschüttungen, Sprengungen oder 
Bohrungen. 

(4) Insbesondere bei Erholung, Freizeit und Sport ist es 
verboten: 

1. zu reiten oder das Schutzgebiet mit Fahrzeugen aller 
Art zu befahren; 

2. zu zelten, zu lagern, Wohnwagen, sonstige Fahrzeuge 
oder Verkaufs stände aufzustellen oder Kraftfahrzeuge 
abzustellen; 

3. Bootsmodelle aller Art zu betreiben; 

4. in den Kiesseen den wasserrechtlichen Gemeinge
brauch gemäß § 26 des Wassergesetzes für Baden
Württemberg vom 20. Januar 2005 (GBI. S.219, ber. 
S.404) auszuüben. Hierzu zählt insbesondere das Ba
den, das Tauchen und das Befahren der Gewässer mit 
kleinen Fahrzeugen ohne eigene Triebkraft. 

(5) Weiterist es verboten: 

1. Abfälle oder sonstige Gegenstände zu hinterlassen oder 
zu lagern; 

2. Feuer zu machen oder zu unterhalten; 

3. ohne zwingenden Grund Lärm, Luftverunreinigungen 
oder Erschütterungen zu verursachen; 

4. Pflanzenschutzmittel, Düngemittel oder Chemikalien 
zu verwenden. 

§5 

Zulässige Handlungen 

Die Verbote des § 4 gelten nicht: 

1. Für die ordnungsgemäße forstwirtschaftliche Boden
nutzung der Teilfläche des Flurstücks Nr.267/4, wenn 
die Ernte einzelstammweise erfolgt und die Grundsätze 
und Ziele des Naturschutzgesetzes sowie der Schutz
zweck berücksichtigt werden. 

Im Gesamtgebiet ist die Entnahme von Bäumen zur 
Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie die Be
kämpfung von Forstschädlingen, sofern angrenzende 
Wälder erheblich gefahrdet sind, zulässig. 

2. für die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd mit der 
Maßgabe, dass 

a. die Jagd aufWasserwild unterbleibt, 

b. keine Kirrplätze eingerichtet und 

c. keine jagdlichen Einrichtungen erstellt werden; 

3 .. für den Betrieb, die Unterhaltung und die Instandset
zung der Grundwasserentnahmestelle auf dem Flur
stück Nr.1294, solange diese wasserrechtlich zuge
lassen ist, sowie für den Betrieb, die Unterhaltung und 
Instandsetzung der Telekommunikationsanlagen der 
Deutschen Telekom AG und der Anlagen der EnBW 
Regional AG; 

4. für die Pflege des natürlich vorkommenden, standortty
pisehen Fischbestandes und die Nutzung des Fischerei
rechtes unter Berücksichtigung des Schutzzwecks und 
im Einvernehmen mit dem Regierungspräsidium; 

5. für Pflege- und Entwicklungsrnaßnahmen, die von der 
höheren Naturschutzbehörde festgelegt wurden oder 
mit deren Zustimmung durchgeführt werden. Entspre
chendes gilt für wissenschaftliche Untersuchungen. 
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§6 

Schutz-, Entwicklungs- und Pflegemaßnahmen 

(I) Schutz- und Pflegernaßnahmen werden durch die 
höhere Naturschutzbehörde unter besonderer Berücksich
tigung der sich aus den Anforderungen der FFH-RL erge
benden Erhaltungs- und Entwicklungszielen in einem 
Pflege- und Entwicklungsplan oder durch Einzelanord
nung in Abstimmung mit den Grundstückseigentümern 
festgelegt, für Waldflächen im Einveruehmen mit der zu
ständigen Forstbehörde. 

(2) Die Entwicklung und Umsetzung eines naturkundlich 
ausgerichteten Besucherlenkungskonzepts mit einer vo
gelkundlichen Beobachtungsplattform (Hide) am Westu
fer des nördlich gelegenen Kiessees ist mit Zustimmung 
der höheren Naturschutzbehörde möglich. 

Schlussvorschriften 

§7 

Befreiungen 

Von den Vorschriften dieser Verordnung kann die höhere 
Naturschutzbehörde nach § 79 NatSchG Befreiung ertei
len. 

§8 

Ordnungswidrigkeiten 

CI) Ordnungswidrig im Sinne des § 80 Abs. I Nr.2 
NatSchG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig im Na
turschutzgebiet nach § 4 dieser Verordnung verbotene 
oder nachg § 5 in die Verbote einbezogene Handlungen 
vornimmt. 

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 40 Abs. 2 Nr. 7 JagdG 
handelt, wer in dem Naturschutzgebiet vorsätzlich oder 
fahrlässig entgegen § 4 Abs.2 Nr.7 dieser Verordnung 
Jagd ausübt. 

§9 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach Ablauf der Ausle
gungsfrist in Kraft. 

TÜBINGEN, den 17. Oktober 2007 STRAMPFER 

Verkündungshinweis: 

Nach § 76 NatSchG ist eine etwaige Verletzung der in 
§ 74 NatSchG genannten Verfahrens- und Formvor
schriften nur beachtlich, wenn sie innerhalb eines Jahres 
nach Verkündung der Verordnung gegenüber dem Regie
rungspräsidium Tübingen schriftlich geltend gemacht 
worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begrün
den soll, ist darzulegen. 
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Gesetz zur Umsetzung der 
Föderalismusreform im Hochschulbereich 

Vom 20. November 2007 

Der Landtag hat am 7. November 2007 das folgende Ge
setz beschlossen: 

INHALTSVERZEICHNIS 

Artikel I Änderung des Landeshochschulgesetzes 

Artikel 2 Gesetz zum Staatsvertrag über die Vergabe 
von Studienplätzen 

Artikel 3 Änderung des Hochschulzulassungsgesetzes 

Artikel 4 Änderung des Landesbeamtengesetzes 

Artikel 5 Änderung des Landesbesoldungsgesetzes 

Artikel 6 Änderung des Landespersonalvertretungsgesetzes 

Artikel 7 Änderung der Lehrverpflichtungsverordnung 
für Universitäten, Pädagogische Hochschulen und 
Fachhochschulen 

Artikel 8 Änderung der Lehrverpflichtungsverordnung 
für Kunsthochschulen 

Artikel 9 Änderung der Hochschulvergabeverordnung 

Artikel 10 Änderung der Vergabeverordnung ZVS 

Artikel 11 Änderung der Landeslaufbahnverordnung 

Artikel 12 Änderung der Beurteilungsverordnung 

Artikel 13 Änderung der Leistungsbezügeverordnung 

Artikel 14 Änderung der Verordnung der Landesregierung und 
des Finanzministeriums über die Zuständigkeiten 
des Landesamtes für Besoldung und Versorgung 
Baden-Württemberg 

Artikel15 Experimentierklausel zur Einführung von 
Fakultätsdeputaten 

Artikel16 Sonderregelungen für die Zusammenarbeit zwischen 
der Universität Karlsruhe und dem Forschungszentrum 
Karlsruhe GmbH 

Artikel17 Außerkrafttreten von Rechtsvorschriften 

Artikel 18 Neubekanntmachungsermächtigung 

Artikel 19 Überleitung, Übergangs- und Schluss vorschriften 

Artikel 20 Inkrafttreten 

Anlage Staatsvertrag über die Vergabe von Studienplätzen 
vom 22. Juni 2006 

Artikel 1 

Änderung des Landeshochschulgesetzes 

Das Landeshochschulgesetz vom L Januar 2005 (GBI. 
S.l), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
19. Dezember 2005 (GBI. S.794, ber. 2006 S.15), wird 
wie folgt geändert: 

1. § 1 Abs. 2 wird folgender Satz 2 angefügt: 

»Die Hochschulen können durch Regelung in der 
Grundordnung ihrem Namen nach Satz 1 geeignete 
Zusätze voranstellen oder anfügen.«. 

2. § 10 Abs.1 Satz 2 Nr.2 erhält folgende Fassung: 

»2. die Akademischen Mitarbeiter nach § 52, mit 
Ausnahme der Lehrkräfte nach § 52 Abs. 6,«. 

3. In § 11 Abs.4 wird das Wort »Wissenschaftliche« 
durch das Wort »Akademische« ersetzt. 

4. In § 12 Abs.1 Satz 2 werden nach den Worten »Eva
luation von« die Worte »Hochschulzugangsverfahren 
und« eingefügt und die Worte »und Eignungsfeststel
lungsverfahren« gestrichen. 

5. In § 16 Abs.1 Satz 3 wird das Wort »drei« durch das 
Wort »vier« ersetzt. 

6. In § 19 Abs.1 Satz 2 Nr.lO wird das Wort »Eignungs
feststellung« durch das Wort »Aufnahmeprüfung« 
ersetzt. 
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7. In § 20 Abs.5 Satz 6 Halbsatz 1 werden nach dem 
Wort »teil« die Worte »,Vorstandsmitglieder mit 
Ausnahme der Behandlung von Angelegenheiten 
nach § 17 Abs. 5« eingefügt. 

8. In § 22 Abs.4 Satz 4 werden die Worte »Wissen
schaftliche Mitarbeiter und Lehrkräfte für besondere 
Aufgaben« durch die Worte »Akademische Mitarbei
ter« ersetzt. 

9. § 24 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 2 werden die Worte »wissen
schaftlichen Mitarbeiter und Lehrkräfte für be
sondere Aufgaben nach § 54« durch die Worte 
»Akademischen Mitarbeiter nach § 52« ersetzt. 

b) In Absatz 5 Satz I werden nach dem Wort »Pro
fessoren« die Worte >}Und Hochschuldozenten« 
eingefügt. 

10. In § 25 Abs. 2 Satz 3 und Abs. 3 wird das Wort »Pro
fessoren« jeweils durch das Wort »Hochschullehrer« 
ersetzt. 

11. In § 27 Abs. 5 Nr.2 werden die Worte »wissenschaft
lichen Mitarbeiter« durch die Worte »Akademischen 
Mitarbeiter« ersetzt. 

12. In § 30 Abs.4 werden die Worte »eines Eignungs
feststellungsverfahrens« durch die Worte »einer Auf
nahmeprüfung« ersetzt. 

13. § 38 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 2 erhält folgende Fassung: 

»Für besonders qualifizierte Absolventen von Ba
chelor-Studiengängen, die nicht unter Satz 1 fal
len, regelt die Promotionsordnung die besonderen 
Zulassungsvoraussetzungen.«. 

b) Es wird folgender Satz 3 angefügt: 

»Für besonders qualifizierte Absolventen eines 
Diplomstudiengangs einer Fachhochschule oder 
einer Berufsakademie und für Absolventen der 
Württembergischen Notarakademie soll in der 
Promotionsordnung als Zulassungsvoraussetzung 
ein besonderes Eignungsfeststellungsverfahren 
vorgesehen werden.«. 

14. In § 39 Abs.3 Satz 3 werden die Worte »wissen
schaftlicher Mitarbeiter« durch die Worte »Akademi
scher Mitarbeiter« ersetzt. 

15. § 41 Abs. 2 Satz 2 wird gestrichen. 

16. § 44 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

»(1) Das hauptberuflich tätige wissenschaftliche Per
sonal der Hochschule besteht aus den 

1. Hochschullehrern (Professoren, Juniorprofesso
ren und Dozenten), 

2. Akademischen Mitarbeitern. 

Sind Akademische Mitarbeiter korporationsrecht
lich zugleich Hochschullehrer, Honorarprofesso
ren, Privatdozenten oder außerplanmäßige Pro-

fessoren, ändert dies nicht ihre dienstrechtliche 
Stellung.«. 

17. § 45 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Worte» , wissenschaft
liche Mitarbeiter sowie Lehrkräfte für besondere 
Aufgaben« durch die Worte »und Akademische 
Mitarbeiter« ersetzt. 

b) Absatz 6 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Worte »wissenschaft
liche Mitarbeiter« durch die Worte »Akade
mische MitarbeiteN ersetzt. 

bb) In Satz 2 Nr. 1 wird das Wort »und« durch das 
Wort »bis« ersetzt. 

cc) In Satz 2 Nr.5 werden die Worte »Elternzeit 
im Sinne von § 99 Nr.2 LBG oder Beschäf
tigungsverbot nach §§ 1 bis 3 der Mutter
schutzverordnung« durch die Worte »Beschäf
tigungsverbote nach dem 4. Abschnitt der 
Arbeitszeit- und Urlaubsverordnung sowie 
Elternzeit nach dem 5. Abschnitt der Arbeits
zeit- und Urlaubsverordnung« ersetzt. 

dd) In Satz 7 werden die Worte »wissenschaftliche 
und künstlerische Mitarbeiter« durch die 
Worte »Akademische Mitarbeiter« ersetzt. 

18. § 46 Abs.l wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 2 Nr. 1 wird das Wort »Eignungsfeststel
lungs-« durch das Wort »Aufnahmeprüfungs-« er
setzt. 

b) Satz 3 erhält folgende Fassung: 

»Den Professoren können für die Dauer von bis 
zu fünf Jahren ausschließlich oder überwiegend 
Aufgaben in der Forschung, in der Kunstaus
übung, im Rahmen von künstlerischen Entwick
lungsvorhaben oder Entwicklungsvorhaben im 
Rahmen angewandter Forschung übertragen wer
den, vorausgesetzt, dass innerhalb der zuständi
gen Lehreinheit in angemessener Weise sowohl 
die Verringerung des bisherigen Lehrangebots 
ausgeglichen wird als auch die Wahmehmung der 
sonstigen Verpflichtungen sichergestellt ist.«. 

c) Nach Satz 3 werden folgende Sätze 4 bis 7 einge
fügt: 

»Eine Ausgleichspflicht nach Satz 3 gilt nicht bei 
Professuren, denen Aufgaben außerhalb der Lehre 
übertragen wurden, sofern sie aus Mitteln Dritter 
finanziert werden oder der Gesetzgeber dies im 
Staatshaushaltsplan so festlegt. Verlängerungen 
um jeweils bis zu fünf Jahren sind möglich. Pro
fessuren können auch mit einem Schwerpunkt in 
der Lehre ausgewiesen werden. Die Entscheidun
gen nach den Sätzen 3, 5 und 6 trifft der Vorstand 
im Benehmen mit dem Fakultätsvorstand und 
nach Anhörung des Betroffenen.«. 
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d) Der bisherige Satz 4 wird Satz 8 und wie folgt 
geändert: 

Das Wort »sie« wird durch die Worte »die Hoch
schullehrer« ersetzt. 

e) Der bisherige Satz 5 wird Satz 9. 

19. § 47 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz I Nr.4 Buchst. a werden nach dem Wort 
»Leistungen« die Worte »in Forschung und 
Lehre« eingefügt. 

b) In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort »Habi
litation« das Wort »oder« durch ein Komma er
setzt, nach dem Wort »Juniorprofessur« die Worte 
»oder einer Dozentur« eingefügt und die Worte 
»wissenschaftlicher Mitarbeiter« durch die Worte 
»Akademischer Mitarbeiter« ersetzt. 

20. § 48 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 werden folgende Sätze 4 und 5 angefügt: 

»Ferner kann von der Ausschreibung abgesehen 
und das Berufungsverfahren angemessen ver
einfacht werden, wenn ein Juniorprofessor oder 
ein Dozent der eigenen Hochschule auf die ent
sprechende Professur berufen werden soll, bereits 
in der Ausschreibung der Juniorprofessur oder 
Dozentur die spätere Übernahme auf die Professur 
in Aussicht gestellt worden ist. die Anforderungen 
an Eignung, Befähigung und fachliche Leistung 
erfüllt sind und eine entsprechende Stelle zur Ver
fügung steht. Weiterhin kann im Hinblick auf die 
Qualität und Profilbildung der Hochschule von der 
Ausschreibung einer Professur in AusnahmefaIlen 
mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums 
abgesehen werden, wenn nur eine herausragend 
qualifizierte Persönlichkeit zur Verfügung steht; in 
diesem Fall kann die Hochschule das Berufungs
verfahren angemessen vereinfachen.«. 

b) In Absatz 3 werden in den Sätzen 2 und 3 nach 
dem Wort »Juniorprofessoren« jeweils die Worte 
»und Dozenten« sowie in Satz 2 zusätzlich nach 
dem Wort »können« die Worte »in der Regel« ein
gefügt. 

c) In Absatz 4 Satz 2 Halbsatz 2 werden die Worte 
»eine fachkundige Frau« durch die Worte »zwei 
fachkundige Frauen« ersetzt. 

21. § 50 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: »Hoch
schullehrer auf Probe und auf Zeit«. 

b) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

»(1) Bei der ersten Berufung in ein Professoren
aml können Professoren zu Beamten auf Probe er
nannt werden. Die Probezeit beträgt drei Jahre. 
Bei einer Beschäftigung im Angestelltenverhält
nis gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend.«. 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Worte »auf eine Zeitpro
fessur berufen« durch die Worte »als Hoch
schullehrer zeitlich befristet oder auf Probe 
beschäftigt« ersetzt. 

bb) Satz 3 erhält folgende Fassung: 

»Während des Dienstverhältnisses als Hoch
schullehrer auf Zeit oder als Professor im Be
amtenverhältnis auf Probe ruhen die Rechte 
und pflichten aus dem bisherigen Beamten
verhältnis. «. 

22. § 51 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 Satz 1 werden die Worte »wissen
schaftlicher Mitarbeiter« durch die Worte »Aka
demischer Mitarbeiter« ersetzt. 

b) In Absatz 6 Satz 2 Halbsatz 2 werden die Worte 
»eine fachkundige Frau« durch die Worte »zwei 
fachkundige Frauen« ersetzt. 

23. Nach § 51 wird folgender neue § 51 a eingefügt: 

»§ 51a 

Dozenten 

(1) Dozenten sind. unbeschadet der weiteren Dienst
aufgaben nach § 46, schwerpunktmäßig in der Lehre 
tätig. 

(2) Einstellungsvoraussetzungen für Dozenten sind 
neben den allgemeinen dienstrechtlichen Vorausset
zungen 

1. ein abgeschlossenes Hochschulstudium, 

2. besondere pädagogische Eignung. die in der Regel 
durch Erfahrungen in der Lehre oder Ausbildung 
nachz?weisen ist, 

3. eine besondere Befähigung zu wissenschaftlicher 
Arbeit, die in der Regel durch die Qualität einer 
Promotion nachgewiesen wird. 

Dozenten mit ärztlichen, zahnärztlichen oder tier
ärztlichen Aufgaben sollen zusätzlich die Anerken
nung als Facharzt oder, soweit diese in dem jeweili
gen Fachgebiet nicht vorgesehen ist, eine ärztliche 
Tätigkeit von mindestens fünf Jahren nach Erhalt der 
Approbation, Bestallung oder Erlaubnis der Berufs
ausübung nachweisen. Auf eine Stelle. deren Funk
tionsbeschreibung die Wahrnehmung erziehungs
wissenschaftlicher oder fachdidaktischer Aufgaben 
in der Lehrerbildung vorsieht, soll nur berufen wer
den, wer eine dreijährige Schulpraxis nachweist. 
§ 51 Abs.4 bis 6 gilt entsprechend. 

(3) Die erste Berufung erfolgt. vorbehaltlich des 
Satzes 7. in das Amt des Juniordozenten. Das Dienst
verhältnis des Juniordozenten ist auf vier Jahre zu be
fristen. Hat sich der Juniordozent in dieser Zeit nach 
den Ergebnissen einer Evaluation seiner Leistungen 
als Hochschullehrer insbesondere in der Lehre be
währt. soll das Dienstverhältnis mit seiner Zustim
mung auf Vorschlag der zuständigen Fakultät vom 



508 GBl. vom 23. November 2007 Nr.I9 

Vorstandsvorsitzenden auf insgesamt sechs Jahre ver
längert werden; anderenfalls kann das Dienstverhält
nis mit Zustimmung des Juniordozenten um bis zu ein 
Jahr verlängert werden. Eine weitere Verlängerung ist 
abgesehen von den Fällen des § 45 Abs. 6 nicht zu
lässig; dies gilt auch für eine erneute Einstellung als 
Juniordozent. Hat sich der Juniordozent in der Verlän
gerung nach Satz 3 Halbsatz 1 weiter bewährt, kann er 
in ein unbefristetes Dienstverhältnis übernommen 
werden (Hochschuldozent). In diesem Fall findet Ab
satz 2 Satz 4 keine Anwendung. Als Hochschuldozent 
kann ferner bernfen werden. wer neben den Voraus
setzungen nach Absatz 2 eine Habilitation, den erfolg
reichen Abschluss einer Tätigkeit als Juniorprofessor 
oder die Voraussetzungen nach § 47 Abs. I Nr.4 
Buchst. c sowie eine weitere, über das Maß nach 
Absatz 2 Satz 1 Nr.2 hinausgehende Erfahrung und 
Eignung für die Lehre nachweist. An Universitäten 
beschäftigte Hochschuldozenten können die hoch
schulrechtliche Bezeichnung »Universitätsdozent« 
oder »Universitätsdozentin« führen. 

(4) Die Beschäftigung als Juniordozent erfolgt im Be
amtenverhältnis auf Zeit oder im befristeten Ange
stellten verhältnis. Die Beschäftigung als Hochschul
dozent erfolgt im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit 
oder in einem unbefristeten Angestelltenverhältnis; 
Ausnahmen sind entsprechend § 50 Abs.l undAbs. 2 
Sätze I und 2 sowie 4 bis 8 möglich. Der Eintritt in 
den Ruhestand mit Ablauf der Dienstzeit als Junior
dozent ist ausgeschlossen. Für den Hochschuldozen
ten gilt § 49 Abs.4 bis 7 entsprechend. Dozenten 
im Angestelltenverhältnis führen die Bezeichnung 
»Juniordozent «/»J uniordozentin« oder »Hochschul
dozent«/ »Hochschuldozentin«; Absatz 3 Satz 8 gilt 
für Hochschuldozenten im Angestelltenverhältnis 
entsprechend. 

(5) Der Senat kann auf Vorschlag der Fakultät die 
Bezeichnung »außerplanmäßiger Professor« oder 
»außerplanmäßige Professorin« verleihen, sofern die 
Person ein Amt als Hochschuldozent wahrnimmt oder 
sich im Beschäftigungsverhältnis als Juniordozent 
nach Maßgabe von Absatz 3 Satz 5 bewährt hat und 
nach dessen Ablauf weiterhin Aufgaben in der Lehre 
im Umfang von mindestens zwei Semesterwochen
stunden wahrnimmt; die Durchführung dieser Veran
staltungen darf nicht von der Bezahlung einer Lehr
vergütung abhängig gemacht werden. Die Befugnis 
zur Führung dieser Bezeichnung kann widerrufen 
werden, wenn sich der Hochschuldozent oder der 
frühere Juniordozent ihrer als nicht würdig erwei
sen.«. 

24. § 52 erhält folgende Fassung: 

»§ 52 

Akademische Mitarbeiter 

(1) Akademische Mitarbeiter sind die Beamten und 
Angestellten, denen weisungsgebunden im Rahmen 

der Aufgabenerfüllung der Hochschule, insbesondere 
in Wissenschaft, Forschung, Lehre und Weiterbil
dung, wissenschaftliche Dienstleistungen nach Maß
gabe ihrer Dienstaufgabenbeschreibung obliegen. Zu 
den wissenschaftlichen Dienstleistungen gehört auch 
die Wahrnehmung von Aufgaben in der Lehre. Im 
Bereich der Medizin gehören zu den wissenschaft
lichen Dienstleistungen auch Tätigkeiten in der 
Krankenversorgung. Soweit Akademische Mitarbei
ter Hochschullehrern zugeordnet sind, erbringen sie 
ihre wissenschaftlichen Dienstleistungen unter deren 
fachlicher Verantwortung und Betreuung. Ist Akade
mischen Mitarbeitern nach Satz 6 Halbsatz 2 auch die 
Prüfungsbefugnis übertragen, gehört die Mitwirkung 
an Prüfungen zu ihren Dienstaufgaben. Die Dienst
aufgabenbeschreibung wird vom Vorstand auf Vor
schlag des Fakultätsvorstands erlassen, wobei diese 
Aufgabe vom Vorstand auf den Fakultätsvorstand 
übertragen werden kann; in begründeten Fällen kann 
Akademischen Mitarbeitern auf Vorschlag des Fakul
tätsvorstands vom Vorstand auch die selbstständige 
Wahrnehmung von Aufgaben in Forschung und Lehre 
übertragen werden. Akademische Mitarbeiter haben 
einen Anspruch auf die Erstellung einer Dienstaufga
benbeschreibung, die auch den Umfang der Lehrver
pflichtung festlegt. Dienstaufgabenbeschreibungen 
stehen unter dem Vorbehalt der Änderung nach den 
Bedürfnissen der Hochschule. 

(2) Akademischen Mitarbeitern, die befristet be
schäftigt werden, können Aufgaben übertragen wer
den, die auch der Vorbereitung einer Promotion oder 
der Erbringung zusätzlicher wissenschaftlicher Leis
tungen förderlich sind. Ihnen soll im Rahmen ihrer 
Dienstaufgaben ausreichend Gelegenheit zu eigener 
vertiefter wissenschaftlicher Arbeit gegeben werden. 

(3) Einstellungsvoraussetzung für Akademische Mit
arbeiter ist neben den allgemeinen dienstrechtlichen 
Voraussetzungen in der Regel ein abgeschlossenes 
Hochschulstudium. Sollen Akademische Mitarbeiter 
als Beamte des höheren Dienstes beschäftigt werden. 
so wird ihnen ein Amt der Laufbahn des Akade
mischen Rates der Landesbesoldungsordnung A in 
Anlage I zum Landesbesoldungsgesetz übertragen, 
sofern sie die dienstrechtlichen Voraussetzungen er
füllen. Werden Beamte oder Richter an die Hoch
schule als Akademische Mitarbeiter abgeordnet, soll 
die Abordnung in der Regel sechs Jahre nicht über
schreiten. 

(4) Akademische Mitarbeiter mit qualifizierter Pro
motion sowie Ärzte oder Zahnärzte mit der Aner
kennung als Facharzt oder. soweit diese in dem 
jeweiligen Fachgebiet nicht vorgesehen ist, mit dem 
Nachweis einer ärztlichen Tätigkeit von mindestens 
fünf Jahren nach Erhalt der Approbation, Bestallung 
oder Erlaubnis der Berufsausübung können zum 
Akademischen Rat im Beamtenverhältnis auf Zeit 
für die Dauer von drei Jahren ernannt werden; bei 
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Wahrnehmung von Aufgaben eines Oberarztes im 
Bereich der Medi7in erfolgt die Ernennung zum 
Akademischen Oberrat. Ihnen ist die selbstständige 
Wahrnehmung von Aufgaben in Forschung, Lehre 
und Weiterbildung zu übertragen und Gelegenheit zu 
eigener wissenschaftlicher Weiterbildung zu geben. 
Das Dienstverhältnis kann um drei Jahre verlängert 
werden. Eine weitere Verlängerung des Dienstver
hältnisses oder eine erneute Ernennung zum Akade
mischen Rat oder Akademischen Oberrat im Beam
tenverhältnis auf Zeit ist unzulässig. Der Eintritt in 
den Ruhestand mit Ablauf der Dienstzeit ist ausge
schlossen. 

(5) Vorgesetzter der Akademischen Mitarbeiter ist der 
Leiter der Hochschuleinrichtung, der sie zugeordnet 
sind, bei ausschließlicher Zuordnung zu einer Fakul
tät der Dekan. Soweit Akademische Mitarbeiter dem 
Aufgabenbereich eines Hochschullehrers zugewiesen 
sind, ist dieser weisungsbefugt. 

(6) Akademische Mitarbeiter sind ferner die an Aka
demien der Bildenden Künste und der Hochschule für 
Gestaltung tätigen Technischen Lehrer, Technischen 
Oberlehrer, Fachschulräte sowie die ihnen in der Ver
gütung gleichgestellten angestellten Lehrkräfte an 
diesen Hochschulen. Ihnen obliegen im Rahmen ihres 
Faches auch Dienstleistungen in praktisch-techni
scher Hinsicht bei künstlerischen Entwick1ungsvor
haben und bei der Wartung von Einrichtungsgegen
ständen und Geräten. Einstellungsvoraussetzung sind 
hierfür abweichend von Absatz 3 in der Regel die 
Meisterpriifung sowie gute fach bezogene Leistungen 
in der Praxis und pädagogische Eignung. 

(7) Hauptberuflich tätigen Akademischen Mitarbei
tern mit der Verpflichtung zu selbstständigem Unter
richt an Musikhochschulen verleiht die Hochschule 
für die Zeit der Zugehörigkeit zum Lehrkörper die 
hochschulrechtliche Bezeichnung »Dozent an einer 
Musikhochschule« oder »Dozentin an einer Musik
hochschule«. Sie müssen in der Regel ein abgeschlos
senes Hochschulstudium sowie gute fachbezogene 
Leistungen in der Praxis und pädagogische Eignung 
nachweisen. 
(8) Lektoren sind hauptberuflich tätige Akademische 
Mitarbeiter, die Lehrveranstaltungen, insbesondere in 
den lebenden Fremdsprachen und zur Landeskunde, 
durchführen. Sie soUen ein abgeschlossenes Hoch
schulstudium nachweisen und eine zu vermittelnde le
bende Fremdsprache als Muttersprache sprechen.«. 

25. In § 53 Abs. 2 werden die Worte »wissenschaftlichen 
Mitarbeiter« durch die Worte »Akademischen Mit
arbeiter« ersetzt. 

26. § 54 wird aufgehoben. 

27. § 57 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt neu gefasst: 
»Studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte; 
Lehrassistenten«. 

b) In Satz 3 wird das Wort »vier« durch das Wort 
»sechs« ersetzt. 

c) Nach Satz 4 wird folgender Satz 5 angefügt: 

» Wissenschaftlichen Hilfskräften, die ihre Hilfs
tätigkeiten überwiegend im Bereich der Lehre 
erfüllen, kann der Fakultätsvorstand die Bezeich
nung »Lehrassistent« oder »Lehrassistentin« ver
leihen.«. 

28. § 58 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 4 werden nach dem Wort »Fach
hochschule« die Worte »und für den Studiengang 
Friihe Bildung und Erziehung (Elementarpäda
gogik) an einer Pädagogischen Hochschule« ein
gefügt. 

b) Absatz 4 wird folgender Satz 5 angefügt: 

»Für den Erwerb der Qualifikation für den Stu
diengang Frühe Bildung und Erziehung (Elemen
tarpädagogik) an Pädagogischen Hochschulen 
gelten die Sätze 1,2 und 4 entsprechend.«. 

c) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

»(5) In Studiengängen, die neben der Qualifikation 
nach Absatz I die Feststellung der fach spezi
fischen Studierfähigkeit erfordern, können die 
Hochschulen die erfolgreiche Teilnahme an einer 
Aufnahmepriifung verlangen. Die Hochschule 
stellt die fach spezifische Studierfähigkeit annand 
von mindestens zwei der folgenden Merkmale fest: 

1. die Einzelnoten der Hochschulzugangsberech
tigung, die über die Studierfahigkeit für den ge
wählten Studiengang besonderen Aufschluss 
geben, 

2. die Art einer Berufsausbildung und Berufs
tätigkeit, die besonderen Vorbildungen, prak
tischen Tätigkeiten sowie außerschulischen 
Leistungen und Qualifikationen, die über die 
Studierfähigkeit für den gewählten Studien
gang besonderen Aufschluss geben, 

3. das Ergebnis eines fachspezifischen Studier
fähigkeits tests oder 

4. das Ergebnis eines Auswahlgesprächs, in dem 
die Studierfähigkeit für das gewählte Studium 
und für den angestrebten Beruf festgestellt 
wird. 

Führt die Hochschule Studierfahigkeitstests oder 
Auswahlgespräche durch, kann sie eine Voraus
wahl anhand der Durchschnittsnote der Hoch
schulzugangsberechtigung, eines Merkmals nach 
Satz 2 oder einer geeigneten Kombination dieser 
Vorauswahlkriterien vornehmen. Die Vorberei
tung und die Durchführung der Aufnahmepriifung 
obliegen einem Ausschuss, der an der jeweiligen 
Hochschule zu bilden ist. Die Entscheidung über 
das Vorliegen der fach spezifischen Studierfähig-
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keit trifft der Vorstand der Hochschule auf der 
Grundlage des vom Ausschuss festgestellten Er
gebnisses der Aufnahmeprüfung; der Vorstand 
kann seine Zuständigkeit auf den Vorstand der Fa
kultät übertragen, welcher der Studiengang 
hauptsächlich zugeordnet ist. Die Hochschulen 
regeln die weiteren Einzelheiten der Aufnahme
prüfung durch Satzung; in dieser kann auch fest
gelegt werden, dass der Studierflihigkeitstest nur 
einmal wiederholt werden darf. Zur Weiterent
wicklung und Erprobung neuer Modelle der Fest
stellung der fachspezifischen Studierflihigkeit 
kann das Wissenschaftsministerium auf Antrag 
der Hochschule für einzelne Studiengänge in ei
ner Satzung der jeweiligen Hochschule zu re
gelnde Abweichungen von den Sätzen 2 und 3 zu
lassen.«. 

d) Absatz 6 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz I werden die Worte »einem Eignungs
feststellungsverfahren die sportliche Eignung 
und Motivation« durch die Worte »einer Auf
nahmeprüfung die Studierfähigkeit« ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden die Worte »des Eignungs
feststellungsverfahrens« durch die Worte »der 
Aufnahmeprüfung« ersetzt. 

cc) In Satz 3 werden die Worte »der Eignungs
feststellung« durch die Worte »der Aufnah
meprüfung« ersetzt. 

e) Absatz 7 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Worte »einem Eignungs
feststellungsverfahren die Eignung« durch 
die Worte »einer Aufnahmeprüfung die Stu
dierfähigkeit« ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird nach dem Wort »nachweist« der 
Klammerzusatz »(Begabtenprüfung)« ein
gefügt. 

cc) In Satz 4 werden die Worte »des Eignungs
feststellungsverfahrens« durch die Worte 
»der Aufnahmeprüfung und der Begabtenprü
fung « ersetzt. 

dd) In Satz 5 werden die Worte »der Eignungsfest
stellung« durch die Worte »der Aufnahme
prüfung und der Begabtenprüfung« ersetzt. 

29. § 59 Abs. 4 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Im ersten Halbsatz werden die Worte »und 
mit einer mindestens dreijährigen einschlägi
gen Berufserfahrung« gestrichen. 

bb) Im zweiten Halbsatz werden die Worte »so
wie mit einer mindestens dreijährigen Berufs
erfahrung im jeweiligen Berufsfeld« gestri
chen. 

b) In Satz 3 werden die Worte »Das Wissenschaftsmi
nisterium regelt durch Rechtsverordnung im Ein
vernehmen mit dem Kultusministerium« durch die 
Worte »Die Fachhochschulen regeln durch Sat
zung« ersetzt. 

c) Satz 4 wird folgender neue Satz 5 angefügt: 

»Für den Erwerb der Qualifikation für den Stu
diengang Frühe Bildung und Erziehung (Elemen
tarpädagogik) an Fachhochschulen gilt § 58Abs. 4 
Satz 5 entsprechend.«. 

30. § 60 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird folgender Satz 5 angefügt: 

»In begründeten Fällen kann die Immatrikulation 
mit einer Befristung oder Auflage, die Zulassung 
darüber hinaus auch mit einer Bedingung ver
sehen werden.«. 

b) In Absatz 2 wird nach Nummer 5 der Punkt durch 
ein Komma ersetzt und folgende Nummer 6 ange
fügt: 

»6. die Person nicht den Nachweis über die Teil
nahme an einem Orientierungs test oder einem 
Orientierungsgespräch für den gewünschten 
Studiengang erbringt; dies gilt nicht, sofern die 
Person die Teilnahme an einem Studierfähig
keitstest oder Auswahlgespräch im Sinne des 
§ 58 Abs. 5 oder des § 6 des Hochschulzulas
sungsgesetzes nachweist; das Nähere über die 
Ausgestaltung und Durchführung des Orien
tierungstests und des Orientierungsgesprächs 
regeln die Hochschulen durch Satzung.«. 

31. In § 62 Abs.2 Nr.2 werden nach der Angabe »§ 32 
Abs. 1 Satz 5« die Worte »oder aus einem anderen 
Grund« eingefügt. 

32. § 63 Abs. 2 wird folgender Satz 3 angefügt: 

»Durch Satzung kann auch die Verpflichtung zur 
elektronischen AntragsteIlung vorgesehen werden; in 
diesem Fall sind in der Satzung Ausnahmeregelun
gen für Härtefälle zu treffen.«. 

33. In § 89 Abs.2 Satz 1 wird die Angabe »Absatzes 1 
Sätze I und 4« durch die Angabe» Absatzes 1 Sätze 1 
und 3« ersetzt. 

34. Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen. 

Artikel 2 

Gesetz zum Staatsvertrag über die Vergabe 
von Studienplätzen 

Dem am 22. Juni 2006 unterzeichneten Staatsvertrag über 
die Vergabe von Studienplätzen zwischen dem Land 
Baden-Württemberg, dem Freistaat Bayern, dem Land 
Berlin, dem Land Brandenburg, der Freien Hansestadt 
Bremen, der Freien und Hansestadt Hamburg, dem Land 
Hessen, dem Land Mecklenburg-Vorpommern, dem Land 
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Niedersachsen, dem Land Nordrhein-Westfalen, dem 
Land Rheinland-Pfalz, dem Saarland, dem Freistaat Sach
sen, dem Land Sachsen-Anhalt, dem Land Schleswig
Holstein und dem Freistaat Thüringen wird zugestimmt. 
Der Staatsvertrag wird in der Anlage veröffentlicht. Der 
Tag, an dem der Staatsvertrag nach seinem Artikel 19 
Abs. 1 in Kraft tritt, ist im Gesetzblatt bekannt zu geben. 

Artikel 3 

Änderung des Hochschulzulassungsgesetzes 

Das Hochschulzulassungsgesetz in der Fassung vom 
15. September 2005 (GBL S. 630) wird wie folgt geändert: 

1. Die Überschrift des Ersten Abschnittes erhält fol
gende Fassung: 

»I. ABSCHNITT 

Geltungsbereich«. 

2. § I erhält folgende Fassung: 

»§ 1 

Dieses Gesetz regelt die Vergabe von Studienplätzen 
in zulassungsbeschränkten Studiengängen an den 
staatlichen Hochschulen, soweit nicht die Vergabe 
durch die Zentralstelle für die Vergabe von Studien
plätzen nach Artikel 1 des Staatsvertrages über die 
Vergabe von Studienplätzen erfolgt, und enthält er
gänzende Vorschriften zum Staatsvertrag über die 
Vergabe von Studienplätzen. Vom Geltungsbereich 
des Gesetzes nicht erfasst ist die Vergabe von Stu
dienplätzen der staatlichen Fachhochschulen in 
grundständigen Ausbildungsgängen für den öffent
lichen Dienst. «. 

3. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird die Angabe »Artikel 16 des 
Staatsvertrages« durch die Angabe »Artikel 15 
des Staatsvertrages« ersetzt. 

b) In Absatz 2 wird die Angabe »Artikel 7 Abs. 5 
und Artikel 14 Abs. 2 Satz 4 des Staatsvertrages« 
durch die Angabe »Artikel 7 Abs. 4 des Staatsver
trages« ersetzt. 

4. § 2 a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Angabe »§ 32 Abs.3 
Nr.3 des Hochschulrahmengesetzes (HRG)« 
durch die Angabe »Artikel 13 Abs.l Nr.3 des 
Staatsvertrages« und die Worte »dem Grad 
der Qualifikation nach § 27 HRG« durch die 
Worte »der Durchschnittsnote der Hochschul
zugangsberechtigung« ersetzt. 

bb) Satz 2 erhält folgende Fassung: 

»Die Zahl der Teilnehmer am Auswahlver
fahren kann begrenzt werden.«. 

cc) Nach Satz 2 werden folgende neue Sätze 3 
und 4 angefügt: 

»StudierHihigkeitstests und Auswahlgesprä
che können auch nur für einen bestimmten 
Teil der nach Artikel 13 Abs.l Nr.3 des 
Staatsvertrages zu vergebenden Studienplätze 
durchgeführt werden. Die Hochschulen kön
nen Studierfahigkeitstests gemeinsam durch
führen oder eine Hochschule oder einen Drit
ten mit der Durchführung beauftragen.«. 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

»(2) Das Wissenschaftsministerium regelt die 
Grundsätze des Auswahlverfahrens nach Absatz 1, 
insbesondere die Auswahlmaßstäbe im Einzelnen, 
die Verbindung der Auswahlmaßstäbe, die Betei
ligung am Auswahlverfahren sowie die Begren
zung der Durchführung von Studierfähigkeitstests 
und Auswahlgesprächen auf einen Teil der zu ver
gebenden Studienplätze, durch Rechtsverordnung; 
die Hochschulen regeln die Einzelheiten im Rah
men dieser Rechtsverordnung durch Satzung.«. 

5. Nach § 2 a wird folgender § 2 beingefügt: 

»§ 2b 

Zulassung ausländischer Studienbewerber 

Ausländische Staatsangehörige und Staatenlose, die 
nicht nach § 58 Abs. 1 des Landeshochschulgesetzes 
(LHG) Deutschen gleichgestellt sind, werden in erster 
Linie nach der Durchschnittsnote der Hochschulzu
gangsberechtigung, nach dem Ergebnis eines Studier
fähigkeits tests, nach dem Ergebnis eines Auswahl
gesprächs oder nach einer Kombination dieser Maß
stäbe ausgewählt. Besondere Umstände, die fUr ein 
Studium an einer deutschen Hochschule sprechen, 
können berticksichtigt werden. Als ein solcher Um
stand isÜnsbesondere_anzusehen, wenn der Bewerber 

1. die Hochschulzugangsberechtigung ausschließ
lich nach ausländischem Recht an einer deutschen 
Auslandsschule erworben hat, 

2. von einer deutschen Eiurichtung zur Förderung 
begabter Studierender für ein Studium ein Stipen
dium erhält, 

3. auf Grund besonderer Vorschriften mit der Auf
nahme in ein Studienkolleg oder eine vergleich
bare Einrichtung fUr die Zuteilung eines Studien
platzes in dem im Zulassungsantrag genannten 
Studiengang vorgemerkt ist, 

4. in der Bundesrepublik Deutschland Asylrecht ge
nießt, 

5. aus einem Entwicklungsland oder einem Land 
kommt, in dem es keine Ausbildungsstätten fUr 
den betreffenden Studiengang gibt, 

6. einer deutschsprachigen Minderheit im Ausland 
angehört. 

Verpflichtungen auf Grund zwischenstaatlicher Ver
einbarungen sind zu berücksichtigen. Das Nähere re
gelt das Wissenschaftsministerium durch Rechtsver
ordnung.«. 
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6. § 3 wird folgender Satz 3 angefügt 

»§ 5 Abs. 7 gilt entsprechend.«. 

7. § 5 erhält folgende Fassung: 

»§ 5 

Voraussetzung für die Festsetzung von 
Zulassungszahlen, Kapazitätsermittlung und 

Festsetzung von Zulassungszahlen 

(1) In einem nicht in das Verfahren der Zentralstelle 
einbezogenen Studiengang sollen Zulassungszahlen 
festgesetzt werden, wenn zu erwarten ist, dass die 
Zahl der Einschreibungen die Zahl der Studienplätze 
an den einzelnen Hochschulen in dem Studiengang 
erheblich übersteigen wird. Dies gilt entsprechend 
für höhere Fachsemester eines Studiengangs. § 3 gilt 
entsprechend. 

(2) Zulassungszahl nach Absatz 1 ist die Zahl der von 
der einzelnen Hochschule höchstens aufzunehmen
den Bewerber in einem Studiengang. Sie wird auf 
der Grundlage der jährlichen Aufnahmekapazität 
festgesetzt. Zulassungszahlen dürfen nur für einen 
bestimmten Zeitraum, höchstens für die Dauer eines 
Jahres, festgesetzt werden. 

(3) Die Zulassungszahlen sind so festzusetzen, dass 
nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Vorgaben und 
unter Berücksichtigung der räumlichen und fachspe
zifischen Gegebenheiten eine erschöpfende Nutzung 
der Ausbildungskapazität erreicht wird; die Qualität 
in Forschung und Lehre, die geordnete Wahrnehmung 
der Aufgaben der Hochschule, insbesondere in For
schung, Lehre, Studium und Weiterbildung sowie in 
der Krankenversorgung, sind zu gewährleisten. Bei 
der Erprobung neuer Studiengänge und -methoden, 
bei der Neuordnung von Studiengängen und Fachbe
reichen sowie beim Aus- oder Aufbau der Hochschu
len können Zulassungszahlen abweichend von Satz 1 
festgesetzt werden. 

(4) Die jährliche Aufnahmekapazität wird auf der 
Grundlage des Lehrangebots, des Ausbildungsauf
wands und weiterer kapazitätsbestimmender Krite
rien ermittelt. Dem Lehrangebot liegen die Stellen für 
das hauptamtlich tätige wissenschaftliche Personal, 
soweit ihm Lehraufgaben übertragen sind, die Lehr
aufträge und die dienstrechtlichen Lehrverpflich
tungen unter Berücksichtigung festgelegter Reduzie
rungen zugrunde. Der Ausbildungsaufwand ist durch 
Normwerte festzusetzen, die den Aufwand festlegen, 
der für die ordnungsgemäße Ausbildung eines Studie
renden in dem jeweiligen Studiengang erforderlich 
ist. Bei der Festsetzung von Normwerten sind ausbil
dungsrechtliche Vorschriften sowie der Ausbildungs
aufwand in gleichartigen und vergleichbaren Stu
diengängen zu beachten. Die Normwerte haben eine 
gleichmäßige und erschöpfende Auslastung der 
Hochschulen zu gewährleisten; in diesem Rahmen 
sind die Hochschulen bei der Gestaltung von Lehre 

und Studium frei. Durch Rechtsverordnung nach 
§ 11 Abs.4 werden studiengangspezifische Norm
werte oder fachergruppenspezifische Bandbreiten 
für Normwerte festgesetzt. Weitere kapa71tätsbestim
mende Kriterien sind insbesondere die räumlichen 
und sächlichen Gegebenheiten, zusätzliche Belastun
gen auf Grund der bisherigen Entwicklung der Stu
dienanfangerzahl und der Zahl der Studierenden, das 
Verbleibeverhalten der Studierenden (Schwund) so
wie die besonderen Gegebenheiten in medizinischen 
Studiengängen. 

(5) Die Ermittlung der jährlichen Aufnahmekapazität 
kann auch in der Weise erfolgen, dass einem ausge
wiesenen Budget für die Lehre und den Grundbedarf 
der Forschung ein Kostennormwert gegenüberge
stellt wird, der die Kosten für die ordnungsgemäße 
Ausbildung eines Studierenden in dem jeweiligen 
Studiengang festlegt. 

(6) Vor der Festsetzung von Zulassungszahlen legt 
die Hochschule dem Wissenschaftsministerium einen 
Bericht mit ihren Kapazitätsberechnungen vor. 

(7) Bei der Ermittlung der Aufnahrnekapazität nach 
den Absätzen 4 und 5 bleiben aus Studiengebühren 
nach § 3 des Landeshochschulgebührengesetzes fi
nanzierte Maßnahmen und Maßnahmen zum Aus
gleich zusätzlicher Belastungen auf Grund der bis
herigen Entwicklung der Studienanfängerzahl und 
der Zahl der Studierenden unberücksichtigt. 

(8) Wenn bisher eingeriChtete Studiengänge nicht 
fortgeführt werden, kann in der Verordnung nach 
Absatz 1 in Verbindung mit § 3 bestimmt werden, 
dass keine Studienanfänger mehr aufgenommen wer
den.«. 

8. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 Nr.2 wird die Angabe »Buchst. a« 
gestrichen. 

bb) In Satz 2 werden die Worte »dem Grad der 
gemäß § 27 HRG nachgewiesenen Qualifika
tion« durch die Worte »der Durchschnittsnote 
der Hochschulzugangsberechtigung« ersetzt. 

ce) Satz 4 erhält folgende Fassung: 

»Im Übrigen gelten Artikel 1 Abs.1 Sätze 2 bis 
4, Artikel 11 Abs. 2,ArtikeI12Abs. 3, 5 und 7, 
Artikel 13 Abs.l Nr. 2 Satz 2 und Nr. 3 Satz 6 
sowie Abs. 3 des Staatsvertrages und § 2 b ent
sprechend, soweit nicht ein Verfahren nach 
den Absätzen 3 und 4 durchgeführt wird.«. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 2 Nr. 3 erhält folgende Fassung: 

»3. die Art einer Berufsausbildung und Be
rufstätigkeit, die besonderen Vorbildun
gen, praktischen Tätigkeiten sowie außer-
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schulischen Leistungen und QualifIkatio
nen, die über die Eignung für den gewähl
ten Studiengang besonderen Aufschluss 
geben,«. 

bb) Satz 2 Nr.4 wird gestrichen. 

cc) Der bisherige Satz 2 Nr.5 und 6 wird Satz 2 
Nr.4und5. 

dd) Nach Satz 3 wird folgender neue Satz 4 ein
gefügt: 

»Ab dem Wintersemester 201112012 muss 
das Ergebnis eines StudierHihigkeitstests oder 
eines Auswahlgespräches berücksichtigt wer
den.«. 

ee) Nach dem neuen Satz 4 wird folgender neue 
Satz 5 eingefügt: 

»Studierflihigkeitstests und Auswahlgesprä
che können auch nur für einen bestimmten 
Teil der nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 zu verge
benden Studienplätze durchgeführt werden. «. 

ff) Der bisherige Satz 4 wird neuer Satz 6. 

gg) Nach dem neuen Satz 6 wird folgender neue 
Satz 7 eingefügt: 

»§ 2a Abs.l Satz 4 gilt entsprechend.«. 

hh) Der bisherige Satz 5 wird neuer Satz 8. 

c) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

»(3) In Studiengängen, in denen die fachspezi
fische Studierrahigkeit für den gewählten Studien
gang nach § 58 Abs. 5 LHG durch eine Auf
nahmeprüfung nachzuweisen ist, trifft die Hoch
schule ihre Auswahlentscheidung nach Absatz 1 
Satz 1 Nr. 1 nach der in der Aufnahmeprüfung er
reichten Bewertung.«. 

d) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

»In postgradualen Studiengängen wird die Aus
wahl der Bewerber auf Grund der Maßstäbe, die 
Voraussetzung für die Zulassung zu dem postgra
dualen Studiengang sind, getroffen. Abweichend 
hiervon kann die Auswahl auch auf Grund sons
tiger Maßstäbe, die besonderen Aufschluss über 
die Eignung und Motivation für den gewählten 
postgradualen Studiengang geben, getroffen wer
den, insbesondere auf Grund von Leistungen, die 
in dem Studium, das Voraussetzung für die Zu
lassung zu dem postgradualen Studiengang ist, 
erbracht wurden, von fachspezifischen Studier
fahigkeitstests oder von Auswahlgesprächen. Die 
zur Verfügung stehenden Studienplätze können 
nach der Fachrichtung der Abschlussprüfung, die 
Voraussetzung für die Zulassung zu dem post
gradualen Studiengang ist, aufgeteilt werden. § 6 
Abs.2 Satz 5, 6 und 8 gilt entsprechend.«. 

9. Nach § 6a wird folgender § 6b eingefügt: 

»§ 6b 

Erprobungsklausel 

Zur Weiterentwicklung der Auswahlverfahren kann 
das Wissenschaftsministerium auf Antrag der Hoch
schule für einzelne Studiengänge in einer Satzung 
der jeweiligen Hochschule zu regelnde Abweichun
gen von den Vorschriften des § 6 Abs. 2 und 4 sowie 
von den Verordnungen nach § 11 Abs.l zulassen.«. 

10. In § 9 Satz 1 wird die Angabe »§ 24 des Landes
verwaltungsverfahrensgesetzes vom 21. Juni 1977 
(GBL S.227)« durch die Angabe »§ 24 des Landes
verwaltungsverfahrensgesetzes in der Fassung vom 
12. Aptil2005 (GBL S. 350)« ersetzt. 

11. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 1 werden die Worte »einem Eig
nungsfeststellungsverfahren« durch die Worte 
»einer Aufnahmeprüfung« und die Worte »vom 
Eignungsfeststellungsverfahren« durch die Worte 
»von der Aufnahmeprüfung« ersetzt. 

b) In Absatz 3 wird das Wort »Eignungsfeststel
lungsverfahren« durch das Wort »Aufnahmeprü
fungen« ersetzt. 

12. § 11 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 3 erhält folgende Fassung: 

»3. die Grundsätze des Auswahlverfahrens 
nach § 6, insbesondere die Auswahlrnaß
stäbe im Einzelnen und die Verbindung der 
Auswahlmaßstäbe, die Beteiligung am 
Auswahlverfahren sowie die Begrenzung 
der Durchführung von Studierfahigkeits
tests und Auswahlgesprächen auf einen 
Teil der zu vergebenden Studienplätze,«. 

bb) Nach Nummer 6 wird folgende neue Num
mer 7 eingefügt: 

»7. die Vergabe der Studienplätze nach § 6 
Abs. 1 Satz 4 an Studienbewerber, die 
nicht nach § 58 LHG Deutschen gleich
gestellt sind,«. 

cc) Die bisherige Nummer 7 wird Nummer 8. 

b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

»(4) Die Kapazitätsermittlung und die Festset
zung von Zulassungszahlen nach § 5 erfolgen 
nach Maßgabe einer Rechtsverordnung des Wis
senschaftsministeriums. In dieser Rechtsverord
nung sind insbesondere zu regeln: 

1. die Normwerte nach § 5 Abs. 4 und 5, 

2. das Rechenverfahren zur Anwendung dieser 
Normwerte, 

3. die weiteren kapazitätsbestirnmenden Kriterien 
nach § 5 Abs. 4.«. 



,--
.' -
-' 

514 GBl. vom 23. November 2007 Nr. 19 

Artikel 4 

Änderung des Landesbeamtengesetzes 

Das Landesbeamtengesetz in der Fassung vom 19. März 
1996 (GBl. S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 3. Juli 2007 (GBl. S.296), wird wie folgt 
geändert: 

In § 6 Abs. 3 Satz 2 werden die Worte» , wissenschaft
liche oder künstlerische Mitarbeiter« durch die Worte 
»oder Akademische Mitarbeiter« ersetzt. 

ArtikelS 

Änderung des Landesbesoldungsgesetzes 

Das Landesbesoldungsgesetz in der Fassung vom 12. De
zember 1999 (GBl. 2000 S.2), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 7. März 2006 (GBl. S.7l), 
wird wie folgt geändert: 

1. In § 2 wird die Angabe »A, Bund R« durch die An
gabe »A, B, Wund R« ersetzt. 

2. § 10 Abs. 2 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

»(3) Die Ämter der Juniordozenten und der Hoch
schuldozenten nach § 51 ades Landeshochschulgeset
zes sind in der Landesbesoldungsordnung W geregelt. 
Die Grundgehaltssätze richten sich nach der Anlage 
IV zum Bundesbesoldungsgesetz.«. 

3. § 11 wird folgender § 11 a angefügt: 

»§ lla 

Zulagen für Hochschuldozenten 

(1) Hochschuldozenten können nach Maßgabe der 
nachfolgenden Vorschriften neben dem als Mindest
bezug gewährten Grundgehalt bei besonderer Be
währung in der Lehre monatliche Zulagen erhalten. 

(2) Die Zulagen sind unbefristet und können zusam
men höchstens pro Monat 

1. für 25% der Inhaber von W 2-Stellen für Dozenten 
in Höhe von 300 Euro, 

2. für 25 % der Inhaber von W 2-Stellen für Dozenten 
in Höhe von 500 Euro, 

3. für 25 % der Inhaber von W 2-Stellen für Dozenten 
in Höhe von 700 Euro, 

gewährt werden. Sie sind ruhegehaltfähig, soweit sie 
jeweils mindestens drei Jahre bezogen worden sind.«. 

4. § 12 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden nach dem Wort »Profes
soren« die Worte »sowie Junior- und Hochschul
dozenten« angefügt. 

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2 a eingefügt: 

»(2 a) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend 
für Junior- und Hochschuldozenten nach § 51 ades 
Landeshochschulgesetzes.«. 

5. Die Überschrift in der Anlage I zum Landesbesol
dungsgesetz erhält folgende Fassung: 

»Landesbesoldungsordnungen A, B, Wund R«. 

6. Die Landesbesoldungsordnung A (Anlage I zum Lan
desbesoldungsgesetz) wird wie folgt geändert: 

a) Die Besoldungsgruppe A 13 wird wie folgt geän
dert: 

aa) Vor der Amtsbezeichnung »Bezirksnotar« wird 
die Amtsbezeichnung 

»Akademischer Rat« eingefügt. 

bb) Die Amtsbezeichnung mit Funktionszusatz 

»Studienrat an einer Hochschule 

als Lehrkraft für besondere Aufgaben« 

wird gestrichen. 

b) Die Besoldungsgruppe A 14 wird wie folgt geän
dert: 

aa) Vor der Amtsbezeichnung »Bezirksnotar« wird 
die Amtsbezeichnung 

»Akademischer Oberrat« eingefügt. 

bb) Die Amtsbezeichnung mit Funktionszusatz 

»Oberstudienrat an einer Hochschule 

als Lehrkraft für besondere Aufgaben« 

wird gestrichen. 

c) Die Besoldungsgruppe A 15 wird wie folgt geän
dert: 

aa) Vor der Amtsbezeichnung »Direktor bei der 
Landesakademie für Fortbildung und Personal
entwicklung an Schulen« wird die Amtsbe
zeichnung 

»Akademischer Direktor« eingefügt. 

bb) Die Amtsbezeichnung mit Funktionszusatz 

»Studiendirektor an einer Hochschule 

als Lehrkraft für besondere Aufgaben« 

wird gestrichen. 

d) In Besoldungsgruppe A 16 wird vor der Amts
bezeichnung »Leitender Verwaltungs direktor beim 
Kommunalverband für Jugend und Soziales Ba
den-Württemberg« die Amtsbezeichnung »Leiten
der Akademischer Direktor« eingefügt. 

7. Nach der Landesbesoldungsordnung B (Anlage I zum 
Landesbesoldungsgesetz) wird eingefügt: 

»Landesbesoldungsordnung W 

Juniordozent1 

Feste Gehälter 

Besoldungsgruppe W 1 

1 Erhält bei Bewährung als Dozent ab dem Zeitpunkt der ersten Ver
längerung des Beamtenverhältnisses auf Zeit eine nicht ruhege
haltfähige Zulage nach Anlage II. 
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Besoldungsgruppe W 2 

Hochschuldozent 

als Dozent nach § 51 ades Landeshochschulgesetzes«. 

8. Die Anlage 11 zum Landesbesoldungsgesetz wird wie 
folgt geändert: 

Vor dem Abschnitt »Landesbesoldungsordnung R« 
werden folgende Angaben eingefügt: 

»Landesbesoldungsordnung W 

W1 1 260,00«. 

Artikel 6 

Änderung des Landespersonalvertretungsgesetzes 

Das Landespersonalvertretungsgesetz in der Fassung vom 
1. Februar 1996 (GBI. S. 205), zuletzt geändert durch Ar
tikel1 des Gesetzes vom 11. Oktober 2005 (GBI. S. 658), 
wird wie folgt geändert: 

§ 94 Abs.1 und 2 erhält folgende Fassung: 

»(1) Dieses Gesetz gilt nicht für 

1. Hochschullehrer, vor Inkrafttreten des Landeshoch
schulgesetzes vom l. Januar 2005 eingestellte Hoch
schuldozenten, Gastprofessoren, Oberassistenten, 
Oberingenieure, wissenschaftliche und künstlerische 
Assistenten sowie Akademische Mitarbeiter, denen 
Aufgaben in Forschung und Lehre zur selbstständigen 
Wahrnehmung übertragen sind, ferner Lehrbeauftragte 
an Hochschulen sowie Professoren und Lehrbeauf
tragte an Berufsakademien, 

2. die in Lehre und Forschung tätigen habilitierten 
Personen sowie solche Personen, die die Einstellungs
voraussetzungen als Professor erfüllen, an Forschungs
stellen, die nicht wissenschaftliche Hochschulen sind. 

(2) Die §§ 75 bis 77, § 79 Abs. 3 Nr.15 und § 80 Abs.1 
Nr.3 bis 8 und Abs. 3 Nr.1 finden auf die 

1. Akademischen Mitarbeiter an Hochschulen, soweit sie 
nicht unter Absatz 1 Nr.1 fallen, 

2. nichthabilitierten Akademischen Mitarbeiter an For
schungsstätten, die nicht wissenschaftliche Hochschu
len sind, 

keine Anwendung.«. 

Artikel 7 

Änderung der Verordnung der Landesregierung 
über die Lehrverpflichtungen an Universitäten, 

Pädagogischen Hochschulen und Fachhochschulen 

Die Lehrverpflichtungsverordnung vom 11. Dezember 
1995 (GBI. 1996 S. 43), zuletzt geändert durch Artikel 17 
des Gesetzes vom l. Januar 2005 (GBI. S.l), wird wie 
folgt geändert: 

l. § 1 erhält folgende Fassung: 

»§ 1 

Umfang der dienstrechtlichen Lehrverpjlichtung 

(1) An den Universitäten, Pädagogischen Hochschulen 
und Fachhochschulen gelten folgende Lehrverpflich
tungen: 

l. Professoren an Universitäten und Pädagogischen 
Hochschulen 

a) in der Regel 9 Lehrveranstaltungsstunden, 

b) Professoren, die nach § 46 Abs.1 Satz 3 des 
Landeshochschulgesetzes (LHG) überwiegend 
außerhalb der Lehre tätig sind, 2 bis 8 Lehrver
anstaltungsstunden, 

c) Professoren, die nach § 46 Abs. 1 Satz 6 LHG 
einen Schwerpunkt in der Lehre haben, 10 bis 
12 Lehrveranstaltungsstunden, 

2. Professoren an Fachhochschulen sowie Beamte 
und Richter als hauptamtliche Lehrkräfte an Fach
hochschulen, 18 Lehrveranstaltungsstunden, 

3. Juniorprofessoren, soweit sie positiv evaluiert wor
den sind, 6 Lehrveranstaltungsstunden, im Übrigen 
4 Lehrveranstaltungsstunden, 

4. Dozenten nach § 51a LHG 12 bis 18 Lehrveran
staltungsstunden, 

5. Akademische Mitarbeiter, die ihre Dienstleistungen 

a) zu gleichen Anteilen in Forschung und Lehre er
bringen, 7 bis l3 Lehrveranstaltungsstunden, 

b) überwiegend im Bereich der Forschung erbrin
gen, 5 bis 12 Lehrveranstaltungsstunden, 

c) überwiegend im Bereich der Lehre erbringen, 
13 bis 19 Lehrveranstaltungsstunden, 

d) ausschließlich im Bereich der Lehre erbringen, 
20 bis 25 Lehrveranstaltungsstunden; 

Akademische Mitarbeiter im Beamtenverhältnis 
auf Zeit bis zu vier Lehrveranstaltungsstunden, so
fern ihnen nach § 52 Abs. 2 und 4 LHG die Mög
lichkeit der Weiterqualifikation eingeräumt wurde; 
die Lehrverpflichtung erhöht sich auf 6 Lehrveran
staltungsstunden, sobald das Ziel der Weiterqualifi
kation erreicht wurde, 

6. Akademische Mitarbeiter als Fachschulräte an 
Fachhochschulen nach Maßgabe der Funktions
beschreibung der einzelnen Stellen unter Berück
sichtigung der sonstigen Dienstaufgaben bis zu 28 
Lehrveranstaltungsstunden. 

7. a) Bei Angestellten (auch befristet beschäftigten) 
richtet sich die Lehrverpflichtung nach der Aus
gestaltung des Dienstverhältnisses. Nehmen An
gestellte auf Grund vertraglicher Vereinbarung 
die gleichen Dienstaufgaben wahr wie die in 
Nummern 1 bis 5 genannten Beamten, ist ihre 
Lehrverpflichtung jeweils entsprechend festzu
setzen. In den Arbeitsverträgen ist die Anwen-
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dung der Lehrverpflichtungsverordnung in der 
jeweils geltenden Fassung zu vereinbaren. 

b) Bei Akademischen Mitarbeitern in befristeten 
Arbeitsverhältnissen ist, soweit ihnen nach § 52 
Abs.2 LHG die Möglichkeit der Weiterquali
fikation eingeräumt ist, die Lehrverpflichtung 
auf 4 Lehrveranstaltungsstunden festzusetzen; 
die Lehrverpflichtung erhöht sich auf 6 Lehrver
anstaltungsstunden, sobald das Ziel der Weiter
qualifikation erreicht wurde. 

8. Das zur Lehre verpflichtete hauptberufliche wis
senschaftliche und künstlerische Personal an Päda
gogischen Hochschulen hat zusätzlich zu seiner 
Lehrverpflichtung 4 Stunden pro Woche der Vorle
sungszeit schulpraktische Betreuung von Studieren
den durchzuführen, soweit es nicht ausschließlich 
außerhalb von Lehramtsstudiengängen eingesetzt 
ist. Ausgenommen hiervon sind Lektoren, Instru
mentallehrer, Gesangslehrer und Sprecherzieher. 
Über Abweichungen im Einzelfall entscheidet das 
Wissenschaftsministerium. 

(2) Inhaber von Professuren, denen nach § 46 Abs. 1 
Satz 3 LHG ausschließlich Aufgaben außerhalb der 
Lehre übertragen wurden, unterliegen keiner Lehr
verpflichtung nach dieser Verordnung. Akademische 
Mitarbeiter an den Fachhochschulen, mit Ausnahme 
der Fachschulräte nach Absatz 1 Nr. 6, unterliegen kei
ner Lehrverpflichtung nach dieser Verordnung. 

(3) Überträgt eine Hochschule einem Professor nach 
§ 46 Abs. 1 Satz 3 LHG ausschließlich oder überwie
gend Aufgaben außerhalb der Lehre, so hat sie die 
Verringerung des Lehrangebots innerhalb der Lehr
einheit durch geeignete Maßnahmen auszugleichen. 
Der Ausgleich kann auch durch einen Vertreter dessel
ben Faches, der einer anderen Fakultät zugeordnet ist, 
erfolgen, sofern er und die andere Fakultät damit ein
verstanden sind. Die Ausgleichspflicht gilt nicht bei 
Professoren, denen Aufgaben außerhalb der Lehre 
übertragen wurden, sofern sie aus Mitteln Dritter fi
nanziert werden oder der Gesetzgeber dies im Staats
haushaltsplan so festlegt. 

(4) Hat die Hochschule für einen Akademischen Mit
arbeiter keine Dienstaufgabenbeschreibung erstellt, 
aus der sich der konkrete Umfang der Lehrverpflich
tung ergibt, beträgt die Lehrverpflichtung 25 Lehrver
anstaltungsstunden.«. 

2. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

»(2) Eine Lehrveranstaltungsstunde umfasst ein 
Lehrangebot von einer Lehrstunde je Woche der 
Vorlesungszeit des Semesters, die voll auf die 
Lehrverpflichtung nach § 1 angerechnet wird. Eine 
Lehrstunde umfasst eine Lehrzeit von mindestens 
45 Minuten.«. 

b) Absatz 8 erhält folgende Fassung: 

»(8) Betreuungstätigkeiten für eine Studienab
schlussarbeit bei hochschulischen, staatlichen und 
kirchlichen Prüfungen können durch den Dekan un
ter Berücksichtigung des notwendigen Aufwandes 
bis zu einem Umfang von zwei Lehrveranstaltungs
stunden angerechnet werden, sofern das Lehrde
putat nach Studienplan und Prüfungsordnungen ge
währleistet bleibt. Dabei kann der Betreuungsauf
wand für die einzelne Studienabschlussarbeit in den 
Ingenieur- und Naturwissenschaften höchstens mit 
0,6, im Übrigen höchstens mit 0,3 Lehrveranstal
tungsstunden auf die Lehrverpflichtung angerech
net werden.«. 

c) In Absatz 10 Satz 1 werden die Worte »Auswahl
und Eignungsfeststellungsverfahren« durch die 
Worte »Auswahlverfahren und Aufnahmeprüfun
gen« ersetzt. 

Artikel 8 

Änderuug der Lehrverpflichtungsverordnung 
für Kunsthochschulen 

Die Lehrverpflichtungsverordnung für Kunsthochschu
len vom 15.Februar 1982 (GBI. S.49), zuletzt geändert 
durch Artikel 18 des Gesetzes vom 1. Januar 2005 (GBI. 
S.l), wird wie folgt geändert: 

1. § I erhält folgende Fassung: 

»§ 1 

Geltungsbereich 

Diese Verordnung gilt für Hochschullehrer und für 
Akademische Mitarbeiter an Kunsthochschulen.«. 

2. § 4 Abs. 2 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

»Über die Anrechnung entscheidet der Fakultätsvor
stand; sind Fakultäten nicht vorhanden, entscheidet 
der Vorstand.«. 

3. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) Absätze 1 bis 3 erhalten folgende Fassung: 

»(1) Für Professoren mit Lehrtätigkeit in den wis
senschaftlichen Fächern beträgt die Lehrverpflich
tung in der Regel neun Lehrveranstaltungsstunden, 
bei Professoren, die nach § 46 Abs.l Satz 3 des Lan
deshochschulgesetzes (LHG) überwiegend außer
halb der Lehre tätig sind, zwei bis acht Lehrveran
staltungsstunden, für Professoren, die nach § 46 
Abs.l Satz 6 LHG einen Schwerpunkt in der Lehre 
haben, zehn bis zwölf Lehrveranstaltungsstunden. 
Professoren, die nach § 46 Abs. 1 Satz 3 LHG aus
schließlich außerhalb der Lehre tätig sind, unterlie
gen keiner Lehrverpflichtung. Überträgt eine Hoch
schule einer Professur nach § 46 Abs. 1 Satz 3 LHG 
ausschließlich oder überwiegend Aufgaben außer
halb der Lehre, so hat sie die Verringerung des Lehr
angebots innerhalb der Lehreinheit durch geeignete 
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Maßnahmen auszugleichen. Die Ausgleichspflicht 
gilt nicht bei Professuren, denen Aufgaben außer
halb der Lehre übertragen wurden, sofern sie aus 
Mitteln Dritter finanziert werden oder der Gesetzge
ber dies im Staatshaushaltsplan so festlegt. 

(2) Für Professoren mit Lehrtätigkeit in den künst
lerischen Fächern an den Hochschulen für Musik 
beträgt die Lehrverpflichtung 20 Lehrveranstal
tungsstunden Einzelunterricht oder Unterricht in 
Kleingruppen. Für Akademische Mitarbeiter an 
den Hochschulen für Musik beträgt die Lehrver
pflichtung mindestens 24 Lehrveranstaltungsstun
den Einzelunterricht oder Unterricht in kleinen 
Gruppen. Für Tanzkorrepetitoren an der Staatlichen 
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst 
Mannheim beträgt die Lehrverpflichtung in der 
Regel 30 Lehrveranstaltungsstunden. 

(3) Für Professoren in den künstlerischen Fächern 
und für Akademische Mitarbeiter an den Aka
demien der Bildenden Künste beträgt die Lehr
verpflichtung unbeschadet des § 7 20 Lehrveran
staltungsstunden. Die Lehrverpflichtung wird in 
der Regel auch als erfüllt angesehen, wenn die 
Lehrkraft eine Klasse von mindestens 15 ordentlich 
Studierenden als Klassenleiter betreut.«. 

b) Absatz 4 wird folgender Satz angefügt: 

»Für Dozenten mit Lehrtätigkeit in den wissen
schaftlichen Fächern beträgt die Lehrverpflichtung 
12 bis 18 Lehrveranstaltungsstunden.«. 

c) Absatz 5 wird aufgehoben. 

d) Der bisherige Absatz 6 wird neuer Absatz 5. 

e) Der bisherige Absatz 7 wird neuer Absatz 6 und er
hält folgende Fassung: 

»(6) Die Betreuung einer Abschlussarbeit in künst
lerischen Studiengängen oder einer Staatsexamens
arbeit bei Studiengängen des künstlerischen Lehr
amts wird jeweils mit 0,1 bis höchstens 0,45 
Lehrveranstaltungsstunden auf die Lehrverpflich
tung angerechnet; die Entscheidung im Einzelfall 
trifft der Vorstand.«. 

f) Nach Absatz 6 wird folgender neue Absatz 7 ange
fügt: 

»(7) Hat eine Hochschule für Musik keine Dienst
aufgabenbeschreibung erstellt, aus der sich der 
konkrete Umfang der Lehrverpflichtung ergibt, be
trägt die Lehrverpflichtung bei Akademischen Mit
arbeitern 25 und bei Tanzkorrepetitoren 30 Lehr
veranstaltungsstunden.«. 

4. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

»§ 7 

Lehrverpflichtung der Akademischen Mitarbeiter 
im Sinne des § 52 Abs. 6 LHG an Akademien 

der Bildenden Künste« 

b) In den Sätzen 1 und 3 werden die Worte »Lehr
kräfte für besondere Aufgaben« jeweils durch die 
Worte »Akademischen Mitarbeiter im Sinne des 
§ 52 Abs. 6 LHG« ersetzt. 

5. § 9 Abs.3 wird aufgehoben; der bisherige Absatz 4 
wird neuer Absatz 3. 

6. § 10 wird aufgehoben. 

Artikel 9 

Änderung der Hochschulvergabeverordnung 

Die Hochschulvergabeverordnung vom 13. Januar 2003 
(GBL S. 63, ber. S.1l5), geändert durch Verordnung vom 
12. Mai 2005 (GBL S. 404), wird wie folgt geändert: 

1. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 7 wird folgender Absatz 8 eingefügt: 

»(8) Liegt das Zeugnis über die Hochschulzu
gangsberechtigung für den gewählten Studiengang 
bis zum Ende der Antragsfrist nach Absatz 1 noch 
nicht vor, kann der Zulassungsantrag auf ein vor
läufiges Zeugnis gestützt werden. Das' vorläufige 
Zeugnis muss auf bereits vollständig ab geschlosse
nen Prüfungsleistungen zum Erwerb der Hoch
schulzugangsberechtigung beruhen, eine vorläu
fige Bewertung der Prüfungsleistungen enthalten 
und von einer für die Notengebung oder Zeugniser
teilung autorisierten Stelle ausgestellt sein. Eine 
Zulassung auf Grundlage eines vorläufigen Zeug
nisses ist unter der Bedingung auszusprechen, dass 
die Hochschulzugangsberechtigung bis spätestens 
zur Ei~schreibung nachgewiesen wird und sich die 
vorläufige Zulassung durch das endgültige Zeug
nis bestätigt. Im Übrigen bleibt das endgültige 
Zeugnis bei der Zulassung unbeachtlich. Wird der 
Nachweis nicht fristgerecht erbracht,erlischt die 
Zulassung.«. 

b) Der bisherige Absatz 8 wird Absatz 9. 

2. § 6 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 3 wird die Angabe »§ 10 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 
oder 8« durch die Angabe »§ 10 Abs.l Satz 2 Nr.6 
oder 7« ersetzt. 

b) In Satz 4 wird die Angabe »§ 10 Abs.l Satz 2 Nr. 7 
und 8« durch die Angabe »§ 10 Abs.l Satz 2 Nr.6 
und 7« ersetzt. 

c) Nach Satz 5 werden folgende Sätze 6 bis 8 ange
fügt: 

»Bildet die Hochschule Quoten nach § 10 Abs.l 
Satz 5, legt sie die Reihenfolge, nach der die Rang
listen berücksichtigt werden, durch Satzung fest. 
Die Hochschulen können Studierfähigkeitstests ge
meinsam durchführen oder eine Hochschule oder 
einen Dritten mit der Durchführung eines Studier
fähigkeits tests beauftragen. Führt eine Hochschule 
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oder eine andere Stelle den Studierflihigkeitstest 
für mehrere Hochschulen durch, bestimmen die be
teiligten Hochschulen, an wen der Antrag auf Teil
nahme am Test zu richten ist.«. 

3. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 2 Nr. 5 erhält folgende Fassung: 

»5. Art einer Berufsausbildung und Berufs
tätigkeit, besondere Vorbildungen, prak
tische Tätigkeiten sowie außerschulische 
Leistungen und Qualifikationen, die über 
die Eignung für den Studiengang, für den 
die Zulassung beantragt wird, besonderen 
Aufschluss geben,«. 

bb) Satz 2 Nr. 6 wird gestrichen. 

ce) Der bisherige Satz 2 Nr.7 und 8 wird Satz 2 
Nr.6 und 7. 

dd) In Satz 3 wird die Angabe »Satz 2 Nr. 5 bis 8« 
durch die Angabe »Satz 2 Nr. 5 bis 7« ersetzt. 

ee) Nach Satz 3 wird folgender neue Satz 4 einge
fügt: 

»Ab dem Wintersemester 201112012 gilt Satz 3 
mit der Maßgabe, dass in die Auswahlentschei
dung mindestens ein Auswahlrnaßstab gemäß 
Satz 2 Nr. 1 bis 4 und mindestens ein Auswahl
maßstab gemäß Satz 2 Nr.6 oder 7 einzube
ziehen ist.«. 

ff) Nach dem neuen Satz 4 wird folgender neue 
Satz 5 eingefügt: 

»Die Hochschule kann Studierflihigkeitstests 
nach Satz 2 Nr. 6 und Auswahlgespräche nach 
Satz 2 Nr.7 auch nur für einen von ihr zu be
stimmenden Teil, jedoch mindestens für ein 
Drittel der nach § 9 Abs. 2 Nr. I verfügbar ge
bliebenen Studienplätze durchführen.«. 

gg) Die bisherigen Sätze 4 bis 7 werden Sätze 6 
bis 9. 

hh) In dem neuen Satz 6 wird die Angabe »Satz 2 
Nr.7 und 8« durch die Angabe »Satz 2 Nr.6 
und 7« ersetzt. 

ii) In dem neuen Satz 7 wird das Wort »Drei
fache« durch das Wort »Zweifache« ersetzt. 

b) In Absatz 3 werden die Worte »nach den Bestim
mungen der Hochschulgesetze Eignungsprüfungen 
oder Eignungsfeststellungsverfahren« durch die 
Worte »nach den Bestimmungen des Landeshoch
schulgesetzes Aufnahmeprüfungen« und die Worte 
»Prüfung oder im Eignungsfeststellungsverfahren« 
durch das Wort »Aufnahmeprüfung« ersetzt. 

c) In Absatz 4 Satz 2 werden die Worte», deren 
Mitglieder dem hauptberuflichen wissenschaft
lichen Personal, darunter mindestens eine Profes
sorin oder ein Professor, angehören« gestrichen. 

4. § 18 Abs. 2 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

»Die Auswahl erfolgt in erster Linie nach der Durch
schnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung, nach 
dem Ergebnis eines Studierfähigkeitstests, nach dem 
Ergebnis eines Auswahlgesprächs oder nach einer 
Kombination dieser Maßstäbe.«. 

5. In § 19 Abs.2 Satz 2 wird die Angabe »§ 10 Abs.l 
Satz 2 Nr. 5 bis 8« durch die Angabe »§ 1 0 Abs. 1 Satz 2 
Nr. 5 bis 7« ersetzt. 

6. § 20 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 3 erhält folgende Fassung: 

»3. sonstige Maßstäbe, die besonderen Auf
schluss über die Eignung und Motivation 
für den gewählten Studiengang geben, be
rücksichtigt werden, insbesondere fachspe
zifische Studierflihigkeitstests, Auswahl
gespräche oder in dem Studium, das Voraus
setzung für die Zulassung zu dem postgra
dualen Studiengang ist, erbrachte Leis
tungen; § lOAbs.l Satz 5 gilt entsprechend.«. 

bb) Nummer 4 wird gestrichen. 

b) § 20 wird folgender Absatz 5 angefügt: 

»(5) Abweichend von § 3 Abs. 7 Satz I kann die Zu
lassung zu einem postgradualen Studiengang auch 
beantragt werden, wenn der Bachelorabschluss we
gen Fehlens einzelner Prüfungsleistungen noch 
nicht vorliegt und auf Grund des bisherigen Studien
verlaufs, insbesondere der bisherigen Prüfungsleis
tungen, zu erwarten ist, dass der Bachelorabschluss 
und die mit ihm zusammenhängenden Maßstäbe, die 
nach § 29 Abs. 2 Sätze 5 und 6 des Landeshochschul
gesetzes (LHG) Voraussetzung für den Zugang zu 
dem postgradualen Studiengang sind, rechtzeitig vor 
Beginn des beantragten postgradualenStudiengangs 
erfüllt werden. Soweit in die Auswahlentscheidung 
nach den Absätzen 1 und 2 das Ergebnis des Bache
lorabschlusses einbezogen ist, nehmen Bewerber 
nach Satz 1 am Auswahlverfahren mit einer Durch
schnittsnote, die auf Grund bisheriger Prüfungslei
stungen ermittelt wird, teil; das Ergebnis des Bache
lorabschlusses bleibt unbeachtet. Eine Zulassung ist 
im Falle einer Bewerbung nach Satz 1 unter dem Vor
behalt auszusprechen, dass der Bachelorabschluss 
und mit ihm zusammenhängende Voraussetzungen 
des § 29 LHG innerhalb einer von der Hochschule 
festgesetzten Frist nachgewiesen werden. Wird der 
Nachweis nicht fristgerecht geführt, erlischt die Zu
lassung. Das Nähere regeln die Hochschulen durch 
Satzung.«. 

Artikel 10 

Änderung der Vergabeverordnung ZVS 

Die Vergabeverordnung ZVS vom 23. April 2006 (GBl. 
S.114), geändert durch Verordnung vom 9. November 
2006 (GBl. S. 348), wird wie folgt geändert: 
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1. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 2 Nr. 5 erhält folgende Fassung: 

»5. Art einer Berufsausbildung und Berufs
tätigkeit, besondere Vorbildungen, prak
tische Tätigkeiten sowie außerschulische 
Leistungen und Qualifikationen, die über 
die Eignung für den Studiengang, für den 
die Zulassung beantragt wird, besonderen 
Aufschluss geben,«. 

bb) Satz 2 Nr. 6 wird gestrichen. 

cc) Der bisherige Satz 2 Nr.7 und 8 wird Satz 2 
Nr.6 und 7. 

dd) Nach Satz 4 wird folgender neue Satz 5 einge
fügt: 

»Ab dem Wintersemester 2011/2012 ist in die 
Auswahlentscheidung mindestens ein Aus
wahlmaßstab nach Satz 2 Nr. 6 oder 7 einzube
ziehen.«. 

ee) Nach dem neuen Satz 5 werden folgende neue 
Sätze 6 und 7 eingefügt: 

»Die Hochschule kann Studierfähigkeitstests 
nach Satz 2 Nr.6 und Auswahlgespräche nach 
Satz 2 Nr.7 auch nur für einen von ihr zu be
stimmenden Teil, jedoch mindestens für ein 
Drittel der nach § 6 Abs. 4 verfügbar geblie
benen Studienplätze durchführen. Bildet die 
Hochschule Quoten nach Satz 6, legt sie die 
Reihenfolge, nach der die Ranglisten berück
sichtigt werden, durch Satzung fest.«. 

ff) Der bisherige Satz 5 wird neuer Satz 8. 

gg) In dem neuen Satz 8 wird die Angabe »Nr.7 
und 8« durch die Angabe »Nr. 6 und 7« ersetzt. 

hh) Nach dem neuen Satz 8 werden folgende neue 
Sätze 9 und 10 eingefügt: 

»Die Hochschulen können Studierfahigkeits
tests gemeinsam durchführen oder eine Hoch
schule oder einen Dritten mit der Durchführung 
eines Studierfähigkeitstests beauftragen. Führt 
eine Hochschule oder eine andere Stelle den 
Studierfähigkeitstest für mehrere Hochschulen 
durch, bestimmen die beteiligten Hochschulen, 
an wen der Antrag auf Teilnahme am Test zu 
richten ist.«. 

ii) Die bisherigen Sätze 6 und 7 werden Sätze 11 
und 12. 

b) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 2 erhält folgende Fassung: 

»In diesem Fall entscheidet die Hochschule 
über die Teilnahme nach einem der in Absatz 4 
Satz 2 Nr. 1 bis 4 und 6 genannten Maßstäbe, 
nach der Art einer Berufsausbildung oder Be-

rufstätigkeit, nach dem Grad der Ortspräferenz 
oder nach einer Verbindung dieser Maßstäbe.«. 

bb) In Satz 3 wird das Wort »Dreifache« durch das 
Wort »Zweifache« ersetzt. 

cc) In Satz 4 wird die Angabe »Absatz 4 Satz 6 
und 7« durch die Angabe »Absatz 4 Satz 11 
und 12« ersetzt. 

c) In Absatz 6 Satz 2 werden die Worte» , deren Mit
glieder dem hauptberuflichen wissenschaftlichen 
Personal, darunter mindestens eine Professorin 
oder ein Professor, angehören« gestrichen. 

2. § 23 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 erhält folgende Fassung: 

»Die Auswahl erfolgt in erster Linie nach der 
Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechti
gung, nach dem Ergebnis eines Studierfahigkeits
tests, nach dem Ergebnis eines Auswahlgesprächs 
oder nach einer Kombination dieser Maßstäbe.«. 

b) Satz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) Es wird folgende neue Nummer 1 eingefügt: 

»1. die Hochschulzugangsberechtigung aus
schließlich nach ausländischem Recht an 
einer deutschen Auslandsschule erworben 
hat,«. 

bb) Die bisherigen Nummern 1 bis 5 werden Num
mern 2 bis 6. 

Artikel 11 

Änderung der Landeslautbahnverordnung 

Die Landeslaufbahnverordnung in der Fassung vom 
28. August ·1991 (GBi. S.577), zuletzt geändert durch 
Artikel 21 des Gesetzes vom 1. Januar 2005 (GBI. S.I), 
wird wie folgt geändert: 

§ 33 wird wie folgt geändert: 

1. In Absatz 2 Nr.5 werden in der Spalte »Laufbahn« 
nach dem Wort »Konservator« das Komma durch das 
Wort »oder« ersetzt und die Worte »oder Studienrat an 
einer Hochschule« gestrichen. 

2. In Absatz 7 werden die Worte »und als Studienrat an 
einer Hochschule« gestrichen und das Wort »sowie« 
durch das Wort >>und« ersetzt. 

Artikel 12 

Änderung der Beurteilungsverordnung 

Die Beurteilungsverordnung vom 6.Juni 1983 (GBI. 
S.209), zuletzt geändert durch Artikel 23 des Gesetzes 
vom 1. Januar 2005 (GBI. S.I), wird wie folgt geändert: 

In § 6 Abs.I Nr.3 werden nach dem Wort »Hochschul
dozenten« die Angabe »im Sinne des § 71 c des Uni ver
sitätsgesetzes, § 51 d des Gesetzes über die Pädago
gischen Hochschulen im Lande Baden-Württemberg und 
§ 51 c des Kunsthochschulgesetzes jeweils in der am Tag 
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vor dem Inkrafttreten des Landeshochschulgesetzes vom 
1. Januar 2005 geltenden Fassung« eingefügt und die 
Worte» , wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiter 
sowie Lehrkräfte für besondere Aufgaben« durch die 
Worte »sowie Akademische Mitarbeiter« ersetzt. 

Artikel 13 

Änderung der Leistungsbezügeverordnung 

Die Leistungsbezügeverordnung vom 14 Januar 2005 
(GBL S.125) wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 Abs.1 Nr.2 werden die Worte »Professoren in 
den Besoldungsgruppen W 2 und W 3« durch die 
Worte »Professoren, Junior- und Hochschuldozenten 
in den Besoldungsgruppen W 1 bis W 3« ersetzt. 

2. In § 8 Abs.1 Satz 1 werden nach der Angabe »Bundes
besoldungsordnung W« die Worte »sowie Junior- und 
Hochschuldozenten nach § 51 ades Landeshochschul
gesetzes« eingefügt. 

Artikel 14 

Änderung der Verordnung der Landesregierung 
und des Finanzministeriums 

über die Zuständigkeiten des Landesamtes für 
Besoldung und Versorgung Baden-Württemberg 

Die Verordnung der Landesregierung und des Finanz
ministeriums über die Zuständigkeiten des Landesamtes 
für Besoldung und Versorgung Baden-Württemberg in 
der Fassung vom 1. September 1986 (GBL S.344), zu
letzt geändert durch § 51 der Verordnung vom 29. No
vember 2005 (GBL S. 716), wird wie folgt geändert: 

§ 3 Nr.2 wird wie folgt gefasst: 

»2. der Leistungsbezüge nach § 11 des Landesbesol
dungsgesetzes (LBesG) und der Zulagen nach § 11 a 
LBesG,«. 

Artikel 15 

Experimentierklausel zur Einführung 
von Fakultätsdeputaten 

Die Hochschulen können mit Zustimmung des Wissen
schaftsministeriums für ihre Fakultäten Fakultätsdepu
tate festlegen. Das Fakultätsdeputat darf die Summe der 
individuellen Lehrverpflichtungen aller Lehrpersonen 
einer Fakultät nicht unterschreiten. Ist ein Vertreter eines 
Faches, das zur Fakultät gehört, einer anderen Fakultät 
zugeordnet, so kann ihn die Fakultät mit seiner Zustim
mung und der Zustimmung der anderen Fakultät ganz 
oder teilweise in das Fakultätsdeputat einbeziehen. Für 
die Verteilung des Fakultätsdeputats auf die einzelnen 
Lehrpersonen einer Fakultät ist der Vorstand im Beneh
men mit dem Fakultätsvorstand zuständig. Die den Lehr
personen übertragene Lehrverpflichtung ist zu dokumen
tieren sowie deren Erfüllung jeweils zum Ende des 

Semesters zu prüfen und zu dokumentieren. Die Festle
gung von Fakultätsdeputaten ist auf drei Jahre begrenzt. 
Nach einer positiven Evaluation kann eine Verlängerung 
gewährt werden. 

Artikel 16 

Sonderregelungen für die Zusammenarbeit 
zwischen der Universität Karlsruhe und 

dem Forschungszentrum Karlsruhe GmbH 

(1) Zur Vertiefung und Weiterentwicklung der Zu
sammenarbeit im Rahmen des gemeinsamen Projektes 
»Karlsruher Institut für Technologie (Karlsruhe Institute 
of Technology - K1T)« kann die Universität Karlsruhe 
mit dem Forschungszentrum Karlsruhe GmbH vereinba
ren, dass abweichend von den sonst geltenden Vorschrif
ten des Landeshochschulgesetzes 

a) Mitglieder des Vorstandes des Forschungszentrums 
Karlsruhe GmbH dem Vorstand der Universität als 
nebenamtliche Mitglieder mit oder ohne Stimmrecht, 

b) Mitglieder des Aufsichtsrats des Forschungszentrums 
Karlsruhe GmbH dem Aufsichtsrat der Universität 
mit oder ohne Stimmrecht, 

c) Vertreter des Forschungszentrums Karlsruhe GmbH 
dem Senat der Universität ohne Stimmrecht, sofern 
nicht die Grundordnung ihnen Stimmrecht verleiht, 

zusätzlich angehören. Die Vereinbarung hat zur Voraus
setzung, dass das Forschungszentrum Karlsruhe GmbH 
der Universität in seinen Organen und Gremien eine 
gleichwertige Mitwirkung ermöglicht. Die Vereinbarung 
bedarf der Zustimmung des Wissenschaftsministeriums. 
Der Aufsichtsrat der Universität kann darüber hinaus 
Vertretern des Bundesministeriums für Bildung und For
schung sowie des Wirtschaftsministeriums Baden-Würt
temberg die beratende Teilnahme an seinen Sitzungen 
gestatten. 

(2) Die Aufsichtsratsmitglieder des Forschungszentrums 
Karlsruhe GmbH im Aufsichtsrat der Universität zählen 
zu den externen Mitgliedern. Es kann vereinbart werden, 
dass die Vertreter des Forschungszentrums Karlsruhe 
GmbH im Vorstand der Universität auch dem Senat als 
Mitglieder des Vorstands nach § 19 Abs. 2 Nr.1 Buchst. a 
des Landeshochschulgesetzes (LHG) angehören. Die Ver
treter des Forschungszentrums Karlsruhe GmbH nachAb
satz 1 Satz 1 Buchst. a und c gelten als Angehörige der 
Hochschule im Sinne des § 9 Abs. 4 Satz 1 LHG; sie neh
men ihre Mitwirkung in der Universität ehrenamtlich 
wahr. Das Forschungszentrum Karlsruhe GmbH schlägt 
seine Vertreter für eine in der Vereinbarung näher zu 
regelnde Amtsdauer vor. Die Vertreter des Forschungs
zentrums Karlsruhe GmbH in Vorstand und Aufsichtsrat 
der Universität werden vom Wissenschaftsminister, die 
Vertreter im Senat vom Vorstandsvorsitzenden bestellt. 

(3) Der Vorstand der Universität Karlsruhe kann Wissen
schaftlern des Forschungszentrums Karlsruhe GmbH, 
die im Rahmen des gemeinsamen Projektes »Karlsruher 
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Institut für Technologie (Karlsruhe Institute of Techno
logy - KIT)« an der Universität Karlsruhe eine Lehr
tätigkeit wahrnehmen, für die Dauer dieser Lehrtätigkeit 
das Recht zur Führung der hochschulrechtlichen Be
zeichnung »Professor« verleihen. § 55 Abs. 1 Sätze 2, 3 
und 5 LHG gelten sinngemäß. 

Artikel 17 

Außerkrafttreten von Rechtsvorschriften 

(1) Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes treten außer Kraft: 

1. die Verordnung des Wissenschaftsministeriums über 
die Zulassung zu künstlerischen Aufbau studiengängen 
an Staatlichen Akademien der Bildenden Künste in 
Baden-Württemberg und Rahmenordnung für Stu
dium und Abschluss in den künstlerischen Aufbaustu
diengängen an Staatlichen Akademien der Bildenden 
Künste vom 17. September 1986 (GBI. S. 394), zuletzt 
geändert durch Artikel 69 der Fünften Anpassungsver -
ordnung des Innenministeriums vom 17.Juni 1997 
(GBI. S. 278), 

2. die Verordnung des Wissenschaftsministeriums über 
die Zulassung zu Pflegestudiengängen an Fachhoch
schulen vom 16. Juli 1999 (GBI. S. 353). 

(2) Mit Ablauf des 31. März 2008 treten außer Kraft: 

1. die Verordnung des Wissenschaftsministeriums über 
die BegabtenpfÜfung zur Zulassung an den staatlichen 
Akademien der bildenden Künste des Landes gemäß 
§ 26 Abs. 3 des Kunsthochschulgesetzes vom 7. März 
1975 (GBI. S.219), zuletzt geändert durch Artikel 68 
der Fünften Anpassungsverordnung des Innenministe
riums vom 17. Juni 1997 (GBI. S. 278), 

2. die Verordnung des Wissenschaftsministeriums über 
die Begabtenprüfung zur Zulassung an den Staatlichen 
Hochschulen für Musik des Landes gemäß § 26 Abs. 3 
des Kunsthochschulgesetzes vom 29. März 1976 (GBI. 
S.461), zuletzt geändert durch Artikel 67 der Fünf
ten Anpassungsverordnung des Innenministeriums 
vom 17. Juni 1997 (GBI. S.278). 

Die Verordnungen finden letztmals im Rahmen der Zu
lassung zum Wintersemester 2007/2008 Anwendung. 

Artikel 18 

Neuhekanntmachungsermächtigung 

Das Wissenschaftsministerium kann den Wortlaut des 
Landeshochschulgesetzes, des Hochschulzulassungsge
setzes, der Hochschulvergabeverordnung, der Vergabe
verordnung ZVS, der Verordnung der Landesregierung 
über die Lehrverpflichtungen an Universitäten, Pädago
gischen Hochschulen und Fachhochschulen sowie der 
Verordnung der Landesregierung über die Lehrverpflich
tung an Kunsthochschulen in der im Zeitpunkt der Be
kanntmachung geltenden Fassung, soweit erforderlich, 

mit neuer Inhaltsübersicht und neuer Paragrafenfolge 
neu bekannt machen und Unstimmigkeiten des Wortlauts 
beseitigen. 

Artikel 19 

Überleitung, Übergangs- und Schlussvorschriften 

§ 1 

Überleitung 

(1) Wissenschaftliche Mitarbeiter und Lehrkräfte für 
besondere Aufgaben gehören mit Inkrafttreten dieses 
Gesetzes zur Gruppe der Akademischen Mitarbeiter, so
fern sie nicht zu den Lehrkräften nach § 52 Abs. 6 des 
Landeshochschulgesetzes (LHG) in der Fassung des Ar
tikels 1 Nr. 24 dieses Gesetzes gehören. 

(2) Wissenschaftliche Mitarbeiter und Lehrkräfte für 
besondere Aufgaben, die ein dem höheren Dienst zu
geordnetes Amt der Besoldungsgruppe A 13 oder höher 
innehaben, sind mit Inkrafttreten dieses Gesetzes in das 
entsprechende statusrechtliche Amt der Laufbahn des 
Akademischen Rates der Landesbesoldungsordnung A in 
Anlage I zum Landesbesoldungsgesetz übergeleitet. Der 
beamtenrechtliche Status wie auch die Amtsbezeichnung 
der übrigen wissenschaftlichen Mitarbeiter und Lehr
kräfte für besondere Aufgaben ändern sich durch dieses 
Gesetz nicht. Die Hochschule teilt den Betroffenen die 
Rechtsänderung nach Satz 1, insbesondere Änderungen 
der Amtsbezeichnung, unverzüglich mit. Sie erlässt bin
nen zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes die 
Dienstaufgabenbeschreibung nach § 52 Abs.l Satz 1 
LHG in der Fassung des Artikels 1 Nr.24 dieses Geset
zes gegenüber den von der Rechtsänderung nach Satz 1 
Betroffener!. Soweit erforderlich, kann sie auch Dienst
aufgabenbeschreibungen von Personen nach Satz 2 
ändern oder neu festsetzen. Änderungen oder. Neufest
setzungen von Dienstaufgaben, insbesondere Änderun
gen oder Neufestsetzungen von Lehraufgaben, werden 
mit Bekanntgabe der Dienstaufgabenbeschreibung an 
den Betroffenen wirksam. Widerspruch und Klage gegen 
die Dienstaufgabenbeschreibung haben keine aufschie
bende Wirkung. 

(3) Soweit eine Beschäftigung im Angestelltenverhältnis 
vorgesehen ist, schließen die Hochschulen nach Inkraft
treten dieses Gesetzes ausschließlich Verträge über eine 
Beschäftigung als Akademischer Mitarbeiter ab. 

§2 

Forschung mit Mitteln Dritter 

Wurde auf Antrag eines Mitglieds der Hochschule bei ei
nem Vorhaben von der Verwaltung der Mittel Dritter 
durch die Hochschule nach § 41 Abs.2 Satz 2 LHG in 
der am Tag vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes gelten
den Fassung abgesehen, ist dies bis zum Abschluss des 
Vorhabens zulässig. 
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§ 3 

Lehrverpflichtung an Universitäten, 
Pädagogischen Hochschulen und Fachhochschulen 

(1) Für die bei Inkrafttreten von Artikel 7 dieses Gesetzes 
vorhandenen wissenschaftlichen Assistenten, Oberassis
tenten, Oberingenieure und Hochschuldozenten auf Zeit 
im Sinne des § 71 c des Universitätsgesetzes, § 51 d des 
Gesetzes über die Pädagogischen Hochschulen im Lande 
Baden-Württemberg und § 51 c des Kunsthochschulge
setzes jeweils in der arn Tag vor dem Inkrafttreten des 
Landeshochschulgesetzes vom 1. Januar 2005 geltenden 
Fassung gilt die Lehrverpflichtung in der nach § 1 Abs.l 
Nr.4 bis 6 der Verordnung der Landesregierung über die 
Lehrverpflichtungen an Universitäten, Pädagogischen 
Hochschulen und Fachhochschulen in der am Tag vor 
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Fassung. 

(2) Sofern am Tag vor dem Inkrafttreten von Artikel 7 
dieses Gesetzes für an diesem Tag an Universitäten und 
Pädagogischen Hochschulen vorhandene Professoren 
nicht eine andere individuelle Lehrverpflichtung festge
setzt war, nehmen sie die Regellehrverpflichtung nach 
§ 1 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a der Verordnung der Landes
regierung über die Lehrverpflichtungen an Universitä
ten, Pädagogischen Hochschulen und Fachhochschulen 
in der Fassung des Artikels 7 Nr.l dieses Gesetzes wahr. 
Durch Gesetz oder Verordnung vorgesehene Möglich
keiten der Änderung oder Abweichung im Einzelfall 
bleiben unberührt. 

(3) Bis zu einer Neufestlegung der individuellen Lehr
verpflichtung insbesondere nach § 1 Abs. 2 Satz 4 gilt für 
die bei Inkrafttreten von Artikel 7 dieses Gesetzes vorhan
denen Akademischen Mitarbeiter bis zu höchstens zwei 
Jahren ab Inkrafttreten dieses Gesetzes die individuelle 
Lehrverpflichtung weiter, die für sie in ihrer Eigenschaft 
als wissenschaftlicher Mitarbeiter oder Lehrkraft für be
sondere Aufgaben am Tag vor Inkrafttreten dieses Geset
zes galt. 

(4) Für die einzelne Abschlussarbeit in den Studiengän
gen nach § 2 Abs. 8 Satz 2 Nr. 1 und 2 der Verordnung 
der Landesregierung über die Lehrverpflichtungen an 
Universitäten, Pädagogischen Hochschulen und Fach
hochschulen in der am Tag vor dem Inkrafttreten dieses 
Gesetzes geltenden Fassung, die bei Inkrafttreten dieses 
Gesetzes bereits betreut wurden, kann höchstens der bis
her geltende Betreuungsaufwand angerechnet werden. 

§4 

Lehrverpflichtung an Kunsthochschulen 

(1) Für die bei Inkrafttreten von Artikel 8 dieses Gesetzes 
an den Kunsthochschulen vorhandenen künstlerischen 
und wissenschaftlichen Assistenten gilt die Lehrver
pflichtung in der sich aus § 6 Abs. 5 der Lehrverpflich
tungsverordnung für Kunsthochschulen in der am Tag vor 
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Fassung. 

(2) Sofern am Tag vor dem Inkrafttreten von Artikel 8 
dieses Gesetzes für an diesem Tag an Kunsthochschulen 
vorhandene Professoren mit Lehrtätigkeit in den wis
senschaftlichen Fächern nicht eine andere individuelle 
Lehrverpflichtung festgesetzt war, nehmen sie die Regel
lehrverpflichtung nach § 6 Abs.l Satz 1 der Lehrver
pflichtungsverordnung für Kunsthochschulen in der Fas
sung des Artikels 8 Nr. 3 Buchst. a dieses Gesetzes wahr. 
Durch Gesetz oder Verordnung vorgesehene Möglich
keiten der Änderung oder Abweichung im Einzelfall 
bleiben unberührt. 

(3) Bis zu einer Neufestlegung der individuellen Lehr
verpflichtung insbesondere nach § 1 Abs. 2 Satz 4 gilt für 
die bei Inkrafttreten von Artikel 8 dieses Gesetzes vor
handenen Akademischen Mitarbeiter an den Hochschu
len für Musik bis zu höchstens zwei Jahren ab Inkrafttre
ten dieses Gesetzes die individuelle Lehrverpflichtung 
weiter, die für sie in ihrer Eigenschaft als wissenschaft
licher Mitarbeiter oder Lehrkraft für besondere Aufga
ben am Tag vor Inkrafttreten dieses Gesetzes galt. 

(4) Für die einzelne Abschlussarbeit in den Studiengän
gen nach § 6 Abs.7 der Lehrverpflichtungsverordnung 
für Kunsthochschulen in der am Tag vor dem Inkraft
treten dieses Gesetzes geltenden Fassung, die bei Inkraft
treten dieses Gesetzes bereits betreut wurden, kann 
höchstens der bisher geltende Betreuungsaufwand ange
rechnet werden. 

§5 

Satzungen 

(1) Die nach § 58 Abs. 5 bis 7 Satz 1 und 5 LHG er
forderlichen Satzungen über die Aufnahmeprüfung sind 
von den Hochschulen unverzüglich zu erlassen oder an 
die Bestimmungen dieses Gesetzes anzupassen. Sie 
ten erstmals für die Aufnahmeprüfung zum Winterse
mester 2008/2009. Soweit Satzungen über das Eignungs
feststellungsverfahren auf der Grundlage des § 58 Abs. 5 
LHG in der am Tage vor dem Inkrafttreten von Artikel 1 
Nr.28 dieses Gesetzes geltenden Fassung erlassen wur
den, finden diese letztmals zum Sommersemester 2008 
Anwendung. Soweit Satzungen über das Eignungsfest
stellungsverfahren auf der Grundlage des § 58 Abs. 6 und 
7 LHG in der am Tage vor dem Inkrafttreten von Artikel 1 
Nr.28 dieses Gesetzes geltenden Fassung erlassen 
wurden, gelten diese bis zu ihrer Änderung fort. Einem 
Wintersemester steht ein Studienhalbjahr gleich, dessen 
Ende in der Zeit zwischen dem 1. Oktober eines Jahres 
und dem 31.März des darauffolgenden Jahres liegt. 
Einem Sommersemester steht ein Studienhalbjahr gleich, 
dessen Ende in der Zeit zwischen dem 1. April und dem 
30. September eines Jahres liegt. 

(2) Die nach § 58 Abs. 7 Satz 2 und 5 LHG erforder
lichen Satzungen über die Begabtenprüfung sind von den 
Hochschulen bis spätestens 31. März 2008 zu erlassen. 
Sie finden erstmals im Rahmen der Zulassung für das 
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Wintersemester 200812009 Anwendung; Absatz 1 Satz 5 
gilt entsprechend. 

(3) Die nach § 58 AbsA Satz 5 und § 59 Abs.4 LHG 
erforderlichen Satzungen sind unverzüglich, spätestens 
jedoch bis 31. März 2008 zu erlassen. 

(4) Die nach dem Hochschulzulassungsgesetz, der Hoch
schulvergabeverordnung und der Vergabeverordnung 
ZVS jeweils in der nach Inkrafttreten dieses Gesetzes 
geltenden Fassung erforderlichen Satzungen sind unver
züglich zu erlassen oder an die Bestimmungen dieses 
Gesetzes anzupassen; sie sind erstmals für das Zulas
sungsverfahren zum Wintersemester 200812009 anzu
wenden. Absatz 1 Satz 5 gilt entsprechend. 

Artikel 20 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft. 

(2) Artikel 1 Nr. 30 Buchst. b findet erstmals zum Winter
semester 2011/2012 Anwendung; die Hochschulen kön
nen bereits davor von dieser Regelung Gebrauch 
machen; Artikel 19 § 5 Abs.1 Satz 5 gilt entsprechend. 
Die Artikel 3, 9 und 10 finden erstmals für das Zulas
sungsverfahren zum Wintersemester 200812009 Anwen
dung; Artikel 19 § 5 Abs. 1 Satz 5 gilt entsprechend. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden. 

STUTIGART, den 20. November 2007 

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg: 

OETTINGER 

PROF. DR. GOLL 

RECH 

PROF. DR. FRANKENBERG 

HAUK 

GÖNNER 

DRAUTZ 

STÄCHELE 

RAu 
STRATIHAUS 

DR. STOLZ 

PROF. DR. REINHART 

PROF'IN DR. HÜBNER 

Anlage 
(Zu Artikel 2) 

Staatsvertrag über die Vergabe 
von Studienplätzen vom 22. Juni 2006 

Staatsvertrag 
über die Vergabe von Studienplätzen 

Das Land Baden-Württemberg, 

der Freistaat Bayern, 

das Land Berlin, 

das Land Brandenburg, 

die Freie Hansestadt Bremen, 

die Freie und Hansestadt Hamburg, 

das Land Hessen, 

das Land Mecklenburg-Vorpommern, 

das Land Niedersachsen, 

das Land Nordrhein-Westfalen, 

das Land Rheinland-Pfalz, 

das Saarland, 

der Freistaat Sachsen, 

das Land Sachsen-Anhalt, 

das Land Schleswig-Holstein und 

der Freistaat Thüringen 

(im Folgenden: »die Länder« genannt) 

schließen nachstehenden Staatsvertrag: 

Artikel I 

Aufgaben der Zentralstelle 

(1) Die auf Grund des Staatsvertrages über die Vergabe 
von Studienplätzen vom 20. Oktober 1972 als rechts
fähigeAnstalt des öffentlichen Rechts errichtete Zentral
stelle für die Vergabe von Studienplätzen (Zentralstelle 
- ZVS -) mit dem Sitz in Dortmund hat die Aufgabe, 

I. Studienplätze für das erste Fachsemester an staat
lichen Hochschulen in Verteilungsverfahren oder Aus
wahl verfahren zu vergeben (Verfahren der Zentral
stelle), 

2. die Hochschulen bei der Durchführung des Auswahl
verfahrens nach Artikel 13 Abs.1 Nr.3 zu unterstützen, 

3. für einheitliche Maßstäbe zur Festsetzung von Zulas-
sungszahlen zu sorgen. 

Die Verga~e der Studienplätze erfolgt für Deutsche so
wie für ausländische Staatsangehörige und Staatenlose, 
die Deutschen gleichgestellt sind. Deutschen gleichge
stellt sind Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaats 
der Europäischen Union sowie sonstige ausländische 
Staatsangehörige und Staatenlose, die eine deutsche 
Hochschulzugangsberechtigung besitzen. Verpflichtun
gen zur Gleichstellung weiterer Personen mit Deutschen 
auf Grund zwischenstaatlicher Vereinbarungen sind zu 
berücksichtigen. 

(2) Die Zentralstelle kann ferner auf Antrag einzelner 
oder mehrerer Länder und gegen vollständige Erstattung 
der entstehenden Kosten für Hochschulen dieser Länder 
besondere zentrale, auch gemeinsame Verteilungsverfah
ren oder Auswahlverfahren durchführen. 

(3) Bei der Durchführung des Auswahlverfahrens nach 
Artikel 13 Abs.l Nr.3 kann die Zentralstelle zusätzliche 
Leistungen für einzelne Hochschulen auf deren Antrag 
gegen vollständige Erstattung der entstehenden Kosten 
erbringen. 

(4) Die Zentralstelle kann sonstige hochschulorientierte 
Dienstleistungsaufgaben für einzelne Hochschulen auf 
deren Antrag gegen vollständige Erstattung der ent
stehenden Kosten übernehmen. 
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Artikel 2 

Rechtsstellung der Zentralstelle 

(1) Soweit in diesem Staatsvertrag oder in den Rechts
verordnungen nach Artikel 15 nichts anderes bestimmt 
ist, gilt das Recht des Sitzlandes. Die Zentralstelle gilt 
für die Anwendung des Rechts des Sitzlandes zugleich 
als dessen Einrichtung. 

(2) Die in der Zentralstelle tätigen Beamtinnen und Be
amten, Angestellten, Arbeiterinnen und Arbeiter sind Be
dienstete des Sitzlandes. 

(3) Das für das Hochschulwesen zuständige Ministerium 
des Sitzlandes führt die Rechtsaufsicht und unbeschadet 
der Entscheidungen des Verwaltungsausschusses die 
Fachaufsicht über die Zentral stelle. 

Artikel 3 

Organe der Zentralstelle 

Organe der Zentralstelle sind: 

1. der Verwaltungsausschuss, 

2. der Beirat, 

3. die Direktorin oder der Direktor. 

Artikel 4 

Der Verwaltungsausschuss 

(1) Dem Verwaltungsausschuss gehören als Mitglieder 
je eine Vertreterin oder ein Vertreter der für das Hoch
schulwesen zuständigen Ministerien der Länder an. Zu 
den Sitzungen des Verwaltungsausschusses kann der 
Bund zwei Vertreterinnen oder Vertreter mit beratender 
Stimme entsenden. Der Verwaltungsausschuss kann wei
tere Personen hinzuziehen. 

(2) Der Verwaltungsausschuss beschließt über: 

1. Vorschläge für die von den Ländern zu erlassenden 
Rechtsverordnungen (Artikel 15), 

2. die Einbeziehung von Studiengängen in das Verfahren 
der Zentralstelle (Artikel 8 Abs. 1), 

3. die Verfahrensart (Artikel 8 Abs. 2 und 3), 

4. die Aufhebung der Einbeziehung (ArtikeI8Abs. 4), 
5. Anträge nach Artikel lAbs. 2, 

6. den Haushaltsvorentwurf und die Feststellung der 
Jahresrechnung (Artikel 16), 

7. die Zustimmung zur Besetzung der Stelle der Direk
torin oder des Direktors, 

8. die gemeinsame Geschäftsordnung für sich und den 
Beirat sowie über die Geschäftsordnung und die 
Richtlinien für die Arbeit der Zentralstelle einschließ
lich der Information von Studienberatungsstellen so
wie Studienbewerberinnen und Studienbewerbern, 

9. die statistische Auswertung der bei der Zentralstelle 
anfallenden Daten und deren Veröffentlichung, 

10. Kostenregelungen nach Artikel lAbs. 2 und 3. 

(3) Der Verwaltungsausschuss ist beschlussfahig, wenn 
mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Ein 
Land kann die Vertreterin oder den Vertreter eines anderen 
Landes zur Ausübung seines Stimmrechts ermächtigen. 

(4) Der Verwaltungsausschuss fasst seine Beschlüsse mit 
einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stim
men. In den Fällen des Absatzes 2 Nr. I bis 3 ist eine 
Mehrheit von drei Vie11eln der Stimmen der Mitglieder 
erforderlich. Im Falle des Absatzes 2 Nr. 4 genügt die 
Mehrheit der Stimmen der Mitglieder. 

Artikel 5 

Der Beirat 

(1) Dem Beirat gehört je Land eine Vertreterin oder ein 
Vertreter an, die oder der von den staatlichen Hochschu
len des Landes nach Landesrecht bestimmt worden ist. 
Die Mitglieder des Verwaltungsausschusses können an 
den Sitzungen des Beirates teilnehmen. Sie sind auf Ver
langen jederzeit zu hören. 

(2) Der Beirat kann Empfehlungen zu den in Artikel 4 
Abs.2 Nr. I bis 4 und 9 genannten Angelegenheiten ge
ben. Er ist vor einem Beschluss des Verwaltungsaus
schusses nach Artikel 4 Abs. 2 Nr. I bis 4 zu hören. 

Artikel 6 

Leitung der Zentralstelle 

(1) Die Direktorin oder der Direktor wird durch das für 
das Hochschulwesen zuständige Ministerium des Sitz
landes im Einvernehmen mit dem Verwaltungsausschuss 
bestellt. 

(2) Die Direktorin oder der Direktor vertritt die Zentral
stelle gerichtlich und außergerichtlich und führt die Ge
schäfte der Zentralstelle. 

Artikel 7 

Kapazitätsermittlung und Festsetzung 
von Zulassungszahlen 

(1) Für die Vergabe von Studienplätzen in Studiengängen, 
die in das zentrale Vergabeverfahren einbezogen sind, 
sind Zulassungszahlen nach Artikel 15 Abs.l Nr.IO und 
nach Maßgabe des Landesrechts festzusetzen. Zulas
sungszahl ist die Zahl der von der einzelnen Hochschule 
höchstens aufzunehmenden Bewerberinnen und Bewer
berin einem Studiengang. Sie wird auf der Grundlage der 
jährlichen Aufnahmekapazität festgesetzt. Zulassungs
zahlen dürfen nur für einen bestimmten Zeitraum, höchs
tens für die Dauer eines Jahres, festgesetzt werden. 

(2) Die Zulassungszahlen sind so festzusetzen, dass nach 
Maßgabe der haushaltsrechtlichen Vorgaben und unter 
Berücksichtigung der räumlichen und fachspezifischen 
Gegebenheiten eine erschöpfende Nutzung der Ausbil-
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dungskapazität erreicht wird; die Qualität in Forschung 
und Lehre, die geordnete Wahrnehmung der Aufgaben 
der Hochschule, insbesondere in Forschung, Lehre und 
Studium sowie in der Krankenversorgung, sind zu ge
währleisten. Bei der Erprobung neuer Studiengänge und 
-methoden, bei der Neuordnung von Studiengängen und 
Fachbereichen und beim Aus- oder Aufbau der Hoch
schulen können Zulassungszahlen abweichend von 
Satz 1 festgesetzt werden. 

(3) Die jährliche Aufnahmekapazität wird auf der 
Grundlage des Lehrangebots, des Ausbildungsaufwands 
und weiterer kapazitätsbestimmender Kriterien ermittelt. 
Dem Lehrangebot liegen die Stellen für das hauptamt
lich tätige wissenschaftliche Personal, soweit ihm Lehr
aufgaben übertragen sind, die Lehraufträge und die 
dienstrechtlichen Lehrverpflichtungen zugrunde unter 
Berücksichtigung festgelegter Reduzierungen, insbeson
dere im medizinischen Bereich für Krankenversorgung 
und diagnostische Leistungen. Der Ausbildungsaufwand 
ist durch studiengangspezifische Normwerte festzuset
zen, die den Aufwand festlegen, der für die ordnungs
gemäße Ausbildung einer oder eines Studierenden in 
dem jeweiligen Studiengang erforderlich ist. Bei der 
Festsetzung von Normwerten sind ausbildungsrechtliche 
Vorschriften sowie der Ausbildungsaufwand in gleicharti -
gen und vergleichbaren Studiengängen zu beachten. Die 
Normwerte haben eine gleichmäßige und erschöpfende 
Auslastung der Hochschulen zu gewährleisten; in diesem 
Rahmen sind die Hochschulen bei der Gestaltung von 
Lehre und Studium frei. Die Normwerte werden durch 
Rechtsverordnung festgesetzt. Weitere kapazitätsbestim
mende Kriterien sind insbesondere die räumlichen und 
sächlichen Gegebenheiten, zusätzliche Belastungen auf 
Grund der bisherigen Entwicklung der Studienanfänger
zahl und der Zahl der Studierenden, die Ausstattung mit 
nichtwissenschaftlichem Personal, das Verbleibeverhal
ten der Studierenden (Schwund) und die besonderen Ge
gebenheiten in den medizinischen Studiengängen, insbe
sondere eine ausreichende Zahl von für die Lehre geeig
neten Patientinnen und Patienten. 

(4) Vor der Festsetzung von Zulassungszahlen legt die 
Hochschule der zuständigen Landesbehörde einen Be
richt mit ihren Kapazitätsberechnungen vor. 

(5) Bei der Feststellung der Aufnahmekapazität gemäß 
Absatz 3 bleiben Maßnahmen zum Ausgleich zusätzlicher 
Belastungen auf Grund der bisherigen Entwicklung der 
Studienanfängerzahl und der Zahl der Studierenden un
berücksichtigt; sie sind gesondert auszuweisen. 

Artikel 8 

Einbeziebung von Studiengängen 

(1) In das Verfahren der Zentral stelle ist ein Studiengang 
zum frühestmöglichen Zeitpunkt einzubeziehen, wenn 
für ihn für alle staatlichen Hochschulen Zulassungszah
len festgesetzt sind und zu erwarten ist, dass die Bewer-

berzahl die Gesamtzahl der zur Verfügung stehenden 
Studienplätze übersteigt, soweit nicht wegen der Art der 
Zugangsvoraussetzungen oder der Auswahlrnaßstäbe 
den Hochschulen die Entscheidung vorbehalten wird. In 
das Verfahren der Zentralstelle soll ein Studiengang ein
bezogen werden, wenn nur für die Mehrzahl der staat
lichen Hochschulen Zulassungszahlen festgesetzt sind 
und zu erwarten ist, dass die Bewerberzahl die Gesamt
zahl der zur Verfügung stehenden Studienplätze mindes
tens erreicht. Das Gleiche gilt, wenn aus anderen Grün
den eine zentrale Vergabe der Studienplätze sinnvoll ist. 

(2) Bei der Einbeziehung eines Studiengangs in das Ver
fahren der Zentralstelle ist insbesondere festzulegen, 

1. ob für den Studiengang 

a) ein Verteilungsverfahren (Artikel 9 Abs.l) oder 

b) ein Auswahlverfahren (Artikel 9 Abs.2) 

durchzuführen ist, 

2. für welchen Bewerberkreis die Einbeziehung gilt, 

3. für welche Fälle den Hochschulen die Entscheidung 
vorbehalten bleibt. 

(3) In den einbezogenen Studiengängen findet ein 
Auswahlverfahren statt, sofern nicht ein Verteilungsver
fahren festgelegt wird. Die Verfahrens art ist für jedes 
Vergabeverfahren zu überprüfen. Die Festlegung eines 
Verteilungsverfahrens ist auf höchstens zwei aufeinander 
folgende Vergabeverfahren beschränkt. . 

(4) Die Einbeziehung eines Studiengangs in das Verfah
ren der Zentralstelle kann befristet werden. Die Einbe
ziehung ist aufzuheben, wenn die Voraussetzungen dafür 
entfallen sind oder ein Bedürfnis für eine zentrale Ver
gabe der Studienplätze nicht mehr besteht. 

Artikel 9 

Verfabrensarten 

(1) In Studiengängen, in welchen in den beiden voran
gegangenen Semestern alle Bewerberinnen und Be
werber zugelassen werden konnten und die Zahl der 
Eingeschriebenen die Gesamtzahl der zur Verfügung ste
henden Studienplätze nicht oder nicht wesentlich über
schritten hat, soll ein Verteilungsverfahren festgelegt 
werden, es sei denn, dass auf Grund tatsächlicher An
haltspunkte zu erwarten ist, dass die Zahl der Einschrei
bungen die Zahl der zur Verfügung stehenden Studien
plätze wesentlich übersteigen wird. 

(2) In Studiengängen, in welchen im Hinblick auf die 
Einschreibergebnisse vorangegangener Semester zu er
warten ist, dass die Zahl der Einschreibungen die Ge
samtzahl der zur Verfügung stehenden Studienplätze so 
wesentlich übersteigen wird, dass ein Verteilungsverfah
ren nicht beschlossen werden kann, wird ein Auswahl
verfahren durchgeführt. 
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Artikel 10 

Verteilungsverfahren 

(1) In einem Verteilungsverfahren nach Artikel 9 Abs. 1 
werden die an den einzelnen Hochschulen vorhandenen 
Studienplätze von der Zentralstelle möglichst nach den 
Ortswünschen der Bewerberinnen und Bewerber und, 
soweit notwendig, bis zu einem Viertel der Studienplätze 
nach dem Grad der nachgewiesenen Qualifikation für 
das gewählte Studium, im Übrigen vor allem nach den 
für die Ortswahl maßgebenden sozialen, insbesondere 
familiären und wirtschaftlichen Gründen vergeben. 

(2) Im Verteilungsverfahren ist ein Teil der Studienplätze 
ausländischen Staatsangehörigen und Staatenlosen, die 
Deutschen nicht gleichgestellt sind, vorzubehalten. 

Artikel 11 

Auswahlverfahren 

(1) In einem Auswahlverfahren werden die Bewerberin
nen und Bewerber nach den Artikeln 12 und 13 sowie 
nach Absatz 4 ausgewählt. Bei den Bewerbungen für 
diese Studienplätze dürfen sechs Ortswünsche in einer 
Rangliste angegeben werden. Die ausgewählten Bewer
berinnen und Bewerber werden in den Fällen des Ar
tikels 13 Abs. 1 Nr.3 von der Hochschule zugelassen. Im 
Übrigen werden sie den einzelnen Hochschulen mög
lichst nach ihren Ortswünschen und, soweit notwendig, 
in den Fällen des Artikels 13 Abs.l Nr.l vor allem nach 
dem Grad der nachgewiesenen Qualifikation für das ge
wählte Studium, in allen anderen Fällen vor allem nach 
den für die Orts wahl maßgebenden sozialen, insbeson
dere familiären und wirtschaftlichen Gründen zugewie
sen. Ist danach im Einzelfall keine Zulassung möglich, 
rückt die rangnächste Bewerberin oder der rangnächste 
Bewerber der jeweiligen Gruppe nach, sofern sie oder er 
sich für eine Hochschule beworben hat, an der noch Stu
dienplätze frei sind. 

(2) Den Bewerberinnen und Bewerbern dürfen keine 
Nachteile entstehen 

L aus der Erfüllung von Dienstpflichten nach Artikel 12 a 
des Grundgesetzes und der Übernahme solcher Dienst
pflichten und entsprechender Dienstleistungen auf Zeit 
bis zur Dauer von drei Jahren, 

2. aus dem Entwicklungsdienst nach dem Entwicklungs
helfergesetz vom 18.Juni 1969 (BGB1. I S.549) in der 
jeweils geltenden Fassung, 

3. aus der Ableistung eines freiwilligen sozialen Jahres 
nach dem Gesetz zur Förderung eines freiwilligen so
zialen Jahres vom 17. August 1964 (BGBL I S. 640) in 
der jeweils geltenden Fassung oder aus der Ableistung 
eines freiwilligen ökologischen Jahres nach dem Ge
setz zur Förderung eines freiwilligen ökologischen Jah
res vom 17. Dezember 1993 (BGBl.IS. 2118) in der je
weHs geltenden Fassung oder im Rahmen eines von der 
Bundesregierung geförderten Modellprojektes, 

4. aus der Betreuung oder Pflege eines Kindes unter 
18 Jahren oder einer pflegebedürftigen Person aus 
dem Kreis der sonstigen Angehörigen bis zur Dauer 
von drei Jahren. 

(3) Wer zum Bewerbungsstichtag das 55. Lebensjahr 
vollendet hat, wird an einem Auswahlverfahren nur be
teiligt, wenn für das beabsichtigte Studium unter Berück
sichtigung der persönlichen Situation schwerwiegende 
wissenschaftliche oder berufliche Grunde sprechen. 

(4) Studienplätze nach Artikel 14 Abs.3, bei denen die 
Zulassung auf den ersten Teil des Studiengangs be
schränkt ist, weil das Weiterstudium an einer deutschen 
Hochschule nicht geWährleistet ist, können auch durch 
das Los vergeben werden. 

Artikel 12 

Vorahquoten 

(1) In einem Auswahlverfahren sind bis zu zwei Zehntel 
der zur Verfügung stehenden Studienplätze vorzubehal
ten für: 

1. Bewerberinnen und Bewerber, für die die Ablehnung 
des Zulassungsantrages eine außergewöhnliche Härte 
bedeuten würde, 

2. Bewerberinnen und Bewerber, die sich auf Grund 
entsprechender Vorschriften verpflichtet haben, ihren 
Beruf in Bereichen besonderen öffentlichen Bedarfs 
auszuüben, 

3. ausländische Staatsangehörige und Staatenlose, so
weit sie nicht Deutschen gleichgestellt sind, 

4. BeWerberinnen und Bewerber, die in einem noch nicht 
abgeschlossenen Studiengang die Qualifikation für 
das gewählte Studium erworben haben, 

5. Bewerberinnen und Bewerber, die bereits ein Studium 
in einem anderen Studiengang abgeschlossen haben 
(Bewerberinnen und Bewerber für ein Zweitstudium), 

6. in der beruflichen Bildung Qualifizierte, die über 
keine sonstige Studienberechtigung verfügen. 

Die Quote nach Satz 1 Nr. 6 soll nur gebildet werden, 
wenn zu erwarten ist, dass der Anteil der ihr unterfallen
den Bewerberinnen und Bewerber an der Bewerberge
samtzahl mindestens eins vom Hundert beträgt; wird die 
Quote nicht gebildet, erfolgt eine Beteiligung am Verfah
ren nach Artikel 13. 

(2) Die Quoten nach Absatz 1 Satz 1 können für die Stu
dienplätze je Studienort oder für die Gesamtzahl aller 
Studienplätze gebildet werden. Daneben kann bestimmt 
werden, dass der Anteil der Studienplätze für die Bewer
bergruppen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 bis 6 an der Ge
samtzahl der Studienplätze je Bewerbergruppe nicht 
größer sein darf als der Anteil der jeweiligen Bewerber
gruppe an der Bewerbergesamtzahl. Nicht in Anspruch 
genommene Studienplätze aus der Quote nach Absatz 1 
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Nr. 3 werden nach Artikel 13 Abs. 1 Nr. 3 vergeben. Nicht 
in Anspruch genommene Studienplätze aus den Quoten 
nach Absatz I Nr.l, 2, 4, 5 und 6 werden nach Artikel 13 
Abs.l Nr.2 vergeben. 

(3) Eine außergewöhnliche Härte liegt vor, wenn beson
dere, vor allem soziale und familiäre Gründe in der Per
son der Bewerberin oder des Bewerbers die sofortige 
Aufnahme des Studiums zwingend erfordern. Wer gel
tend macht, aus nicht selbst zu vertretenden Umständen 
daran gehindert gewesen zu sein, einen für die Berück
sichtigung bei der Auswahl nach Artikel 13 Abs.l Nr.l 
und 2 besseren Wert zu erreichen, wird mit dem nach
gewiesenen Wert an der Vergabe der Studienplätze in 
diesen Quoten beteiligt. 

(4) Bewerberinnen und Bewerber nach Absatz 1 Satz 1 
Nr. 4 werden nach dem Grad der Qualifikation ausge
wählt. 

(5) Bewerberinnen und Bewerber nach Absatz 1 Satz 1 
Nr. 5 werden nach den Prüfungsergebnissen des Erststu
diums und nach den für die Bewerbung für ein weiteres 
Studium maßgeblichen Gründen ausgewählt. 

(6) Bewerberinnen und Bewerber nach Absatz 1 Satz 1 
Nr. 6 werden in erster Linie unter Qualifikationsgesichts
punkten ausgewählt. 

(7) Wer den Quoten nach Absatz 1 Satz 1 Nr.2 bis 6 
unterfällt, kann nicht im Verfahren nach Artikel 13 zu
gelassen werden; Absatz] Satz 2 Halbsatz 2 bleibt un
berührt. 

Artikel 13 

Hauptquoten 

(1) Im Auswahlverfahren werden die nach Abzug der 
Studienplätze nach Artikel 12 verbleibenden Studien
plätze nach folgenden Grundsätzen vergeben: 

I. zu einem Fünftel der Studienplätze an jeder Hoch
schule durch die Zentralstelle nach dem Grad der 
Qualifikation für das gewählte Studium. Qualifika
tionsgrade, die nur geringfügig voneinander abwei
chen, können als ranggleich behandelt werden. Die 
Länder tragen dafür Sorge, dass die Nachweise inner
halb eines Landes und im Verhältnis der Länder unter
einander hinsichtlich der jeweiligen Anforderungen 
und Bewertungen vergleichbar sind. Solange die Ver
gleichbarkeit im Verhältnis der Länder untereinander 
nicht gewährleistet ist, werden für die Auswahl der 
Studienbewerberinnen und -bewerber Landesquoten 
gebildet. Die Quote eines Landes bemisst sich zu einem 
Drittel nach seinem Anteil an der Gesamtzahl der Be
werberinnen und Bewerber für den betreffenden Stu
diengang (Bewerberanteil) und zu zwei Dritteln nach 
seinem Anteil an der Gesamtzahl der Achtzehn- bis 
unter Einundzwanzigjährigen (Bevölkerungsanteil); 
für die Länder Berlin, Bremen und Hamburg werden 
die sich danach ergebenden Quoten um drei Zehntel 

erhöht. Bei der Berechnung des Bewerberanteils wer
den nur Personen berücksichtigt, die eine Hochschul
zugangsberechtigung besitzen, die von allen Ländern 
gegenseitig anerkannt ist; 

2. zu einem Fünftel der Studienplätze nach der Dauer 
der Zeit seit dem Erwerb der Qualifikation für den 
gewählten Studiengang (Wartezeit). Zeiten eines Stu
diums an einer deutschen Hochschule werden auf die 
Wartezeit nicht angerechnet; 

3. im Übrigen von den Hochschulen nach dem Ergebnis 
eines Auswahlverfahrens. Die jeweilige Hochschule 
vergibt die Studienplätze in diesem Verfahren nach 
Maßgabe des jeweiligen Landesrechts insbesondere 

a) nach dem Grad der Qualifikation, 

b) nach den gewichteten Einzelnoten der Qualifika
tion für das gewählte Studium, die über die fach
spezifische Eignung Auskunft geben, 

c) nach dem Ergebnis eines fachspezifischen Studier
fähigkeitstests, 

d) nach der Art einer Berufsausbildung oder Berufs
tätigkeit, 

e) nach dem Ergebnis eines von der Hochschule 
durchzuführenden Gesprächs mit den Bewerberin
nen und Bewerbern, das Aufschluss über die Moti
vation der Bewerberin oder des Bewerbers und 
über die Identifikation mit dem gewählten Studium 
und dem angestrebten Beruf geben sowie zur Ver
meidung von Fehlvorstellungen über die Anforde
rungen des Studiums dienen soll, 

f) auf Grund einer Verbindung von Maßstäben nach 
den Bpchstaben abis e. 

Bei der Auswahlentsclieidung muss dem Grad der Qua
lifikation ein maßgeblicher Einfluss gegeben werden. 
Die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Aus
wahlverfahren kann begrenzt werden. In diesem Fall 
entscheidet die Hochschule über die Teilnahme nach ei
nem der in Satz 2 Buchstabe abis d genannten Maß
stäbe, nach dem Grad der Ortspräferenz oder nach einer 
Verbindung dieser Maßstäbe. Bewerberinnen und Be
werber, die nach Nummer 1 oder 2 ausgewählt wurden, 
nehmen am Auswahl verfahren nicht teil. 

(2) In den Fällen des Absatzes 1 Nr.l und 2 kann bei 
Ranggleichheit eine Verbindung der Maßstäbe nach Ab
satz 1 Nr. 1 und 2 vorgesehen werden. 

(3) Besteht in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 nach 
Anwendung der Absätze 1 und 2 Ranggleichheit, wird 
vorrangig ausgewählt, wer dem Personenkreis nach Ar
tikel 11 Abs.2 angehört. Besteht danach noch Rang
gleichheit, kann eine Entscheidung durch das Los vorge
sehen werden. 

(4) Aus den Quoten nach Absatz 1 Nr.l und Nr.2 nicht 
in Anspruch genommene Studienplätze werden nach 
Absatz 1 Nr.3 vergeben. 
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Artikel 14 

Verfahrensvorschriften 

(1) Wer nach Artikel 13 Abs.1 Nr.3 von einer Hoch
schule ausgewählt worden ist, wird von der Hochschule 
zugelassen. Wer nicht ausgewählt worden ist, erhält 
von der Hochschule einen auf die Auswahl in ihrem Ver
fahren beschränkten Ablehnungsbescheid. Ein Wider
spruchsverfahren gegen Bescheide der Hochschulen fin
det nicht statt. 

(2) Die Zentralstelle ermittelt in den Quoten nach Arti
kel12 Abs.1 Nr.l, 2, 4, 5 und 6, Artikel 13 Abs.1 Nr.1 
und 2 sowie Artikel 11 Abs.4 auf Grund der Bewer
bungsunterlagen nach den jeweiligen Zulassungsbestim
mungen, an welcher Hochschule eine Zulassung erfolgen 
kann und erlässt den Zulassungsbescheid. 

(3) Soweit an einer Hochschule für den ersten Teil 
eines Studiengangs eine höhere Ausbildungskapazität als 
für spätere Teile dieses Studiengangs besteht, wird die Zu
lassung auf den ersten Teil des Studiengangs beschränkt. 

(4) Die Hochschule ist verpflichtet, die von der Zentral
stelle Zugelassenen einzuschreiben, wenn die übrigen 
Einschreibvoraussetzungen vorliegen. 

(5) Ein Widerspruchsverfahren gegen Bescheide der Zen
tralstelle über die Zulassungsanträge findet nicht statt. 

(6) Beruht die Zulassung durch die Hochschule oder die 
Zentralstelle auf falschen Angaben im Zulassungsantrag, 
wird sie zurückgenommen; ist die Zulassung sonst feh
lerhaft, kann sie zurückgenommen werden. Nach Ablauf 
eines Jahres ist die Rücknahme der Zulassung durch die 
Zentralstelle ausgeschlossen. 

(7) Die Zentralstelle ist nach Maßgabe der Rechtsverord
nungen nach Artikel 15 berechtigt, Versicherungen an 
Eides statt zu verlangen und abzunehmen. . 

Artikel 15 

Rechtsverordnungen 

(1) Die Länder bestimmen durch Rechtsverordnungen 
die Einzelheiten des Verfahrens und der dabei anzuwen
denden inhaltlichen Kriterien, insbesondere: 

1. die Verteilungs- und Auswahlkriterien (Artikel 10 bis 
12 sowie 13 Abs. 1 Nr.1 und 2), 

2. die Quoten nach Artikel 10 Abs. 1 und 2, Artikel 12 
Abs.1, 

3. den Ablauf des Verteilungsverfahrens nach Artikel 10, 

4. die Festlegungen nach Artikel 8 Abs. 2, 

5. den Ablauf des Bewerbungsverfahrens, insbesondere 
die Fälle, in denen Bewerbungen an die Zentralstelle 
zu richten sind, einschließlich der Fristen; dabei kann 
die Verpflichtung zur elektronischen Antragstellung 
vorgesehen werden; 

6. den Ablauf des Vergabeverfahrens sowie die Vergabe 
nicht in Anspruch genommener oder aus anderen 
Gründen frei gebliebener Plätze auch an Bewerberin
nen und Bewerber, die die Fristen versäumt haben, 

7. die Vergabe der Studienplätze nach Artikel 11 Abs. 4, 

8. die Einbeziehung und die Aufhebung der Einbezie
hung von Studiengängen, 

9. die Normwerte sowie die Kapazitätsermittlung nach 
Artikel 7, 

10. die Festsetzung von Zulassungszahlen nach Artikel 7, 
soweit das Landesrecht dafür keine andere Rechts
form vorsieht; 

11. die Gleichstellung weiterer Personen mit Deutschen 
auf Grund zwischenstaatlicher Vereinbarungen nach 
Artikel lAbs. 1 Satz 4. 

(2) Die Rechtsverordnungen der Länder nach Absatz 1 
müssen übereinstimmen, soweit dies für eine zentrale 
Vergabe der Studienplätze notwendig ist. 

Artikel 16 

Haushalt der ZentraJstelle 

(1) Der Haushaltsvorentwurf bedarf der Zustimmung der 
für das Hochschulwesen zuständigen Ministerien und 
der Finanzministerien der Länder mit einer Mehrheit von 
jeweils zwei Dritteln der Stimmen. 

(2) Das Sitzland verpflichtet sich, den Haushalt der Zen
tralstelle nach den Beschlüssen der für das Hochschulwe
sen zuständigen Ministerien und der Finanzministerien 
der Länder in seinen Haushaltsplan aufzunehmen. Die 
Länder verpflichten sich, dem Sitzland den rechnungs
mäßigen Zuschussbetrag anteilig zu erstatten. Der Betrag 
wird auf die einzelnen Länder zu zwei Dritteln nach dem 
Verhältnis ihrer Steuereinnahmen und zu einem Drittel 
nach dem Verhältnis ihrer Bevölkerungszahl umgelegt. 
Als Steuereinnahmen gelten die im Länderfinanzaus
gleich zugrunde gelegten Steuereinnahmen der Länder. 
Die Steuereinnahmen erhöhen oder vermindern sich um 
die Beträge, welche die Länder im Rahmen des Länder
finanzausgleichs von anderen Ländern erhalten oder an 
andere Länder abführen. Maßgebend sind die Steuerein
nahmen und die vom Statistischen Bundesamt für den 
30. Juni festgestellte Bevölkerungszahl des dem Haus
haltsjahr zwei Jahre vorausgehenden Haushaltsjahres. 

(3) Die in die Haushaltsrechnung der Zentralstelle nicht 
eingehenden besonderen Kosten des Sitzlandes, die im 
Bereich der Verwaltungsgerichtsbarkeit und für die Auf
sicht über die Zentralstelle entstehen, werden von den 
übrigen Ländern dem Sitzland durch eine Pauschalzah
lung in Höhe von insgesamt 2 vom Hundert des Erstat
tungsbetrages nach Absatz 2 Satz 2 abgegolten. Hierfür 
gelten die Bestimmungen des Absatzes 2 Satz 2 bis 6 ent
sprechend. 

(4) Die Anteilsbeträge der Länder werden im Laufe 
eines jeden Haushaltsjahres in zwei Teilbeträgen zum 
1. Januar und zum 1. Juli nach den Ansätzen des Haus-
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haltsplans fallig. Über- und Minderzahlungen gegenüber 
dem sich nach der Jahresrechnung ergebenden Finanzbe
darf werden bei dem zweiten Teilbetrag des folgenden 
Haushaltsjahres ausgeglichen. 

(5) Für die Bewirtschaftung der im Haushaltsplan ausge
wiesenen Einnahmen und Ausgaben und für die Prüfung 
der Jahresrechnung sind die im Sitzland geltenden Vor
schriften maßgebend. Das Sitzland teilt das Ergebnis des 
Prüfungsverfahrens den vertragschließenden Ländern 
mit. 

Artikel 17 

Staatlich anerkannte Hochschulen 

Staatlich anerkannte Hochschulen können auf Antrag des 
Landes mit Zustimmung des Trägers in das Verfahren der 
Zentralstelle einbezogen werden. Die Entscheidung trifft 
der Verwaltungsausschuss. Öffentliche nichtstaatliche 
Fachhochschulen gelten als staatlich anerkannte Hoch
schulen im Sinne dieses Staatsvertrages. 

Artikel 18 

Ordnungswidrigkeiten 

(l) Ordnungswidrig handelt, wer bei einer Bewerbung 
gegenüber der Zentralstelle vorsätzlich oder fahrlässig 
falsche Angaben über die für die Vergabe der Studien
plätze maßgeblichen Daten macht. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 
zu fünftausend Euro geahndet werden. 

(3) Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 
Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist 
die Zentralstelle. 

Artikel 19 

Schlussvorschriften 

(l) Dieser Staatsvertrag tritt am ersten Tag des Monats 
in Kraft. der auf den Monat folgt, in dem die letzte Rati
fikationsurkunde bei der Staatskanzlej des Sitzlandes 
hinterlegt ist. Er findet erstmals auf das seinem Inkraft
treten unmittelbar nachfolgende Vergabeverfahren An
wendung. Der Staatsvertrag über die Vergabe von Stu
dienplätzen vom 24. Juni 1999 tritt mit Abschluss des 
Vergabeverfahrens außer Kraft, das dem Vergabeverfah
ren nach Satz 2 vorangeht. 

(2) Dieser Staatsvertrag kann von jedem Land durch 
schriftliche Erklärungen gegenüber den übrigen vertrag
schließenden Ländern zum Schluss eines Kalenderjahres 
mit einer Frist von einem Jahr gekündigt werden. 

(3) Nach Außerkrafttreten dies~s Staatsvertrages ist 
die Zentralstelle aufzulösen. Die Bediensteten, die nicht 
durch Kündigung entlassen werden können, sind nach 
Möglichkeit von den Ländern in geeignete Verwaltungs
bereiche zu übernehmen. Die Vorschriften des Sitzlandes 
über die beamteurechtlichen Folgen bei Auflösung von 
Behörden bleiben unberührt. 

(4) Die Länder sind verpflichtet, dem Sitzland alle in 
Ausführung dieses Staatsvertrages entstehenden Auf
wendungen für Verpflichtungen, die über das Ende die
ses Staatsvertrages hinaus bestehen bleiben, nach Maß
gabe des Artikels 16 Abs. 2 zu erstatten. 

(S) Über die Verwendung des der Zentralstelle dienenden 
Vennögens beschließen die für das Hochschulwesen 
zuständigen Ministerien und die Finanzministerien der 
Länder mit einer Mehrheit von jeweils zwei Dritteln der 
Stimmen. 

Berlin, den 22. Juni 2006 

Für das Land Baden-Württemberg: 

GÜNTHER H. OETTINGER 

Für den Freistaat Bayern: 

DR. EDMUND STOIBER 

Für das Land Berlin: 

KLAUS WOWEREIT 

Für das Land Brandenburg; 

MATTHIAS PLATZECK 

Für die Freie Hansestadt Bremen: 

JENS BÖHRNSEN 

Für die Freie und Hansestadt Hamburg: 

OLE VON BEUST 

Für das Land Hessen: 

ROLAND KOCH 

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern: 

DR. HARA,LD RINGSTORFF 

Für das Land Niedersachsen: 

CHRISTIAN WULFF 

Für das Land Nordrhein-Westfalen: 

DR. JüRGEN RÜTTGERS 

Für das Land Rheinland-Pfalz: 

KURTBECK 

Für das Saarland: 

PETER MÜLLER 

Für den Freistaat Sachsen: 

PROF. DR. GEORG MILBRADT 

Für das Land Sachsen-Anhalt: 

PROF. DR. WOLFGANG BÖHMER 

Für das Land Schleswig-Holstein: 

PETER HARRY CARSTENSEN 

Für den Freistaat Thüringen: 

DmTER ALTHAus 
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Gesetz 
zur Stärkung des Ehrenamtes 

in der Jugendarbeit 

Vom 20. November 2007 

Der Landtag hat am 7. November 2007 das folgende Ge
setz beschlossen: 

§ 1 

Anwendungsbereich 

(1) Den in Organisationen der Jugendarbeit ehrenamtlich 
tätigen Personen, die in einem Dienst-, Arbeits-, Ausbil
dungsverhältnis oder arbeitnehmerähnlichen Verhältnis 
stehen und das 16.Lebensjahr vollendet haben, ist Frei
stellung zu gewähren 

1. fUr die Tätigkeit in Zeltlagern, Jugendherbergen und 
Begegnungsstätten, in denen Jugendliche vorüberge
hend betreut werden, sowie bei sonstigen Veranstal
tungen, bei denen Kinder und Jugendliche betreut 
werden, 

2. zur Teilnahme an Aus- und Fortbildungslehrgängen, 
Tagnngen und Schulungsveranstaltungen der öffentli
chen und anerkannten freien Träger der Jugendhilfe; 
hierzu gehören auch Lehrgänge zum Erwerb der Ju
gendleiter-Card, 

3. zur Leitung von internationalen Jugendbegegnungen, 
die aus dem Kinder- und Jugendplan des Bundes oder 
dem Landesjugendplan gefördert werden, 

4. zur Teilnahme an Aus- und Fortbildungslehrgängen 
fUr Übungsleiter und Trainer im Jugendbereich des 
Sports. 

(2) Freistellung umfasst die Zeit, die erforderlich ist, um 
die ehrenamtliche Jugendarbeit zu erbringen. Die Frei
stellung ist zu gewähren, sofern nicht dringende betrieb
liche oder dienstliche Belange entgegenstehen. 

(3) Organisationen der Jugendarbeit im Sinne von Ab
satz 1 sind in den Fällen der 

1. Nummern 1 bis 3 die im Landesjugendring Baden
Württemberg oder in der Liga der Freien Wohlfahrts
pflege Baden-Württemberg zusammengeschlossenen 
Verbände sowie die vom Landesjugendamt oder der 
obersten Landesjugendbehörde nach § 75 des Achten 
Buches Sozialgesetzbuch in der Fassung vom 14. De
zember 2006 (BGBL I S. 3135) oder § 4 des Jugendbil
dungsgesetzes in der Fassung vom 8. Juli 1996 (GBL 
S.502) in der jeweils geltenden Fassung anerkannten 
Organisationen sowie die öffentlich-rechtlichen Kir
chen und Religionsgemeinschaften, 

2. Nummer 4 die im Landessportverband Baden-Würt
temberg e.v. zusammengeschlossenen Verbände. 

§2 

Umfang der Freistellung 

(1) Die Freistellung beträgt bis zu zehn Arbeitstage im 
Kalenderjahr. Bei Personen, die sich in einer beruflichen 
Ausbildung oder in der Ausbildung für eine Beamten
laufbahn befinden, beträgt die Freistellung bis zu fünf 
Kalendertage. Durch die Freistellung dUrfen die Aus
bildungsziele nicht gefahrdet werden. Für die Dauer der 
Freistellung besteht kein Anspruch auf Entlohnung. Der 
Anspruch auf Freistellung ist nicht auf das nächste Ka
lendetjahr Ubertragbar. 

(2) Die Freistellung kann höchstens für drei Veranstal
tungen im Kalenderjahr beantragt werden. 

§3 

Antragsveifahren 

(1) Anträge auf Freistellung sind von der Organisation zu 
stellen, für welche die Personen nach § 1 Abs. I tätig sind. 

(2) Die Anträge sind bei der die Freistellung gewähren
den Stelle mindestens einen Monat vor Beginn der Frei
stellung einzureichen. 

§4 

Verbot der Benachteiligung 

Personen, die fUr eine ehrenamtliche Tätigkeit in der Ju
gendarbeit freigestellt werden, dürfen aus diesem Grund 
keine Nachteile in ihrem Dienst-, Arbeits-, Ausbildungs
verhältnis oder arbeitnehmerähnlichen Verhältnis ent
stehen. Dies gilt auch für den Nachweis der Dienstzeit 
oder der Dauer eines Dienst-, Arbeits-, Ausbildungsver
hältnisses oder ar1:leitnehmerähnlichen Verhältnisses. 

§5 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt das Gesetz über die Erteilung von 
Sonderurlaub an Mitarbeiter in der Jugendpflege und 
Jugendwohlfahrt vom 13. Juli 1953 (GBI. 8.110) außer 
Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden. 

STUTTGART, den 20. November 2007 

Die Regierung des Landes Baden-Württernberg: 

OETTINGER 

PROF. DR. GOLL 

RECH 

PRoRDR.FRANKENBERG 

HAUK 

GÖNNER 

DRAUTZ 

STÄCHELE 

RAU 

STRATTHAUS 

DR. STOLZ 

PROF. DR. REINHART 

PROF'IN DR. HÜBNER 



Nr.I9 GBI. vom 23. November 2007 531 

Gesetz zur Nutzung 
erneuerbarer Wärmeenergie 

in Baden-Württemberg 
(Erneuerbare-Wärme-Gesetz - EWärmeG) 

Vom 20. November 

Der Landtag hat am 7. November 2007 das folgende Ge
setz beschlossen: 

§ 1 

Zweck des Gesetzes 

Zweck dieses Gesetzes ist es, im Interesse des Klima- und 
Umweltschutzes den Einsatz von emeuerbaren Energien 
zu Zwecken der Wärmeversorgung in Baden-Württem
berg zu steigern, die hierfür notwendigen Technologien 
weiter auszubauen und dadurch die Nachhaltigkeit der 
Energieversorgung zu verbessern. 

§2 

Anwendungsbereich 

Dieses Gesetz gilt für Gebäude, die überwiegend zu 
Wohnzwecken genutzt werden, einschließlich Wohn-, 
Alten- und Pflegeheime. Hiervon ausgenommen sind 

1. Wohngebäude, die weniger als vier Monate im Zeit
raum vom 1. Oktober bis 30. April genutzt werden, und 

2. Wohngebäude mit einer Wohnfläche von weniger als 
50m2. 

§3 

Begriffsbestimmungen 

Für den Anwendungsbereich dieses Gesetzes sind fol
gende Begriffsbestimmungen maßgebend: 

1. Emeuerbare Energien sind solare Strahlungsenergie, 
Geothermie, Biomasse einschließlich Biogas und Bio
öl im Sinne der Biomasseverordnung vom 21. Juni 
2001 (BGB!. I S.1234) in der jeweils geltenden Fas
sung, welche ohne vorangegangene Umwandlung in 
elektrische Energie für Zwecke der Wärmenutzung 
verwendet werden. Die Nutzung von Umweltwärme 
einschließlich Abwärme durch Wärmepumpen wird 
als Nutzung emeuerbarer Energien anerkannt, wenn 

a) bei elektrisch angetriebenen Wärmepumpen in 
Wohngebäuden eine Jahresarbeitszahl von 3,5, 

b) bei mit Brennstoffen betriebenen Wärmepumpen 
eine Jahresarbeitszahl von 1,3 

erreicht wird. Soweit nicht der gesamte Wärmebedarf 
des Gebäudes durch eine Wärmepumpe nach Satz 2 
Buchst. a gedeckt wird, gilt in der Berechnung nur der 
Anteil der erzeugten Wärme als erneuerbare Energie, 
der mit einer Jahresarbeitszahl über 3,0 hinaus bereit
gestellt wird. Die Ermittlung der Jahresarbeitszahl 

richtet sich nach den Vorschriften der VDI 4650: 
2003-01.* 

2. Aus einem Gasnetz entnommenes Gas gilt als Biogas, 
soweit die Menge des entnommenen Gases im Wär
meäquivalent der Menge von an anderer Stelle in das 
Gasnetz eingespeistem Biogas über einen Bilanzzeit
raum von einem Jahr entspricht. 

3. Heizanlage ist eine zentrale Anlage zur Erzeugung 
von Raumwärme oder Warmwasser, die wesentlicher 
Bestandteil des Wohngebäudes ist. 

4. Die Inbetriebnahme einer Heizanlage ist die erstma
lige Herstellung der Bereitschaft für den bestim
mungsgemäßen Betrieb der Anlage auf einem Gmnd
stück ungeachtet dessen, ob sie an anderer Stelle 
bereits betrieben worden ist. 

5. Der Austausch einer Heizanlage liegt vor, wenn der 
Kessel oder ein anderer zentraler Wärmeerzeuger aus
getauscht wird. 

6. Wärmebedarf ist die Summe von J ahresheizenergiebe
darf QH und Trinkwasserwärmebedarf QTW nach DIN 
V 4701-10: 2003-08, geändert durch Al: 2006-12. 
Wird nur ein Teil des Gebäudes zu Wohnzwecken ge
nutzt, ist nur dieser bei der Berechnung zugrunde zu 
legen. 

§4 

Anteilige Nutzungspjlicht 

(1) Bei neu zu errichtenden Wohngebäuden, für die ab 
dem 1. April 2008 der Bauantrag gestellt oder beim 
Kenntnisgabeverfahren die Bauvorlagen erstmalig ein
gereicht werden, müssen mindestens 20 Prozent des jähr
lichen Wärmebedarfs durch erneuerbare Energien ge
deckt werden. 

(2) Bei Wohngebäuden, für die vor dem 1. April 2008 
der Bauantrag gestellt oder beim Kenntnisgabeverfahren 
die Bauvorlagen erstmalig eingereicht wurden, sowie bei 
allen bis dahin bereits errichteten Wohngebäuden müs
sen ab dem 1. Januar 2010 mindestens 10 Prozent des 
jährlichen Wärmebedarfs durch emeuerbare Energien 
gedeckt werden, wenn ein Austausch der Heizanlage er
folgt. Muss die Heizanlage kurzfristig wegen eines De
fektes ausgetauscht werden, ist die Verpflichtung inner
halb von 24 Monaten nach Austausch zu erfüllen. 

(3) Die Pflicht nach Absatz 1 und 2 gilt als erfüllt, wenn 

1. eine solarthermische Anlage mit einer Größe von 
0,04 m2 Kollektorfläche pro m2 Wohnfläche genutzt 
wird, 

2. bei Wohngebäuden mit nicht mehr als zwei Wohnungen 
zur Deckung des gesamten Wärmebedarfs eine Wärme
pumpe im Sinne von § 3 Nr. 1 genutzt wird oder 

* Amtlicher Hinweis: Die zitierte VDI-Richtlinie sowie die zitierten 
DIN-Vomormen und Normen sind im Beuth-Verlag GmbH, Berlin, 
veröffentlicht. 
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3. der gesamte Wännebedarf durch eine Heizanlage ge
deckt wird, durch die bei Gebäuden nach Absatz 1 min
destens 20 Prozent des Brennstoftbedarfs und bei 
Gebäuden nach Absatz 2 mindestens 10 Prozent des 
Brennstoftbedarfs mit Biogas oder Bioöl gedeckt wird. 

(4) Das Umweltministerium wird ermächtigt, im Ein
vernehmen mit dem Wirtschaftsministerium und dem 
Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum durch 
Rechtsverordnung 

1. vorzuschreiben, dass Bioöle nur dann auf die Erfül
lung der Verpflichtung nach Absatz 1 und 2 angerech
net werden, wenn bei der Erzeugung der eingesetzten 
Biomasse nachweislich bestimmte Anforderungen an 
eine nachhaltige Bewirtschaftung landwirtschaftlicher 
Flächen oder bestimmte Anforderungen zum Schutz 
natürlicher Lebensräume erfüllt werden oder wenn 
Bioöle ein bestimmtes CO2-Verminderungspotenzial 
aufweisen, 

2. die Anforderungen im Sinne der Nummer ] festzule-
gen. 

(5) Einzelraumfeuerungsanlagen werden zur Erfüllung 
der Pflicht nach Absatz 1 und 2 anerkannt, wenn ein 
mit dem Gebäude fest verbundener Ofen entsprechend 
DIN EN 13229: 2005-10 oder ein Kachelgrundofen mit 
einem Mindestwirkungsgrad von 80 Prozent, der aus
schließlich mit Holz beschickt wird, oder ein Ofen ent
sprechend DIN EN 14785: 2006-09, einschließlich Be
richtigung 1: 2007 -10, zur Verfeuerung von Holzpellets 
mit einem Mindestwirkungsgrad von 90 Prozent zum 
Einsatz kommt. Mit dem Ofen müssen mindestens 
25 Prozent der Wohnfläche überwiegend beheizt werden 
oder der Ofen muss mit einem Wasserwärmeübertrager 
ausgestattet sein. Andere mit Holz beschickte Einzel
feuerungsanlagen finden in Bezug auf die Erfüllung der 
Pflicht nach Absatz 1 und 2 keine Berücksichtigung. 

(6) Für die Erfüllung der Pflicht nach Absatz 1 und 2 
können Anlagen zur Nutzung von erneuerbaren Energien 
im Sinne von § 3 Nr. 1 und Nr. 2 sowohl zur Erzeugung 
von Raumwärme als auch zur Bereitung von Warmwas
ser zum Einsatz kommen. 

(7) Die Pflicht trifft im Falle des Absatzes 1 den Bau
herrn und im Falle des Absatzes 2 den Eigentümer oder 
Erbbauberechtigten des Wohngebäudes. 

(8) Die Pflicht nach Absatz 1 und 2 entfällt, wenn 

1. und soweit andere öffentlich-rechtliche Vorschriften 
entgegenstehen, 

2. bereits vor Inkrafttreten dieses Gesetzes eine Anlage 
zur Nutzung erneuerbarer Energien zur vollständigen 
oder teilweisen Deckung des Wärmebedarfs des Wohn
gebäudes installiert wurde, mit Ausnahme der durch 
Absatz 5 ausgeschlossenen Einzelraumfeuerungsanla
gen, 

3. aus technischen oder baulichen Gründen keine han
delsübliche solarthermische Anlagentechnik zur Ver-

fügung steht, mit der die anteilige Nutzungspflicht er
füllt werden kann, 

4. die zuständige Behörde auf Antrag von der Nutzungs
pflicht befreit, weil diese im Einzelfall wegen beson
derer Umstände durch einen unverhältnismäßigen 
Aufwand oder in sonstiger Weise zu einer unbilligen 
Härte führt. 

(9) Das Umweltrninisterium berichtet im Einvernehmen 
mit dem Wirtschaftsministerium dem Landtag bis zum 
I. Apri120lI über den Stand der Umsetzung des Gesetzes, 
die technische und wirtschaftliche Entwicklung beim Ein
satz erneuerbarer Energien zu Zwecken der Wännever
sorgung sowie die Möglichkeiten der Erweiterung des 
Anwendungsbereichs, insbesondere auch auf Gebäude, 
die überwiegend für Nichtwohnzwecke bestimmt sind, 
und einer Erhöhung des Pflichtanteils. 

§5 

Ersatzweise Eifüllung 

(1) Die Verpflichtung nach § 4 Abs.l und 2 kann ersatz
weise dadurch erfüllt werden, dass 

1. bei Wohngebäuden im Sinne von § 4 Abs.1 die Anfor
derungen an den Jahres-Primärenergiebedarf und den 
Transmissionswänneverlust nach Anlage 1 Tabelle 1 
der Energieeinsparverordnung in der Fassung vom 
24. Juli 2007 (BGBl. I S.1519) um mindestens 30 Pro
zent unterschritten werden, 

2. bei Wohngebäuden im Sinne von § 4 Abs. 2 entweder 

a) die Bauteile (Dächer oder Dachschrägen und ober
ste Geschossdecken), die beheizte Räume nach oben 
.gegen die Außenluft abgrenzen, so gedämmt wer
den, dass dieAnforderungen der Energieeinsparver
ordnung in der oben genannten Fassung an den in 
Anlage 3 Tabelle 1 festgelegten Wärmedurchgangs
koeffizienten der betroffenen Bauteile um mindes
tens 30 Prozent unterschritten werden, oder 

b) die Außenwände so gedämmt werden, dass die 
Anforderungen der Energieeinsparverordnung in 
der oben genannten Fassung an den in Anlage 3 
Tabelle 1 festgelegten Wärmedurchgangskoeffi
zienten um mindestens 30 Prozent unterschritten 
werden, oder 

c) der Transmissionswänneverlust des Gebäudes 
durch eine geeignete Kombination von Maßnahmen 
so reduziert wird, dass 

aa) bei Gebäuden, für die der Bauantrag vor dem 
1. November 1977 gestellt worden ist, die An
forderungen der Energieeinsparverordnung in 
der oben genannten Fassung an den Transmis
sionswärmeverlustH' TinAnlage 1 Tabelle 1 um 
nicht mehr als 40 Prozent überschritten werden, 

bb) bei Gebäuden, für die der Bauantrag zwischen 
dem 1. November 1977 und dem 31. Dezember 
1994 gestellt wurde, die Anforderungen der 
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Energieeinsparverordnung in der oben genann
ten Fassung an den Transmissionswänneverlust 
H' T in Anlage I Tabelle I um nicht mehr als 
10 Prozent überschritten werden, 

ce) bei Gebäuden, für die zwischen dem 1. Januar 
1995 und dem 31. Januar 2002 der Bauantrag 
gestellt oder die Bauanzeige erstattet worden 
ist, die Anforderungen der Energieeinsparver
ordnung in der oben genannten Fassung an den 
Transmissionswänneverlust H' T in Anlage I 
Tabelle I um mindestens 20 Prozent unter
schritten werden, 

dd) bei Gebäuden, für die zwischen dem 1. Februar 
2002 und dem 31. März 2008 der Bauantrag 
gestellt oder die Bauanzeige erstattet worden 
ist, die Anforderungen der Energieeinsparver
ordnung in der oben genannten Fassung an den 
Transmissionswärmeverlust H' T in Anlage 1 
Tabelle 1 um mindestens 30 Prozent unter
schritten werden. 

Soweit Baurnaßnahmen erforderlich sind, sind diese in
nerhalb von 12 Monaten nach Austausch der Heizanlage 
durchzuführen. Das Umweltministerium wird ermäch
tigt, im Einvernehmen mit dem Wirtschaftsministerium 
durch Rechtsverordnung, die Anforderungen nach Satz 1 
Nr. 1 und 2 für eine ersatzweise Erfüllung entsprechend, 
höchstens um bis zu weitere 30 Prozentpunkte gegen
über der Energieeinsparverordnung in der Fassung vom 
24.Juli 2007 (BGBI. I S.1519) zu erhöhen, wenn mit 
deren Änderung für Gebäude erhöhte Anforderungen 
an den Jahresprimärenergiebedarf, den Transmissions
wärmeverlust oder den Wärmedurchgangskoeffizienten 
festgelegt werden. 

(2) Die Pflicht nach § 4 Abs.1 und 2 kann des Weiteren 
ersatzweise dadurch erfüllt werden, dass 

1. der Wärmebedarf des Wohngebäudes überwiegend 
durch eine Heizanlage gedeckt wird, die in Kraft
Wänne-Kopplung mit einem Gesamtwirkungsgrad 
von mindestens 70 Prozent und einer Strornkennzahl 
von mindestens 0,1 betrieben wird, 

2. der Wännebedarf des Wohngebäudes ausschließlich 
oder neben dem Einsatz erneuerbarer Energien durch 
Anschluss an ein Wärmenetz gedeckt wird, das mit 
Kraft-Wärme-Kopplung oder erneuerbaren Energien 
betrieben wird, 

3. eine Anlage zur Erzeugung von Strom aus sola
rer Strahlungsenergie genutzt wird und dadurch die 
weitere Nutzung von solarer Strahlungsenergie zur 
Deckung des Pflichtanteils ausgeschlossen wird. 

§6 

Nachweispflichten 

(1) Der Verpflichtete hat den Umfang seiner Verpflich
tung nach § 4 sowie die Geeignetheit der zur Erfüllung 

oder ersatzweise Erfüllung getroffenen Maßnahmen 
durch einen Sachkundigen nach § 7 bestätigen zu lassen. 
Im Falle des § 5 Abs.2 Nr.2 genügt eine Bestätigung 
des Wärmenetzbetreibers, dass die betreffenden Voraus
setzungen vorliegen. Die Bestätigungen sind vom Ver
pflichteten der zuständigen Behörde innerhalb von drei 
Monaten nach Inbetriebnahme oder Austausch der Heiz
anlage vorzulegen. Im Falle des § 5 Abs. 1 Satz 2 ist die 
Bestätigung 15 Monate nach Austausch der Heizanlage 
der zuständigen Behörde vorzulegen. 

(2) Im Falle des § 4 Abs. 3 Nr.3 hat der Verpflichtete der 
zuständigen Behörde nach der erstmaligen Abrechnung 
der Brennstofflieferung innerhalb von drei Monaten so
wie im weiteren auf Anforderung die Bestätigung des 
Brennstofflieferanten über die fossilen und regenerativen 
Anteile der jeweils gelieferten Brennstoffe vorzulegen. 
Die Bestätigungen sind fünf Jahre aufzubewahren. 

(3) In den Fällen des § 4 Abs. 8 Nr. 2 und 3 hat der Bauherr 
oder Eigentümer oder Erbbauberechtigte des Wohnge
bäudes die Voraussetzungen für das Entfallen der Ver
pflichtung durch einen Sachkundigen nach § 7 bestätigen 
zu lassen. Die Bestätigung ist vom Bauherrn oder 
Eigentümer oder Erbbauberechtigten des Wohngebäudes 
der zuständigen Behörde innerhalb von drei Monaten 
nach Inbetriebnahme oder Austausch der Heizanlage vor
zulegen. 

(4) In den Fällen des § 4Abs. 8 Nr.1 hat der Bauherr oder 
Eigentümer oder Erbbauberechtigte des Wohngebäudes 
der zuständigen Behörde das Vorliegen der Voraussetzun
gen für das ganz oder teilweise Entfallen der anteiligen 
Nutzungspflicht innerhalb von drei Monaten nach Inbe
triebnahme oder Austausch der Heizanlage anzuzeigen. 

§7 

Hinweispjlicht, Sachkundige 

(1) Sachkundige im Sinne dieses Gesetzes sind 

1. die nach Bundes- oder Landesrecht zur Ausstellung 
von Energieausweisen Berechtigten, 

2. Personen, die für ein zulassungspflichtiges Bau-, Aus
bau- oder anlagen technisches Gewerbe oder für das 
Schomsteinfegerwesen die Voraussetzungen zur Ein
tragung in die Handwerksrolle erfüllen, sowie Hand
werksmeister der zulassungsfreien Handwerke dieser 
Bereiche und Personen, die aufgrund ihrer Ausbildung 
berechtigt sind, ein solches Handwerk ohne Meisterti
tel selbstständig auszuüben. 

(2) Die Sachkundigen haben die Verpflichteten im Sinne 
von § 4 Abs. 7 auf ihre Pflichten nach den §§ 4 und 6 
sowie auf die Möglichkeiten der Erfüllung nach § 4 
Abs.3 und der ersatzweisen Erfüllung nach § 5 hinzu
weisen, wenn sie für die Verpflichteten Aufgaben im Zu
sammenhang mit der Bereitstellung oder dem Austausch 
einer Heizanlage wahrnehmen oder mit der Erfüllung 
oder ersatzweisen Erfüllung der Nutzungspflicht beauf-
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tragt werden. Zur Erfüllung der Hinweispflicht genügt 
es, wenn die Sachkundigen dem Verpflichteten ein ent
sprechendes Merkblatt übergeben. Die Hinweispflicht 
besteht nicht, wenn sich der Bauherr oder Eigentümer 
oder Erbbauberechtigte des Wohngebäudes unter Vor
lage einer Bestätigung nach § 6 darauf beruft, dass für 
ihn die Pflicht nach § 4 Abs. 8 entfallt. 

(3) Das Umweltrninisterium wird ermächtigt, im Einver
nehmen mit dem Wirtschaftsministerium durch Rechts
verordnung festzulegen, welche Angaben die erforder
lichen Bestätigungen nach § 6 sowie das Merkblatt nach 
Absatz 2 enthalten müssen. Als Angaben für die Bestäti
gungen können die zur Überprüfung der Pflichterfüllung 
oder der Voraussetzungen für das Entfallen der Nut
zungspflicht erforderlichen Informationen, wie zum Bei
spiel Wärmebedarf, Art der Pflichterfüllung und Leis
tung der Anlage, vorgesehen werden. 

§8 

Zuständige Behörde, Aufgaben und Befugnisse 

(1) Sachlich zuständig sind die unteren Baurechtsbehör
den. Sie unterliegen für den Vollzug dieses Gesetzes der 
Fachaufsicht der Regierungspräsidien. 

(2) Die unteren Baurechtsbehörden überwachen die Ein
haltung der Nutzungs- und Nachweispflichten sowie der 
Hinweispflichten nach diesem Gesetz. Hierzu können 
sie die Vorlage der in § 6 aufgeführten Nachweise an
ordnen und beim Bezirksschomsteinfegermeister Namen 
und Adressen der Eigentümer, deren Heizanlagen ausge
tauscht wurden, sowie das Datum der Abnahmebeschei
nigung abfragen. 

(3) Sofern untere Baurechtsbehörde eine Gemeinde oder 
Verwaltungsgemeinschaft nach § 46 Abs. 2 der Landes
bauordnung ist, sind die mit diesem Gesetz übertragenen 
Aufgaben Pflichtaufgaben nach Weisung. 

(4) Die für die Fachaufsicht zuständigen Behörden kön
nen den nachgeordneten Behörden unbeschränkt Wei
sung erteilen. 

§9 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Bauherr oder Eigen
tümer oder Erbbauberechtigter eines Wohngebäudes vor
sätzlich oder fahrlässig 

1. seinen Verpflichtungen nach § 4 nicht oder nicht voll
ständig oder nicht rechtzeitig nachkommt, 

2. seinen Nachweispflichten nach § 6 nicht oder nicht 
rechtzeitig nachkommt oder 

3. auf den nach § 6 vorzulegenden Bestätigungen falsche 
Angaben macht. 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahr
lässig 

1. als Sachkundiger im Sinne von § 7 oder Brennstofflie
ferant oder Wärmenetzbetreiber auf den Bestätigun
gen nach § 6 falsche Angaben macht, 

2. als Sachkundiger im Sinne von § 7 einer Hinweis-
pflicht nach § 7 Abs. 2 nicht nachkommt. 

(3) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nr.l und 3 und 
Absatz 2 Nr. 1 werden mit einer Geldbuße bis zu 100 000 
Euro, Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nr.2 und 
Absatz 2 Nr. 2 mi t einer Geldbuße bis zu 50000 Euro ge
ahndet. 

(4) Verwaltungsbehörde im Sinne von § 36 Abs.l Nr.l 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist die untere 
Baurechtsbehörde. 

§IO 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2008 in Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden. 

STUTTGART, den 20. November 2007 

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg: 

OETTINGER 

PROF. DR. GOLL 

RECH 

PROF.DR.FRANKENBERG 

HAUK 

GÖNNER 

DRAUTZ 

STÄCHELE 

RAU 

STRATTHAUS 

DR.STOLZ 

PROF. DR. REINHART 

PROF'IN DR. HÜBNER 

Verordnung der Landesanstalt 
für Kommunikation zur Änderung 

der Verordnung über die Ausweisung und 
Zuweisung von Übertragungskapazitäten 

(Nutzungsplan VO) 

Vom 12. November 2007 

Auf Grund von § 20 Abs. I und Abs. 3 des Landes
mediengesetzes (LMedienG) vom 19.Juli 1999 (GBI. 
S. 273, ber. S. 387), zuletzt geändert durch Artikel 6 des 
Gesetzes zum Neunten Rundfunkänderungsstaatsvertrag 
und zur Änderung medienrechtlicher Vorschriften vom 
14. Februar 2007 (GBL S.108), wird verordnet: 

Artikel 1 

Änderung der Nutzungsplanverordnung 

Die Nutzungsplanverordnung vom 15. November 1999 
(GBL S.459), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
18. Juni 2007 (GBL S. 292), wird wie folgt geändert: 
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1. Anlage 3 A zu § 6 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) DieZeile 

»D-BW-BOD-OI-04 Bodensee 

wird gestrichen. 

b) Vor der Zeile 

35« 

»D-BW-FRB-O 1-04 Baden-Schwarzwald 33« 

werden die Zeilen 

»D-BW-BOD-03-04 Bodensee 41« 

und 

»D-BW-BOD-02-04 Bodensee 54« 

eingefügt. 

c) Vor der Zeile 

»Donaueschingen 39 50,00« 

wird die Zeile 

»Donaueschingen 22 50,00« 

eingefügt. 

2. Anlage 6 zu § 8 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden nach den Wörtern »nach 
§ 21 Abs. 1 Nr. 1 LMedienG« die Wörter »und zur 
Versorgung mit dem Hörfunkangebot nach § 17 
Abs. 2 LMedienG« angefügt 

b) In Nr. 2 werden nach der Zeile 

»Ennstal 97,6 0,005« 

die Zeile 

»Eyachtal 87,8 0,500*)«, 

nach der Zeile 

»RauenberglMain 95,1 0,010« 

die Zeile 

}}Reutlingen 97,7 2,000*)« 

und nach der Zeile 

}}Stuttgart Funkhaus 99,6 0,500« 

die Zeile 

}}Tübingen 

eingefügt. 

97,3 2,000*)« 

3. Anlage 8 zu § 8 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

In Nr. 2 werden nach der Zeile 

}}Konstanz 94,5 0,200« 

die Zeile 

}}Lörrach 95,0 0,100«, 

nach der Zeile 

}}Stuttgart-Münster 96,0 0,500« 

die Zeile 

»Tübingen 93,9 0,500« 

und nach der Zeile 

})Tübingen 99,4 1,000« 

die Zeile 

»Ulm 9],5 1,000« 

eingefügt. 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in 
Kraft. 

STUTIGART, den 12. November 2007 

Der Vorstand der Landesanstalt für Kommunikation 

LANGHEINRICH 

PROF. DR. DITTMANN 

BEERSTECHER 

PROF. DR. WELTE 
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